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Allgemeinverstandliche Zusammenfassung (8 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG)

l. Beschreibung des Vorhabens

1. Begrundung der verkehrlichen Zielsetzung

Der vierstreifige Ausbau der B 85 zwischen den Knotenpunkten mit der BAB A 6 (AS
Amberg-Ost) und der A 93 (AS Schwandorf-Nord) ist Bestandteil des Bundesver-
kehrswegeplans 2030. Der Ausbau der B 85 im vorliegenden Planungsabschnitt stellt
den Lickenschluss zwischen dem bereits ausgebauten siddstlichen Teilabschnitt und
dem Knotenpunkt mit der BAB A 6 Nirnberg — Waidhaus dar. Um eine sinnvolle, ver-
kehrsgerechte und verkehrssichere Aufteilung der Spuriibergénge zu erzielen, muss
neben der Anschlussstelle (AS) Amberg-Ost (A 6/ B 85) auch der Knotenpunkt der
B 85 mit der St 2151 in die Ausbauplanung mit einbezogen werden. Primares Ziel der
AusbaumaRnahme ist die Verbesserung der Verbindungsfunktionen und der Ver-
kehrssicherheit.

2. Beschreibung des Projektes und seiner wichtigsten Merkmale

Im Rahmen des vorliegenden Strafenbauvorhabens soll der kurze Abschnitt zwi-
schen dem bereits ausgebauten Teilabschnitt der B 85 und der Anschlussstelle Am-
berg- Ost auf einer Lange von insgesamt rd. 1,5 km geschlossen werden. Im Rahmen
des Ausbauvorhabens werden Mal3nahmen an der B 85 im Bereich der Knotenpunkte
mit der Autobahn A6 und der St 2151 zu einer zweibahnigen und vierstreifigen
StralRe, der Umbau der Anschlussstelle Amberg-Ost zu einem planfreien Knoten-
punkt, der Umbau und die Erneuerung des Knotenpunktes der B 85 mit der St 2151,
sowie der Bau einer durchgehenden Rad- und FulBwegverbindung entlang der B 85
notwendig.

Il.  Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

1. Schutzgut Mensch

Zur Ermittlung der Auswirkungen der geplanten AusbaumafRnahme auf Wohngebiete
wurden schall- und erschitterungstechnische Untersuchungen erstellt, um Beein-
trachtigung des Menschen zu beurteilen. Als schutzwiirdige Bereiche im Umfeld der
vorliegenden Planung kommen die Bebauung der Ebermannsdorfer Industriegebiete
Schafhof-Sid und Schafhof-West, sowie das Gewerbegebiet Schafhof und das kleine
Dorfgebiet Schafhof mit vorgelagertem Larmschutzwall zur BAB A 6 hin in Betracht.

2. Schutzqut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Lebensraume von Tieren und Pflanzen wurden entsprechend der Biotopwertliste
zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung im Plangebiet erfasst.
Zusatzlich wurden projektbezogen faunistische Kartierungen durchgefiihrt. Hierbei hat
sich herausgestellt, dass insbesondere die folgenden funktionalen Einheiten vorzufin-
den sind, welche eine Bedeutung fir das biotische Geflige besitzen:

— Freiholser Forst

— Industrieareal Schafhof

— Truppeniubungsplatz Freihdls

Eine weitere bedeutende Rolle kommt den vorkommenden europaisch geschiitzten
Arten sowie den geschitzten Lebensrdumen nach § 30 BNatSchG bzw. Art 23 (1)
BayNatSchG zu.
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3. Schutzgut Flache

Eine Bestandsermittlung und eine Bewertung ist fur dieses Schutzgut nicht erforder-
lich.

4. Schutzgut Boden

Als Datengrundlage wurde die Bodentibersichtskarte des bayerischen Landesamtes
fur Umwelt und Daten des LWF zu Bodenschutzwaldern sowie projektbezogene Bo-
denuntersuchungen herangezogen. Innerhalb des Untersuchungsraumes finden sich
vorrangig stark veranderte Bdden. Naturbelassene Béden, maRig veranderte Boden
und grundwasserbeeinflusste Bdden finden sich nur abschnittsweise.

5. Schutzgut Wasser

Zur Erfassung der bestehenden Oberflachen- und Grundwasserverhéltnisse wurden
Informationen des bayerischen Landesamtes fur Umwelt abgefragt. Insbesondere den
temporar wasserfilhrenden Sandgraben und dem 900 m stdlich des Vorhabenberei-
ches liegenden FlielRgewasser Elsenbach kommt eine besondere Bedeutung inner-
halb des Schutzgutes zu. Zusatzlich sind der vorhandene Grundwasserleiter und die
im Plangebiet bestehenden Regenrlickhaltebecken zu berlcksichtigen.

6. Schutzgut Klima, Luft

Als Datengrundlage zur Ermittlung von Vorkommen zu klimarelevanten Strukturen
wurden diverse Datengrundlagen aus der Bauleitplanung, Daten des LWF und des
bayerischen Landesamtes flr Umwelt sowie projektbezogen erstellte Gutachten her-
angezogen. Grof3klimatische Vorgange und Wirkungen werden insbesondere in Hin-
blick auf entstehende Treibhausgasemissionen durch den Bau- und Betrieb der
Stral3e bewertet. Zuséatzlich interessieren die regionalen oder ortlichen Auspragungen
des Klimas und der Luft, meist bezogen auf die bodennahe Luftschicht. Aus lokalkli-
matischer Sicht sind keine bedeutenden Luftaustauschbahnen sowie Flachen mit Be-
deutung fur das lokale Klima oder die Lufthygiene vorhanden.

7. Schutzqut Landschaft

Zur Ermittlung der Auswirkungen der geplanten Ausbaumafinahme auf die Landschaft
wurden Aussagen der Regionalplanung, der Waldfunktionsplanung, der Bauleitpla-
nung und der projektbezogenen Nutzungskartierung herangezogen. Hierbei wurde
festgestellt, dass keine landschaftspragenden Elemente entlang der Stral3e mit Be-
deutung fir das Schutzgut vorhanden sind.

8. Schutzgut kulturelles Erbe

Als Datengrundlage zur Bewertung der Wirkungen auf qualifizierte und katalogisierte
Bau- und Bodendenkmaéler wurden Informationen am Bayerischen Landesamt fir
Denkmalpflege angefragt. Innerhalb des Eingriffsbereiches des Vorhabens liegt so-
wohl ein Baudenkmal (Kilometerstein in Form eines Sandsteinobelisken) sowie ein
gemeldetes Bodendenkmal (neuzeitliche Kohlenmeilerflache). Stidwestlich des Vor-
haben ist ein vorgeschichtlicher Bestattungsplatz bekannt.

Zur Erfassung kulturhistorischer, bedeutsamer Strukturen wurden Informationen des
bayerischen Landesamtes fur Umwelt herangezogen. Das Vorhabengebiet befindet
sich demnach in der Kulturlandschaftseinheit "Mittlere Oberpfalz". Innerhalb dieser
Einheit sind insbesondere die gro3flachig vorkommenden Waldgebiete im Plangebiet
von Bedeutung.
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9. Schutzgut Sachqiiter

Als Datengrundlage zur Bewertung der Wirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft
wurden die Abgrenzungen der Acker,- Grinland- und Waldflachen nach der Biotop-
wertliste der Bayerischen Kompensationsverordnung herangezogen.

III.  Ubersicht Uiber die untersuchten Varianten

Die Linienfihrung der auszubauenden B 85 orientiert sich an der bestehenden Tras-
senfuhrung und sieht aus bauablauftechnischen Griinden einen halbseitigen Versatz
nach Osten vor. Der Spielraum weitergehender Achsabweichungen ist durch Rand-
bedingungen und Zwangspunkte stark eingeschrankt (z.B. kurze Baulange, beste-
hende Bauflachen und der angrenzende Truppeniibungsplatz, naturschutzfachlich
wertvolle Bestande, etc.). Fir die Auswahl des vorzugswurdigsten Umbaukonzepts
wurde insbesondere untersucht, wie der Umbau der beiden Knotenpunkte erfolgen
kann. Als gewichtige Bewertungsmerkmale wurden die Belange der Verkehrssicher-
heit, des Naturschutzes und des Bauablaufes herangezogen. Zusatzlich wurden auch
briickenbautechnische Gesichtspunkte berlcksichtigt. Zuletzt wurden auch die Bau-
kosten in die Abwagung mit einbezogen. Auf Grundlage der Auswahlkriterien wurde
fur den Knotenpunkt B 85/St 2151 letztlich die Abwagungsentscheidung zugunsten
einer Ausbaulésung getroffen.

IV. Projektwirkungen des Vorhabens

Mit den Baumafinahmen sind Beeintrachtigungen der Umweltschutzgiiter verbunden,
die sich nicht nur auf den unmittelbaren Umgriff der Trasse beschréanken, sondern sich
auf das gesamte Planungsgebiet auswirken kénnen. Dabei wird nach anlage-, be-
triebs-, und baubedingten Auswirkungen mit Relevanz fur die Umweltschutzguter un-
terschieden.

V. Beschreibung der Mallnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zur
Kompensation der Eingriffe (8 6 Abs. 3 Nr. 3 UBPG)

MafRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen

Um vorhabenbedingte Auswirkungen so gering wie moglich zu halten, wurden um-
fangreiche Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen festgelegt. Die wesentlichen
Malnahmen, schutzguttibergreifend betrachtet, sind:

— Malnahmen zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Denkmalern

— MafBnahmen im Umgang mit mdglichen Altlasten

— Aktive und passive Larmschutzmafinahen, sowie weitere immissionsschutztech-
nische Mal3nahmen

— Durchfiihrung der Baumafinahme unter dem Aspekt der gré3tmdoglichen Scho-
nung der Lebensrdume, Bdden, des Grundwassers und der Oberflachengewés-
ser, sowie des Wohn und Erholungsumfeldes

— Boschungen werden durch Gestaltungsmaf3nahmen in das Landschaftsbild na-
turgerecht eingebunden

— Umfangreiche VermeidungsmalRnahmen fur Tiere Pflanzen und deren Lebens-
raume.

Mafllnahmen zum Ausgleich erheblicher Wirkungen des Vorhabens

Trotz umfangreicher Vermeidungs- und Minimierungsmal3nahmen verbleiben erhebli-
che projektbedingte Auswirkungen auf die Schutzgiter, welche auszugleichen sind.
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Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.1, 9.3, 9.4) wird das projekt-
spezifische Ausgleichserfordernis detailliert hergeleitet. Die Kompensationsmaf3nah-
men verfolgen im Wesentlichen das Ziel auf Ausgleichsflachen durch z.B. Aufforstun-
gen, Extensivierungen, Gehdlzpflanzungen, um Eingriffe in Arten und Lebensraume,
sowie der abiotischen Schutzgiter Boden, Wasser, Klima/Luft, auszugleichen.

Mit Verwirklichung der landschaftspflegerischen Malinahme kdnnen die Beeintrachti-
gungen und unvermeidbaren Auswirkungen von Natur und Landschaft durch das Vor-
haben im Sinne des 8§ 15 BNatSchG ausgeglichen bzw. ersetzt werden.

VI. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Auswirkungen auf die
Umwelt

Nachfolgend werden die sich aus dem Ausbauvorhaben ergebenden Beeintrachtigun-
gen auf die Schutzguter nach dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVPG) kurz zusammengefasst:

1. Schutzgut Mensch

Durch das Bauvorhaben ergeben sich Auswirkungen durch bau- und betriebsbedingte
Schallimmissionen, sowie baubedingte Erschitterungen. Zur Vermeidung erheblicher
Wirkungen sind Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen notwendig. Trotz der zu
berticksichtigenden Maflinahmen und unter Bertcksichtigung der Vorbelastung ver-
bleiben weiterhin betriebsbedingte Uberschreitungen der rechtlichen festgesetzten
Grenzwerte. Betriebsbedingt ergeben sich Uberschreitungen fir 5 Anwesen im Dorf-
gebiet Schafhof. Auch baubedingt kommt es an 7 Gebauden zu Uberschreitungen der
zulassigen Grenzwerte. Zudem kénnen Betroffenheiten von Gebauden durch baube-
dingte Erschitterungen nicht im Vorhinein ganzlich ausgeschlossen werden.

Erhebliche Wirkungen auf bedeutsame Erholungsflachen und das fir die Erholung
relevante Wegenetz kénnen aufgrund der bestehenden Vorbelastungen und der nur
temporaren Wirkung ausgeschlossen werden.

2. Schutzgut Tiere und Pflanzen

Durch das Vorhaben ergeben sich Auswirkungen auf rechtlich geschitzte Lebens-
raume und europdisch geschiitzte Arten aufgrund von flachenhaften Beanspruchun-
gen. Trotz der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaf3hahmen sind er-
hebliche vorhabenbedingte Beeintrachtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen
durch die bauzeitlichen und dauerhaften Beanspruchungen von Biotop- und Nut-
zungstypen unterschiedlicher Wertigkeiten zu erwarten.

Durch das Vorhaben ergeben sich Auswirkungen auf europaisch geschiitzte Lebens-
raume und Arten aufgrund von flachenhaften Beanspruchungen. Fir die europaisch
geschitzten Art "Zauneidechse" ergibt sich trotz der vorgesehenen Vermeidungs-, Mi-
nimierungs- und CEF- MalRnahmen ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand. Fir
die Ubrigen vorkommenden oder zu erwartenden artenschutzrechtlich Tiergrup-
pen/ -arten kann eine Betroffenheit bei Durchfiihrung der vorgesehenen Vermeidungs-
und Minimierungsmaf3nahem ausgeschlossen werden.

Mit Verwirklichung der Ausgleichsmafnahmen verbleiben keine dauerhaften erhebli-
chen Beeintrachtigungen im Schutzgut Tieren, Pflanzen und biologische Vielfalt.
3.Schutzqgut Flache

Der Flachenbedarf des geplanten Vorhabens setzt sich zusammen aus Flachen mit
Versiegelung oder Uberbauung sowie aus voriibergehend in Anspruch genommenen
Flachen wahrend der Bauphase. Die Gesamtfliche der Versiegelung durch das
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Vorhaben betragt 19,38 ha, einschlie3lich 9,0 ha bereits versiegelte Flachen. Damit
ergibt sich eine Neuversiegelung von 10,39 ha. Die Gesamtflache der Uberbauung
(ohne Versiegelung) betragt 17,98 ha, einschlieflich ca. 8,8 ha Verkehrsflachen bzw.
Stral3enbegleitgrin. Daneben wird eine Flache von weiteren 10,10 ha durch das Vor-
haben vorubergehend beansprucht. Die AusgleichsmalRnahmen 14 A bis 18 A umfas-
sen 13,17 ha, innerhalb dessen der erforderliche Kompensationsbedarf realisiert wer-
den kann.

4. Schutzgut Boden

Fur das Schutzgut Boden und das Schutzgut Flache entstehen unvermeidbare Beein-
trachtigungen durch die bauzeitliche und dauerhafte Beanspruchung von Béden und
Flachen. Zudem kann es zu nachteiligen Umweltwirkungen durch Altlasten kommen.
Unter Berlcksichtigung der geplanten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungs-
mafl3nahmen kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

5. Schutzgut Wasser

Innerhalb des Schutzgutes Wasser ergeben sich Wirkungen durch die temporéren
baubedingten Eingriffe in die Oberflachengewasser und das Grundwasser. Mit dem
Ausbau der B 85 wird die StraBenoberflachenentwasserung neu geordnet. Das anfal-
lende Fahrbahnoberflachenwasser wird kiinftig nach aktuellen wasserwirtschaftlichen
Anforderungen gereinigt und zuriickgehalten. Damit werden wesentliche Verbesse-
rungen gegeniber den bestehenden Verhaltnissen erzielt. Unter Berticksichtigung der
geplanten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen, sowie der Posi-
tivwirkung auf die Entwésserung kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlos-
sen werden.

6. Schutzgut Klima und Luft

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu unvermeidbaren Treibhausgasemissionen und
Beeintrachtigungen klimarelevanter Strukturen. Unter Berticksichtigung der geplanten
Ausgleichsmaflinahmen sind keine erheblichen negativen Auswirkungen innerhalb
des Schutzguts Klima und Luft zu erwarten. Zusatzlich zieht der Ausbau der StralRe
eine Verbesserung der lufthygienischen Situation nach sich.

7. Schutzgut Landschaft

Durch das Vorhaben entstehen voriibergehende Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes durch den Baubetrieb. Dauerhafte Neubeeintrachtigungen sind durch
das Vorhaben nicht zu erwarten, da die landschaftliche Eigenart bereits im Bestand
durch die StrafRe Uberpragt ist. Unter Beriicksichtigung der geplanten Ausgleichs-,
Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen und insbesondere der Gestaltungsmalf3-
nahmen erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

8. Schutzgut kulturelles Erbe

Durch das Vorhaben sind unter Berticksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-
und Minimierungsmafinamen keine erheblichen Beeintrachtigungen der Bau- und Bo-
dendenkmaler, sowie der Kulturlandschaft zu erwarten.

9. Schutzqut Sachguter

Durch das Vorhaben entstehen temporare und kleinflachig dauerhafte Beeintrachti-
gungen forst- und landwirtschaftlich genutzter Flachen. Aufgrund der geringen FI&-
cheninanspruchnahmen dieser Flachen und der vorgesehenen Waldausgleichsflache
kénnen erhebliche Wirkungen auf das Schutzgut jedoch ausgeschlossen werden.
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10. Wechselwirkungen

Durch Wechselwirkungen der behandelten Schutzguter kbnnen Auswirkungen durch
die geplante MaRnahme entstehen. Aufgrund von Wechselwirkungen ergeben sich
keine neuen, erheblichen Beeintrachtigungen und Auswirkungen auf die Schutzgtter
des UVPG.
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Beschreibung des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UVPG)

Allgemeine Projektbeschreibung

Die BundesstralRe (B) 85, die zwischen Amberg und Schwandorf (Regierungsbezirk
Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach) von Studwesten nach Nordosten verlauft, soll
gemall dem Bedarfsplan des Bundesverkehrswegeplanes zwischen der A 93 (An-
schlussstelle Schwandorf-Nord) und der A 6 (AS Amberg-Ost) durchgehend zweibah-
nig und vierstreifig ausgebaut werden.

Im Rahmen des vorliegenden Strafl3enbauvorhabens soll der kurze Abschnitt zwi-
schen dem bereits ausgebauten Teilabschnitt der B 85 und der Anschlussstelle Am-
berg-Ost auf einer Lange von insgesamt rd. 1,5 km geschlossen werden. Hierfur soll
der Anschlussbereich zu einem "vollen Kleeblatt" umgebaut werden, das bestehende
Kreuzungsbauwerk (Uberfiihrung der B 85 (iber die A 6) angepasst und der gut 300 m
westlich gelegene Knotenpunkt der B 85 mit der St 2151 mit einem neuen Briicken-
bauwerk und einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Weitere technische Details zum
Vorhaben sind dem Erlauterungsbericht (Unterlage

D RN SRS

Abb. 1: Lage des Projektes

Das Vorhaben besteht im Wesentlichen aus den folgenden Mal3nahmen:

— Ausbau der B 85 im Bereich der Knotenpunkte mit der Autobahn A 6 und der
St 2151 zu einer zweibahnigen und vierstreifigen Stral3e wie im sudlich angren-
zenden Abschnitt.

— Umbau der Anschlussstelle Amberg-Ost zu einem planfreien Knotenpunkt mit Be-
schleunigungs- und Verzogerungsstreifen in der Form eines "vollen Kleeblattes"
einschliel3lich des Anbaus von Verteilerfahrbahnen.
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— Umbau und Erneuerung des Knotenpunktes der B 85 mit der St 2151 einschliel3-
lich Anbindung des Gewerbegebietes.

— Bau einer durchgehenden Rad- und Fulwegverbindung entlang der B 85 mit ho-
henfreier Querung der Autobahnanschlussstelle.

Rahmenbedingungen

Der vierstreifige Ausbau der B 85 zwischen den Knotenpunkten mit der BAB A 6 (AS
Amberg-Ost) und der A 93 (AS Schwandorf-Nord) ist Bestandteil des Bundesverkehrs-
wegeplans 2030. Im Bedarfsplan fir die Bundesfernstral3en als Anlage zum Fernstra-
Benausbaugesetz ist der Gesamtabschnitt als "weiterer Bedarf mit Planungsrecht"
(WB*) ausgewiesen. In einzelnen Teilabschnitten ist der vierstreifige Ausbau baulich
bereits verwirklicht worden, so auch unmittelbar stidlich an den Knotenpunkt der B 85
mit der BAB A 6 (AS Amberg-Ost) angrenzend.

Fur das Vorhaben wurde 2009 durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach ein
Vorentwurf erstellt. Dieser wurde durch die beteiligte Autobahndirektion Nordbayern
bei der Obersten Baubehorde im Staatsministerium des Innern eingereicht. Mit Schrei-
ben vom 02.05.2014 wurde vom damaligen Bundesministerium fur Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) der Gesehensvermerk unter Vorbehalt erteilt. Im Jahr 2016
wurde der Streckenabschnitt in den Bedarfsplan aufgenommen. Ab 2018 wurden die
Arbeiten flr die naturschutzfachlichen Unterlagen zum Genehmigungsentwurf aufge-
nommen. In den Vegetationsperioden 2018 und 2019 erfolgten sowohl die faunisti-
schen Erhebungen als auch die Kartierungen der Biotop- und Nutzungstypen. Die Er-
stellung der naturschutzfachlichen Unterlagen erfolgte ab Anfang 2020 in Abstimmung
mit der technischen Planung.

Zur Prifung der Umweltvertraglichkeit im Zuge dieses Genehmigungsverfahrens wer-
den die erforderlichen Unterlagen in einem UVP-Bericht zusammengestellt. Diese Un-
terlagen berticksichtigen die Vorgaben des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVPG) sowie der entsprechenden Verwaltungsvorschriften.

Allgemeine Hinweise zum Ablauf der Umweltvertraglichkeitsprifung

Im Rahmen des UVP-Berichts werden die Auswirkungen der geplanten Baumal-
nahme auf die Schutzguter nach § 2 Abs. 1 UVPG ermittelt, beschrieben und be-
wertet. Es handelt sich dabei um folgende

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzguitern.
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B 85 Amberg — Schwandorf

UVP-Bericht

Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151

(Unterlage 19.4)

Bearbeitungsprogramm des UVP-Berichts

Folgende Schutzziele und Untersuchungsgegenstéande werden innerhalb des UVP-
Berichts bearbeitet:

Tab. 1. Schutzziele und Untersuchungsgegenstéande

Schutzgut

Schutzziel

Untersuchungsgegenstand

Menschen, ins-
besondere die

menschliche Ge-

sundheit

Erhaltung gesunder
Wohnverhaltnisse

Beeintrachtigung gesunder Wohnverhalt-
nisse

Erhaltung von Fléachen
fur die Nah- und Ferien-
erholung und sonstige
Freizeitgestaltung

Beeintréchtigung von Flachen fir die Nah-
und Ferienerholung und sonstige Freizeitge-
staltung

Tiere, Pflanzen

Schutz der Lebensge-

Lebensraumverluste durch Uberbauung und

und die biologi- | meinschaften und Le- Isolation sowie randliche Stérung von Le-
sche Vielfalt bensrdume wildwach- bensrdumen
sender Pflanzen und
wildlebender Tiere
Flache Schutz und sparsamer Flachenverbrauch durch das Vorhaben
Umgang mit Flache als
nattrliche Ressource
Boden Abwehr schadlicher Bo- | Verlust der Bodenfunktionen durch Versiege-
denveranderungen und lung und Uberbauung
Vermeidung nachteiliger | Getshrdungen infolge von baubedingten
Eg‘c‘j’gqukunge” auf den Schadstofffreisetzungen
Beeintrachtigungen von Bodenschutzwal-
dern, Sowie Flachen mit morphogenetischen
Formen (Geotope)
Wasser Reinhaltung und Erhal- Beeintrachtigungen und Gefahrdung von

tung der Eigenschaften
der Gewasser (Oberfla-
chengewasser und
Grundwasser)

Oberflachengewaéssern durch bau- und anla-
gebedingte Wirkungen und betriebsbeding-
ten Eintrag von Schadstoffen

Beeintrachtigung und Gefahrdung des
Grundwasserkorpers durch bau- und anlage-
bedingte Wirkungen und betriebsbedingten
Eintrag von Schadstoffen

Luft und Klima

Erhaltung des Bestands-
klimas sowie der lokalkli-
matischen Regenerati-
ons- und Austauschfunk-
tion

Veranderung der lufthygienischen Verhalt-
nisse fur Siedlungen durch Verlust von Rein-
luftentstehungsgebieten oder Unterbrechung
von bedeutsamen Kalt- oder Frischluftbah-
nen

Verlust von Waldern mit Klimaschutz-, Im-
missionsschutz- und Windschutzfunktion und
von Vegetationsstrukturen mit klimatischer
Funktion

Auswirkungen auf die nationalen Klima-
schutzziele
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B 85 Amberg — Schwandorf

Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151

UVP-Bericht (Unterlage 19.4)
Schutzgut Schutzziel Untersuchungsgegenstand
Landschaft Erhaltung der Vielfalt, Ei- | Verdnderung des Landschaftsbildes durch

genart und Schonheit
des Landschaftsbildes

technische Bauwerke

Kulturguter

Erhaltung von Denkma-
lern und deren unmittel-
barer Umgebung

Verlust oder Beeintrachtigung von Denkma-
lern durch die geplante Baumal3nahme

Sicherung der charakte-
ristischen Kulturland-
schaft

Beeintrachtigung der Kulturlandschaftsein-
heit "Mittlere Oberpfalz" und seiner pragen-
den Merkmale

Sachguter

Sicherung einer nachhal-

Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflachen

tigen landwirtschaftlichen
Nahrungsmittelproduk-
tion

Erhaltung des Waldes
und Sicherung seiner
Funktionen

Beeintrachtigung des Waldes und Sicherung
seiner Funktionen

Die im § 2 des UVP-Gesetzes genannten Wechselwirkungen zwischen den behandel-
ten Schutzgutern werden im Hinblick auf die Auswirkungen und Belastungen durch
das geplante Bauvorhaben aufgezeigt. Durch die Auswahl der Schutzziele und insbhe-
sondere der Untersuchungsgegenstande in den einzelnen Schutzgitern sind Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgiutern weitgehend abgedeckt. Durch
diese Wechselwirkungen kénnen sich aber Synergieeffekte zwischen den einzelnen
Schutzgutern ergeben, die gegebenenfalls in einer Einzelbetrachtung behandelt wer-
den.

Technische Daten des Vorhabens

Ausfiuhrliche Details zu den technischen Daten sind im Erlauterungsbericht (Unter-
lage 1) zu finden. Nachfolgend sind die wesentlichen Informationen zur Ermittlung der
Umweltwirkungen daraus zusammengefasst und wiedergegeben:

StraBenbauliche Beschreibung

Mit dem vorliegenden Planungsentwurf wird eine verkehrlich wirksame Anbindung der
vierstreifigen Ausbaustrecke der B 85 an den Autobahnknotenpunkt hergestellt.
Gleichzeitig ist auch der Ubergang des zweibahnigen Querschnittes der B 85 auf den
im Norden anschlielenden einbahnig - zweistreifigen Bestand in regelkonformer
Weise zu realisieren. Standardform fir die Verkntpfung zweibahniger Stral3en unter-
einander ist das sog. (volle) "Kleeblatt". Die Anschlussstelle (AS) Amberg-Ost weist
derzeit die Form eines "diagonalen halben Kleeblattes" auf und muss daher entspre-
chend umgestaltet werden. Neben zuséatzlichen Verbindungsrampen sind dabei im
Bereich der Bundesautobahn parallel gefuihrte Verteilerfahrbahnen anzuordnen. Die
Umagestaltung der Anschlussstelle wird auf Grundlage der technischen Vorgaben aus
den Richtlinien fir die Anlage von Autobahnen (RAA) geplant.

Der zweibahnige Ausbau der B 85 erfolgt im Planungsabschnitt auf rd. 1,7 km Lange.
Zusatzlich ist am nordlichen Ausbauende der Fahrtrichtung Amberg zur
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regelkonformen Uberleitung auf den einbahnigen Bestandsquerschnitt eine rd. 800 m
lange Ubergangsstrecke vorzusehen. Als Regelquerschnitt im zweibahnigen Ausbau-
abschnitt ist ein SQ 22 mit 3 m breitem Mittelstreifen und jeweils 8 m breiten Fahrbah-
nen vorgesehen. Die bestehende gestreckte Linienfihrung wird beibehalten und le-
diglich im Bereich der Anschlussstelle der BAB A 6 ein leichter seitlicher Versatz zur
Erleichterung der Verkehrsfiihrung im Bauzustand vorgesehen. Die AS Amberg-Ost
wird kinftig vollstandig planfrei ausgebildet. Die dazu notwendigen zusatzlichen Ver-
bindungsrampen in den noch nicht belegten Quadranten werden ebenso nachgeristet
wie die erforderlichen Verteilerfahrbahnen an der A 6 und die Verflechtungsstreifen an
der B 85. Der Knotenpunkt der B 85 mit der St 2151 wird teilplanfrei umgestaltet und
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Zuge der Staatsstral3e bzw. der Verbin-
dungsrampen ein Kreisverkehrsplatz ergénzt, an den auch die GemeindestralRe
"Jubatus-Allee" und die Zufahrt zum militarischen Truppenibungsplatz Freihéls ange-
schlossen werden. Sudlich der AS Amberg-Ost wird der Ausbauquerschnitt der B 85
nahtlos an den bereits vollzogenen zweibahnig- vierstreifigen Querschnitt angeschlos-
sen.

Streckengestaltung

Das Konzept zum zweibahnig- vierstreifigen Ausbau der B 85 sieht eine bestands-
nahe Verbreiterung der vorhandenen Fahrbahn sowie die Anordnung eines Mittel-
streifens zur baulichen Trennung der Richtungsfahrbahnen vor. Der zweibahnige
Ausbau der B 85 im Knotenpunktbereich der BAB A6 AS Amberg-Ost erfordert funk-
tional die Anordnung zusatzlicher Verbindungsrampen in den derzeit noch freien
nordlichen und dstlichen Anschlussstellenquadranten, sowie die Erganzung von Ver-
teilerfahrbahnen entlang der BAB A 6 AS Amberg-Ost und Beschleunigungs- und
Verzégerungsstreifen im Zuge der B 85, die sich aufgrund der kurzen rdumlichen
Distanz zu den Nachbarknoten mit deren Ein- und Ausfadelungsstreifeni. d. R. zu
Verflechtungsstreifen verschmelzen. Parallel zur B 85 wird ein unselbststandiger
Radweg vorgesehen. Die Kreuzungsbauwerke an den Knotenpunkten der B 85 mit
der BAB A 6 (AS Amberg — Ost) und der B 85 mit der St 2151 missen jeweils erneu-
ert werden.

Ingenieurbauwerke

Ausbaubedingt wird auch die Erneuerung bzw. die erstmalige Errichtung von insge-
samt vier Brickenbauwerken notwendig. Diese sind in Unterlage 1 naher beschrie-
ben.

Larmschutz

Zur Reduzierung der Schalleinwirkungen aus dem stidwestlichen Teilbereich der BAB
A 6 wird ein rechtwinklig zur Autobahn verlaufender Larmschutzwall mit 4,5 m Héhe
Uber Gelande und 50 m Lange vorgesehen. Im Nordwesten bildet ein 6,5 m hoher
Larmschutzwall (bezogen auf die Gelandehthe) den abgewinkelten Abschluss der an-
sonsten autobahnparallel verlaufenden Wall-Wand-Kombination.

Neben den aufgehenden Larmschutzanlagen wird auf der Bundesautobahn auf 1.000
m L&ange ein larmoptimierter Asphalt in Form eines sog. "SMA LA 8" vorgesehen, der
zu einer weiteren Reduzierung der Verkehrslarmpegel in den bebauten Gebieten bei-
tragt.
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Bodschungsgestaltung

Alle Boschungen der neu zu errichtenden StraRenkérper werden in Damm und Ein-
schnitt in der Regelbdschungsneigung 1:1,5 errichtet. Bedarfsweise wird dazu aus
dem Bauabschnitt enthommenes Material durch Aufbereitung zur Wiederverwertung
entsprechend verbessert. Damit wird dem Gebot des sparsamen Flachenverbrauchs
Rechnung getragen. Auf das Anpflanzen von B&umen im naheren Stral3enseitenraum
wird i. d. R. verzichtet, sofern in Teilabschnitten nicht ohnehin entsprechende Fahr-
zeugrickhaltesysteme vorgesehen sind.

Bestehendes und zukinftiges Verkehrswegenetz

Folgende Wege werden im Zuge der Ausbaumafinahme neu errichtet oder wesentlich
erganzt:

— Radweg parallel zur B 85 von AS Amberg-Ost (Nordseite, ab Jubatus-Allee) bis
zum Anschlussknoten der Kreisstrafle AS 23 an die B 85

— Neuordnung der Militdrstraf3enanschliisse im Bereich des Knotenpunktes der
B 85 mit der St 2151

— StralRenparallele Betriebswege zur Unterhaltung der Béschungen und Entwésse-
rungseinrichtungen

— Neue Betriebsumfahrtsrampe im Zuge der BAB A 6 Ostlich der AS Amberg-Ost
zur Gewahrleistung der Raumzeiten im Winterdienst

Der zweibahnige Ausbau der Bundesstral3e erlaubt zuklnftig keine Aufnahme von
Radverkehr mehr. Dies gilt insbesondere fur den Bereich der AS Amberg-Ost, deren
Verbindungsrampen tber mehrere Verflechtungsstreifen angeschlossen werden.

Entwasserung

Neben der Schaffung von Oberflichenwasserbehandlungsanlagen fiir die neu zu ver-
siegelnden StralBenflachen zum Ausbau der B 85 im Kreuzungsbereich mit der BAB
A 6 (AS Amberg- Ost) und der St 2151 ist auch eine Neuordnung der Bestandsent-
wasserung aus mehreren unterschiedlichen Stralen- und Nebeneinzugsflachen vor-
zunehmen. Von den Auswirkungen der Stralienbaumalnahme betroffen sind die Ein-
zugsgebiete der B 85 sowie der BAB A 6 AS Amberg-Ost auf jeweils knapp 2 km
Lange, aullerdem die der St 2151 auf rd. 300 m Lange. Weiterhin wird auch das vor-
handene Becken der Gemeinde Ebermannsdorf zur Behandlung des Oberflachen-
wassers aus dem Industriegebiet Schafhof-West (RKB Schafhof-West) (einschlief3lich
der erschlieBenden Jubatus-Allee) von der Ausbauplanung betroffen. Einziger zur Ab-
leitung von Oberflachenwasser geeigneter Vorfluter der Umgebung ist der Sandgra-
ben, der wiederum ortsnah in den Elsenbach entwassert.

Fur die Behandlung des anfallenden StraRenoberflachenwassers der B 85 und der
BAB A 6 AS Amberg-Ost werden 2 Absetz- und 2 Regenrtickhaltebecken in den bei-
den o6stlichen Anschlussstellenquadranten der AS Amberg-Ost vorgesehen. Das ge-
meindliche Regenklarbecken (RKB Schafhof-West) zur Behandlung des Oberflachen-
wassers des Industriegebietes Schafhof-West wird beim Umbau der AS Amberg- Ost
baulich angepasst. Die Entwasserung der Straf3enflachen der Bundesautobahn 6st-
lich der AS Amberg-Ost wird so gestaltet, dass die Einzugsflache fur das bestehende
Becken RHB 54-1R auch unter Berlcksichtigung der Verteilerfahrbahnen und Be-
triebsumfahrtsrampen beibehalten wird bzw. in der Summe keine VergréRerung er-
fahrt. Einzelheiten zu der komplex aufgebauten Neuordnung der kinftigen
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StralRenentwasserung ist den Erlauterungen zu den wassertechnischen Untersuchun-
gen (Unterlage 18) zu entnehmen.

Leitungen und Sparten

Innerhalb des Ausbauabschnittes liegen eine Reihe von Anlagen der offentlichen Ver-
sorgung und Telekommunikation, deren Lage und Verlauf bei den einschlagigen Un-
ternehmen und Kommunen abgefragt wurde. Die bekannten Leitungen kénnen der
Unterlage 1 enthommen werden.

Verkehrsverhaltnisse

Im Ausbauabschnitt liegt die werktagliche Verkehrsbelastung auf der B 85 aktuell zwi-
schen 14.000 und 16.000 Kfz/Tag. Insbesondere sudlich der AS Amberg-Ost ist mit
18 % bzw. 2.500 Lkw/Tag ein Uberdurchschnittlich hohes Schwerverkehrsaufkommen
zu verzeichnen. GemaR dem den Beschreibungen des Erlauterungsberichtes (Unter-
lage 1) ist bis zum Jahr 2035 mit einem weiteren Anwachsen des Verkehrs um etwa
10 bis 13 % zu rechnen.

Durchfiihrung des Bauvorhabens

Zum Zeitpunkt der Planfeststellung lassen sich die einzelnen Randbedingungen und
Phasen des Bauablaufes nur in ihren Grundzigen darstellen. Eine Vielzahl an
Einzelentscheidungen kann erst getroffen werden, wenn eine verbindliche Aufteilung
und Koordinierung der Baulose vorliegt. Endgultige Festlegungen sind hier erst nach
Einstellung der MaBnahme in den Stralenbauplan moglich. Die nachfolgenden ab-
lauftechnischen Darlegungen sind daher nur geeignet, einen groben Uberblick tiber
die wesentlichen Bau- und Verkehrsphasen auf Grundlage der absehbaren Zusam-
menhange und &ufReren Zwange zu geben. Im Zuge der spateren Detailplanungen
konnen sich hier durchaus noch Anderungen ergeben.

Bauzeit

Sobald die planungsrechtlichen und finanziellen Voraussetzungen vorliegen, soll mit
dem Bau begonnen werden. Insgesamt ist mit einer Bauzeit von ca. 5 Jahren zu
rechnen.

Dabei ist zu beachten, dass die vorgezogenen, durch den speziellen Artenschutz
begriindeten Vermeidungs- und AusgleichsmalBhahmen (CEF-MalBhahmen) der
Landschaftspflegerischen Begleitplanung rechtzeitig vor den entsprechenden Eingrif-
fen durch die Baumafinahme realisiert werden sowie funktionsfahig sein missen, um
den Erhaltungszustand der Teilpopulationen der beeintréchtigten, européisch ge-
schutzten Tierarten gewahrleisten zu kénnen. Die diesbeziiglichen bauzeitlichen An-
forderungen sind in den MalRhahmenblattern zu den Vermeidungs- und Ausgleichs-
mafl3nahmen (Unterlage 9.3) dargestellt.

Weiterhin sind die im Landschaftspflegerischen Begleitplan definierten Vermeidungs-
maflnahmen wie z.B. Malinahmen zum Schutz von Lebensstatten beim Roden und
Freiraumen des Baufeldes, sowie MalRnahmen zum Schutz zu erhaltender Wald-, Ge-
holz- und Biotopflachen und von FlieRgewassern zu berticksichtigen (siehe Kap. 3.3).
Auch diese — z. T. vorauslaufenden MaRnahmen — missen im Bauablaufplan bertick-
sichtigt werden.
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Einschréankungen des StralRenverkehrs

Der Bauablauf unterliegt zundchst den Anforderungen an eine mdoglichst weit-
reichende Aufrechterhaltung des Offentlichen Verkehrs in den hoch belasteten
Bereichen der Bundesautobahn, der Bundesstraf3e und der StaatsstrafRe. Alle vorhan-
denen Verkehrswege werden Uberbrickt bzw. unterfihrt, sodass nach Beendigung
der BaumalRnahmen das bisherige Stral3en- und Wegenetz vollstidndig wiederherge-
stellt oder erweitert wird. Wahrend der Baumalinahmen kann es jedoch insbesondere
beim Bau der Kreuzungsbauwerke zu Behinderungen und Einschrankungen kom-
men.:

Die aufgezeigten Bau- und Verkehrsphasen stellen — wie erlautert — lediglich eine
grobe Unterteilung der einzelnen Arbeitsschritte dar. In der Praxis wird dariiber hinaus
eine Vielzahl kleinraumiger Verkehrsumlegungen und Zwischenprovisorien erforder-
lich werden. Auch kurzzeitige Vollsperrungen einzelner Fahrbeziehungen kdnnen
bauablauftechnisch in begrenztem Umfang notwendig werden. Der Vorhabentrager
wird die notwendigen Mal3nahmen der Verkehrsfihrung mit ausreichend zeitlichen
Vorlauf mit der zustandigen Verkehrsbehérde abstimmen und entsprechende Be-
darfsumleitungen rechtzeitig bekanntgeben und einrichten. Detaillierte Beschreibun-
gen der derzeit vorgesehenen Bau- und Verkehrsphasen kénnen der Unterlage 1 ent-
nommen werden.

Bautabuflachen

Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1) festgelegten schitzens-
werten Bereiche werden wahrend der Bauzeit mit einem Schutzzaun vom Baufeld ab-
gegrenzt. Damit kdnnen Beeintrachtigungen der naturschutzfachlich schitzenswerten
Strukturen und Flachen vermieden werden.

Grabenverlegung

Ostlich der AS Amberg-Ost wird der Sandgraben zum Bau der Auffahrt verlegt, um
Platz fur die neuen Verbindungsrampen zu schaffen. Im Zuge der Verlegung wird zwi-
schen der Auffahrtsrampe und dem verlegten Waldweg Uber eine entsprechende Ge-
landeprofilierung der erforderliche Retentionsraum neu geschaffen.

Bauwasserhaltung

Fur die Herstellung der Kreuzungsbauwerke in den beiden Knotenpunkten ist jeweils
ein Briickenbauwerk mit Tiefengriindung geplant. Diese erfolgt durch Bohrpfahle, die
mit 10-15 m Tiefe in die Grundwasserhorizonte einbinden. Fir das Kreuzungsbauwerk
der B 85 mit der St 2151), die Radwegunterfihrungen im Bereich der AS Amberg-Ost
und das RKB Schafhof-West ist keine Bauwasserhaltung oder allenfalls eine gering-
fugige Ableitung von anfallendem Grund-, Sicker- und Niederschlagswasser aus den
Baugruben erforderlich. Fiur die Herstellung der Widerlagergriindung des Kreuzungs-
bauwerkes der B 85 mit der BAB A 6 und die Absetz- und Regenrtickhaltebecken
ASB1, RRB1, ASB2 u. RRB2 im nordlichen und dstlichen Quadranten der AS Am-
berg-Ost ist bauzeitlich aufgrund des hohen Grundwasserstandes eine geschlossene
Baugrube, eine Absenkung des Grundwasserstandes um bis zu 3 m und voraussicht-
lich das Ableiten groRerer Bauwassermengen in den temporar wasserfihrenden Vor-
fluter Sandgraben notwendig.

Zum Schutz der Gewéasser und des Grundwassers werden Lagerflachen mit Schutz-
vorrichtungen ausgestattet (z.B. Verwendung von doppelwandigen Tanks/Behdltern
fur wassergefahrdende Flussigkeiten, das Betanken von Baumaschinen auf
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entsprechend abgedichteten Platzen, das Bereithalten von Olbindemitteln, die Ver-
wendung grundwasserschonendender Verfahren und Baustoffe etc.). Bei Durchfiih-
rung von Bauwasserhaltungen, z.B. fiir die Bauwerksgriindungen, erfolgt keine direkte
Einleitung in die Oberflachengewdasser. Dem Stand der Technik entsprechende Malf3-
nahmen wie kaskadierende Absetzcontainer oder dergleichen werden in Abstimmung
mit der Umweltbaubegleitung realisiert. Zudem finden die Sicherheitsvorschriften ge-
maf ELA Berlcksichtigung, um Grundwasserbelastungen zu verhindern. Der Bauab-
lauf wird so gestaltet, dass keine wassergefahrdenden Stoffe in die Oberflachenge-
wasser oder das Grundwasser gelangen kénnen. Die technischen Regeln fur den Ge-
wasserschutz werden beachtet.

Umgang mit Altlasten und Kampfmittel

Aus den vorgenommenen Baugrunderkundungen ist bekannt, dass in den Quadran-
ten der AS Amberg-Ost bereichsweise schadstoffrelevante Ablagerungen aus Bau-
schutt, Abbruchasphalt und Schlackenrickstanden vorliegen, die einer abfallrechtli-
chen Behandlung auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwWG) bedurfen.
Teilweise ist auch mit dem Auftreten von teerhaltigem StraRBenaufbruchmaterial zu
rechnen. Das Vorgehen zur Minimierung und Vermeidung schadlicher Wirkungen
durch mogliche Altlasten kann dem Kap. 3.1.5 entnommen werden.

Seitens des staatlichen Bauamtes wurden MafRnahmen der Kampfmittelvorerkundung
(Luftbildauswertung und Archivrecherche) fiir das Baufeld veranlasst. Aus der Kampf-
mittelvorerkundung sind im Baufeld potentielle Kampfmittelverdachtsflachen aufgrund
Bombardierung verzeichnet. In der ausgewiesenen Kampfmittelverdachtsflache
(Bombardierungen, knapp 7 % des geplanten Bauareals) ist mit Bombenblindgangern
zu rechnen. Bei den (Flak-)Stellungen besteht das Risiko, auf zuriickgelassene Muni-
tion und Handkampfmittel zu stofZen.

Gemald Arbeitshilfen Kampfmittelrdumung besteht fiir die ausgewiesenen Bereiche
weiterer Erkundungsbedarf. Zur Klarung der weiteren Vorgehensweise wird die Kon-
sultation einer Fachfirma fir die Kampfmittelbeseitigung erfolgen. Diese muss uber
die Zulassung nach 8 7 SprengG und entsprechendes Personal mit Befahigungs-
schein nach 8§ 20 SprengG verfugen.

Baulogistik

ErschlieBung der Baustelle

Der Bauablauf unterliegt zunachst den Anforderungen an eine maoglichst
weitreichende Aufrechterhaltung des offentlichen Verkehrs in den hoch belasteten
Bereichen der Bundesautobahn, der Bundesstral3e und der Staatsstralie.

Die zZufahrt zur Baustelle erfolgt auf dem bestehenden StraRennetz (St 2151, B 85
und A 6 und 6FW). Ausgehend von diesen 6ffentlichen StralBen wird das geplante
Wegenetz entlang der Baustelle errichtet und soweit erforderlich durch temporare
BaustralBen auf der Trasse erganzt. Aufgrund des Baubetriebes konne sich Ein-
schrankungen innerhalb des StralRenverkehrs ergeben z.B. Sperrungen, Umleitungen
etc. Mdgliche Beeintrachtigungen wahrend des Baubetriebes sind unter Kap. 1.4.2
detaillierter beschrieben.

Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen

Zur Realisierung des Vorhabens ist die bauzeitliche Inanspruchnahme von Flachen
erforderlich, die teilweise Uber die fir das Vorhaben selbst bendétigten Flachen
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hinausgehen (sog. Baustelleneinrichtungsflachen). Die wesentlichen Parameter bei
der Auswahl dieser Flachen waren Ortlichkeit und Nahe zum Vorhaben, kurzfristige
Erreichbarkeit Giber Hauptverkehrsstral3en, Gberwiegende Nutzung von Grundstticken
im Eigentum des Vorhabenstragers, die Lage von Wasserschutzgebieten und Uber-
schwemmungsgebieten sowie eine maglichst geringe Beeintrachtigung der umgeben-
den Wohnbebauung, sowie dem Schutz naturschutzfachlich hochwertiger Lebens-
raume und Bestande. Die wesentlichen auf diesen Flachen vorzunehmenden bauzeit-
lichen Tatigkeiten sowie die bei entsprechender Nutzung jeweils vorzusehenden Maf3-
nahmen zum Schutz von Boden und Gewassern sind im Zuge der Ausflihrung einzu-
halten.

Nach Ablauf der BaumalRnahme werden die Baustelleneinrichtungsflachen und
Baustral3en zurtickgebaut und der Bestand wiederhergestellt. Die benétigten Baustel-
leneinrichtungsflachen und BaustralRen sind in den Grunderwerbsplanen (Unterlage
10.1), sowie den Lageplanen (Unterlage 5) dargestellt beschrieben.

Bedarf an Grund und Boden

Vorubergehende Inanspruchnahme von Flachen

Die vorubergehende Inanspruchnahme von Flachen fur Behelfsumfahrungen, Bau-
strecken etc. bzw. fiir die Zwischenlagerung von Uberschussmassen ist vorgesehen.
Vorubergehend in Anspruch genommene Flachen werden nach Abschluss der Bau-
arbeiten, soweit erforderlich, rekultiviert. Angaben zum Flachenumfang sind dem Kap.
5.4 zu enthnehmen.

Dauerhafter Grunderwerb

Es wird angestrebt, den erforderlichen Grunderwerb freihandig durchzufihren. In der-
zeit laufenden Vorverhandlungen wurden bereits mehrere fiir die Baumalnahme be-
notigte Grundstiicke erworben.

Eine Ubersicht tiber den notwendigen Grunderwerb ist in den Grunderwerbsplanen in
Unterlage 10.1 sowie dem Grunderwerbsverzeichnis in Unterlage 10.2 zu finden. Wei-
tere Angaben zum Flachenumfang sind dem Kap. 5.4 zu entnehmen.
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Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens (8§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UVPG)

Das Vorhaben befindet sich in der Gemeinde Ebermannsdorf im Landkreis Amberg-
Sulzbach im Regierungsbezirk Oberpfalz. Naturrdumlich ist es dem "Oberpfalzischem
Hugelland" und der Untereinheit 070-B "Freihdls- Bodenwdhrer Senke mit Rodinger
Forst" zuzuordnen.

Uberwiegend sind flach reliefierte Senklandschaften vorzufinden. Hauptsachlich kom-
men dort lehmig-sandige Braunerden sowie mehr oder weniger stark podsolierte Bo-
den vor. Die potentiell natirliche Vegetation ist in diesem Naturraum Uberwiegend der
typische Hainsimsen-Buchenwald. Im Sudwesten des Untersuchungsgebietes (UG)
kénnte als potentiell nattirliche Vegetation der Pfeifengras-(Buchen-) Stieleichenwald
im Komplex mit Hainsimsen-Buchenwald, ortlich mit Rauschbeeren- Kiefern- Moor-
wald vorkommen.

Im Siden wird das Untersuchungsgebiet von den Gewerbegebieten "Schafhof-Sud"
sowie "Schafhof-West" der Gemeinde Ebermannsdorf begrenzt. Im Stidosten entsteht
derzeit das Gewerbegebiet "Schafhof-Ost". Innerhalb des untersuchten Raumes ver-
lauft sowohl die Bundesautobahn A 6 von Sudwesten nach Nordosten als auch die
BundesstralRe B 85 von Nordwesten nach Sudosten. Als sog. "Dreh- und Angelpunkt”
liegt die Autobahnauffahrt 67 "Amberg-Ost" innerhalb des untersuchten Raumes.
Nordlich der Autobahnauffahrt liegt der Knotenpunkt der B 85 mit der von Osten kom-
menden St 2151.

Teile des Untersuchungsgebietes liegen innerhalb des Freihdlser Forstes. Im Nord-
westen des Untersuchungsgebietes begrenzt gegeniiber des Knotenpunktes der Bun-
desstral3e B 85 mit der Staatsstraf3e St 2151 der Truppenibungsplatz Freihols den
Untersuchungsraum.

Die jeweiligen Untersuchungsraume wurden je Schutzgut differenziert abgegrenzt. In
nachfolgender Tabelle sind diese im Einzelnen erlautert:
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Tab. 2: Verwendete Datengrundlagen je Schutzgut

Schutzgut

Datengrundlagen

Untersuchungsgegenstand

Mensch, ins-
besondere die
menschliche
Gesundheit

Schall- und erschitterungstechnischen
Untersuchungen (Unterlage 17.1, Unter-
lage 17.2 und Unterlage 17.4)

Untersuchungen Luftschadstoffe (Unter-
lage 17.3)

1. Beeintrachtigung gesunder Wohn-
verhéaltnisse

Daten zum Freizeitwegenetz (LANDES-
AMT FUR DIGITALISIERUNG, BREITBAND UND
VERMESSUNG, 2020)

Informationen zu erholungsrelevanten
Flachen der Bauleitplanung der Ge-
meinde  Ebermannsdorf  (GEMEINDE
EBERMANNSDORF, 2020)

Regionalplanung  (REGIONALER  PLA-
NUNGSVERBAND OBERPFALZ NORD, 2018)

Waéldern mit Erholungsfunktion (AMT F.
ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORS-
TEN AMBERG-SULZBACH, 2016)

Abgrenzungen LSG, NSG etc. (BAYLFU,
2020c)

2. Beeintrachtigung von Flachen fur
die Nah- und Ferienerholung und
sonstige Freizeitgestaltung

Tiere, Pflanzen
und biologi-
sche Vielfalt

Landschaftspflegerischer ~ Begleitplan
(Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2)

Landschaftspflegerische  MaflRnahmen

(Unterlage 9)

Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3)

ABSP Landkreis Amberg Sulzbach (BAy-
ERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR LAN-
DESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN
(HrsG.), 2001)

1. Lebensraumverluste durch Uber-
bauung und Isolation sowie randliche
Stdrung von Lebensrdumen

Flache

Technische Planung des StBa Amberg
Sulzbach

Landschaftspflegerischer ~ Begleitplan
(Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2)

1. Flachenverbrauch durch das Vorha-
ben

Boden

Landschaftspflegerischer ~ Begleitplan
(Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2)

Erlauterungsbericht (Unterlage 1), sowie
technische Planung

Bodenlbersichtskarte (1:25.000) und
die Bodenschéatzungskarte (BayLfU,
2020a)

Daten zu Waldern mit Bodenschutzfunk-
tion (AMT F. ERNAHRUNG, LANDWIRT-
SCHAFT UND FORSTEN AMBERG-SULZBACH,
2016)

Daten zu Geotopen (Onlinerecherche;
BayLFU, 2020b)

1. Verlust der Bodenfunktionen durch
Versiegelung und Uberbauung

2. Gefahrdungen infolge von baube-
dingten Schadstofffreisetzungen

3. Beeintrachtigungen von Boden-
schutzwéldern, sowie Flachen mit
morphogenetischen Formen (Ge-
otope)
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Schutzgut Datengrundlagen Untersuchungsgegenstand
Orientierende Bodenuntersuchung inkl.
abfallrechtliche Bewertung (PROTECT
UMWELT GMBH, 2020)
Wwasser Wasserrechtlicher Fachbeitrag (Unter-

lage 18.3)

Orientierende Bodenuntersuchung inkl.
abfallrechtliche Bewertung (PROTECT
UMWELT GMmBH, 2020)

Erlauterungsbericht (Unterlage 1)

1. Beeintrachtigung und Gefahrdung
von FlieBgewassern durch Bau- und
anlagebedingten Wirkungen und be-
triebsbedingten Eintrag von Schad-
stoffen

2. Beeintrachtigung und Geféahrdung
des Grundwasserkorpers durch Bau-
und anlagebedingten Wirkungen und
betriebsbedingten Eintrag von Schad-
stoffen

Klima und Luft

Landschaftspflegerischer ~ Begleitplan
(Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2)

ABSP Landkreis Amberg Sulzbach (BAY-
ERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR LAN-
DESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN
(Hrsa.), 2001)

Walder mit Klimafunktion (AMT F. ERNAH-
RUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN AM-
BERG-SULZBACH, 2016)

Informationen zu klimarelevanten Fla-
chen der Bauleitplanung der Gemeinde
Ebermannsdorf (GEMEINDE EBERMANNS-
DORF, 2020)

Erlauterungsbericht (Unterlage 1)

1. Veranderung der lufthygienischen
Verhéltnisse fir Siedlungen durch
Verlust von Reinluftentstehungsgebie-
ten oder Unterbrechung von bedeut-
samen Kalt- oder Frischluftbahnen

2. Verlust von Waldern mit Klima-
schutz-, Immissionsschutz- und Wind-
schutzfunktion und von Vegetations-
strukturen mit klimatischer Funktion

3. Auswirkungen auf die nationalen
Klimaschutzziele

Landschaft

Landschaftspflegerischer ~ Begleitplan
(Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2)

Regionalplanung  (REGIONALER  PLA-
NUNGSVERBAND OBERPFALZ NORD, 2018)

Informationen zu landschaftsprdgenden
Flachen der Bauleitplanung der Gemein-
de Ebermannsdorf (GEMEINDE EBER-
MANNSDORF, 2020)

Walder mit Landschaftsbildfunktion (AmT
F. ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND
FORSTEN AMBERG-SULZBACH, 2016)

1. Veranderung des Landschaftshildes
durch technische Bauwerke

Kulturelles
Erbe

Daten zu Bau- und Bodendenkmaélern,
sowie Denkmalverdachtsflachen (BLFD,
2020)

Kulturlandschaftliche Gliederung
(BAYLFU, 2012)

1. Verlust oder Beeintrachtigung von
Denkmalern durch die geplante Bau-
mafinahme

2. Beeintrachtigung der Kulturland-
schaftseinheit "Mittlere Oberpfalz" und
seiner prdgenden Merkmale
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UVP-Bericht (Unterlage 19.4)
Schutzgut Datengrundlagen Untersuchungsgegenstand
Sachguter Landschaftspflegerischer ~ Begleitplan

(Unterlage 19.1.2) . )
1. Verlust von landwirtschaftlichen

Nutzflachen

Erlauterungsbericht (Unterlage 1) 2. Beeintrachtigung des Waldes und

Sicherung seiner Funktionen

Natlrliche Grundlagen

Geologie und Bdden

Gemal der Geologischen Karte sind im Bereich des Ausbauvorhabens quartére
Deckschichten des Oberen und Unteren Freihdlser Bausandes mit dazwischen einge-
schalteten dunklen, pflanzenfilhrenden Tonen und Arkosen sowie Mittlerer Hoch-
schotter zu erwarten. Der Freihdlser Bausand wird als mittelfeiner bis grobkdrniger
Sand bzw. Quarz-Feldspat und Quarzsandstein beschrieben. Im Mittleren Hochschot-
ter liegen fein- bis grobkdrnige Quarzsande sowie Gangquarzen und Quarzitsand-
steine vor.

Im Freiholser Forst ist der Bodentyp Braunerde vorherrschend mit kleinrAumigen Vor-
kommen von wasserbeeinflussten Pseudogleyen. Innerhalb des Industrieareals
Schafhof bildet Regosol den pragenden Bodentypen. Im Umfeld des Truppeniibungs-
platzes Freihdls herrschen Podsol oder podsolige Braunerden vor.

Hydrologie und Hydrogeologie

Angrenzend an das Vorhaben verlauft der Sandgraben, der nach einer kurzen Flie3-
strecke von ca. 900 m siidlich des Vorhabenbereiches in den Elsenbach (FWK!
1 F311 "Bruckwiesengraben; Elsenbach™) mindet. Beim Sandgraben handelt sich
dabei um einen temporar wasserfuhrenden Graben, der am Bdschungsfuld der B 85
verlaufend eine mit Altgras bewachsene Rinne bildet.

Bei dem vom Vorhaben betroffene Grundwasserkorper handelt es sich um den GWK?2
1 G166 "Bodenwdhrer Bucht — Freihdlser Forst". Als untergeordnete hydrogeologi-
sche Einheiten sind fluviatile Schotter und Sande vertreten. Projektbezogene Unter-
suchungen zeigen, dass das Grundwasser in Tiefen zwischen 2,0 und 3,6 m unter
Gelandeoberkante (GOK) innerhalb der Giberwiegend sandigen Schichten ansteht. In
Einzelfallen — nordostlich des Knotenpunktes der B 85 mit der St 2151 — wurde eine
wasserfihrende Schicht bis 1,0 m unter GOK angetroffen. Aufgrund der raumlichen
Abgrenzung dieses Bereichs handelt es sich hierbei jedoch offensichtlich um ein klein-
raumiges Phanomen. Nach dem vorliegenden geotechnischen Bericht ist fir die Be-
messungen von einem maf3gebenden mittleren Hochststand des Grundwassers aus-
zugehen, welches etwa 0,75 bis 1,0 m héher als die am Untersuchungstag gemesse-
nen Grundwasserpegel liegt. Gemal den hydrogeologischen Angaben im Umweltat-
las des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt ist eine groRraumige Grundwasserflief3-
richtung nach Sudwesten zur Vils hin anzunehmen.

Als Stillgewasser sind innerhalb des Untersuchungsraumes das Regenklarbecken
RKB Schafhof-West, das Regenklarbecken RKB Schafhof-Siid, sowie das Ruckhalte-
becken RHB 54 1-R zu nennen. Zusétzlich sind vereinzelt Stillgewasser innerhalb der

Flusswasserkdrper

2 Grundwasserkorper
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ehemaligen Sandabbauflachen vorzufinden. Im direkten Umfeld des Stralienumbaus
befinden sich sonst keine weiteren Stillgewasser.

Direkte und indirekte Beeintrachtigungen auf Trinkwasser- oder Heilquellenschutzge-
biete sind durch den Ausbau nicht zu erwarten. Nach den Angaben im Informations-
dienst iberschwemmungsgefahrdete Gebiete des Bayerischen Landesamtes fir Um-
welt liegt die Untersuchungsflache in keiner Hochwassergefahrenflache und keinem
Uberschwemmungsgebiet.

Klima

"Innerhalb der warm-gemaRigten Klimazone liegt Bayern im Ubergangsbereich des
maritimen Klimas Westeuropas zu einem kontinentalen Klima in Osteuropa” (BAYLFU,
Internetangebot 2014: "das weil3-blaue Klima"). Die Lufttemperatur erreicht im Jah-
resverlauf monatliche Minimal- bzw. Maximalmittelwerte von -3 °C bis 18 °C. Die Jah-
resmitteltemperatur schwankt zwischen 6 °C und 8 °C, wobei in der Donauaue und im
Minchener Stadtgebiet leicht erhéhte Werte gemessen werden. Die Niederschlags-
mengen nehmen nach Stden zu den Alpen hin zu.

Vegetation/ Lebensraumausstattung/ Artvorkommen

Die Bestockung innerhalb des Untersuchungsgebietes besteht hauptséchlich aus Na-
delgeholzen, insbesondere Waldkiefer, Fichte und stellenweise Larche. Es handelt
sich weitgehend um einen strukturreichen Nadelforst. Der Freihdlser Forst ist zudem
immer wieder durch kleinere krautige Staudenfluren durchsetzt, welche entlang von
Wirtschaftswegen oder ehemaligen Rodungsflachen vorzufinden sind. Trotz der zu-
nehmenden Wiederbestockung haben sich noch einige sandige und felsige Offenland-
flachenbereich erhalten. Innerhalb der ehemaligen Sandabbauflachen finden sich zu-
dem feuchtere Senken. Auf grol3flachigen Rodungsflachen hat sich aufgrund der Bra-
chezeit ein typisches Artenspektrum flr Sukzessions- bzw. Offenlandflachen angesie-
delt. Im Umfeld der Industriegebiete findet sich Uberwiegend offene Feldfluren oder
Grinland.

Entsprechend des vielfaltigen Lebensraumangebots findet sich im beschriebenen
Landschaftsraum ein grof3es Spektrum an Habitaten seltener oder geschitzter Arten.
Speziell Vorkommen der Zauneidechse, der Blaufliigeligen Odlandschrecke sowie
von diversen Tagfaltern, Végeln und Amphibien sind hier zu nennen.

Tab. 3: Ubersicht (ber die naturraumlichen Gegebenheiten des Unter-
suchungsgebiets

Geologie und B6- |- lehmig-sandige Braunerden sowie mehr oder weniger stark pod-
den: solierte Boden

- kleinraumige Vorkommen Pseudogley und Regosol
- Schichten des Oberen und Unteren Freihélser Bausandes

flach reliefierte Senklandschaften

Geomorphologie

- Morphologie weitestgehend durch die bestehende Stral3e und die
angrenzenden Gewerbegebiete Uberpragt
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Wasserhaushalt -

FlieRgewasser

Sandgraben als Vorfluter fur die Entwasserung des anfallenden
StralRenwassers und der Gewerbe- und Industriegebiete Schafhof

Stillgewasser

Vereinzelte Stilgewasser in Senken der ehemaligen und beste-
henden Sandabbauflachen

Grundwasser

Hydrologische Einheiten der Bodenwdhrer Bucht und dem Hahn-
bacher Sattel mit fluviatilen Schotter und Sanden

Mesozoische Festgesteins-Grundwasserleiter (Kluft-Grundwas-
serleiter) mit mafRigen bis geringen bzw. auf3erst geringen Durch-
lassigkeiten und silikatischem, bzw. silikatisch-karbonatischem
Gesteinschemismus

Kleinklima -

MaRig-feuchter, sommerwarmer Klimabereich
Niederschlag (Jahresmittel): 680-800 mm
Lufttemperatur (Jahresmittel): 7,8 °C

Potentielle Natrli- | -
che Vegetation

Pfeifengras-(Buchen-) Stieleichenwald im Komplex mit Hainsim-
sen-Buchenwald, drtlich mit Rauschbeeren- Kiefern- Moorwald

Reale Vegetation -

Grol3flachig Nadelwald mit Waldkiefer, Fichte und Larche

Typische Begleitstrukturen entlang von bestehenden Verkehrsfla-
chen und Industriegebieten

Vereinzelt kleinflachige Feuchtflachen innerhalb von Senken, so-
wie xerophile Vegetationsbestéande auf offenen Rohbodenstan-
dorten

Landschaftsbild, -
Erholung, Natur-
genuss

Landschaft durch bestehende Verkehrsanlagen und Industriege-
biete sowie den Truppenibungsplatz Gberpragt

GroRRe zusammenhangende Waldflachen

Verkehrsstruktur -

Bundesautobahn A 6 von Stidwesten nach Nordosten und Bun-
desstrafle B 85 von Nordwesten nach Sitidosten sowie deren
Kreuzungs- und Knotenpunkte

Europaisch ge- -
schutzte Arten

Vgl. Kapitel 2.3.1.1

Natura 2000-Ge- -
biete nach § 32
BNatSchG

Im Umfeld des Vorhabens liegen keine Natura 2000-Gebiete

Geschiitzte Ge- -
biete und Land-
schaftsbestand-
teile nach den
88 23 -29
BNatSchG

Im Umfeld des Vorhabens liegen keine Gebiete nach §23- 29
BNatSchG

Weitere schutz- -
wirdige Flachen
nach den Natur-
schutzgesetzen

Geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 (1) Bay-
NatSchG sind in der Unterlage 19.1.2.

Daneben sind von der Planung Flachen betroffen, deren Nutzung
nach § 39 (5) BNatSchG bzw. Art. 16 (1) BayNatSchG einer zeitli-
chen Einschrankung unterliegen.
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Sonstige Schutz- |- Baudenkmal Nr. D-3-71-118-7 "Kilometerstein in Form eines
gebiete Sandsteinobelisken"

- Bodendenkmal D-3-6637-0049 "Vorgeschichtlicher Bestattungs-
platz mit Grabhugeln"

- neuzeitliche Kohlenmeilerflache im 6stlichen Quadranten der AS
Amberg-Ost

Flachennutzung, derzeitiger Zustand der Landschaft

Das Gebiet wird derzeit im Wesentlichen durch folgende Nutzungs- bzw. Lebensraum-
typen gepragt:

a) Siedlungsflachen

Im Sitden wird das Untersuchungsgebiet von den Gewerbegebieten "Schafhof-Sud"
sowie "Schafhof-West" der Gemeinde Ebermannsdorf begrenzt. Dieses Gebiet unter-
teilt sich in die zwei bestehende Gebiete Schafhof-Sud stdlich der A 6 und Schafhof-
West nérdlich der BAB A 6 AS Amberg-Ost. Noérdlich der A 6 und stidwestlich der B 85
liegen die an das Vorhaben grenzenden Teilflachen des Truppenibungsplatzes
Freihols. Im Sidosten entsteht derzeit das Gewerbegebiet "Schafhof-Ost". Norddst-
lich der B 85 ist der Abbau von Sand genehmigt. Derzeit wird mit dem Abbau auf der
westlichen Teilflache der genehmigten Abbauflache begonnen (vgl. MalRhahmenplan
Unterlage 9.2).

b) Verkehrslinien

Innerhalb des untersuchten Raumes verlauft sowohl die Bundesautobahn A 6 von
Siudwesten nach Nordosten als auch die Bundesstral3e B 85 von Nordwesten nach
Sudosten. Als sog. "Dreh- und Angelpunkt” liegt die Autobahnauffahrt 67 "Amberg-
Ost" innerhalb des untersuchten Raumes. Noérdlich der Autobahnauffahrt liegt der
Knotenpunkt der B 85 mit der von Osten kommenden St 2151. Im Nordwesten des
Untersuchungsgebietes begrenzt gegentber dem Knotenpunkt der Bundesstral3e
B 85 mit Staatsstraf3e St 2151 der Truppentbungsplatz Freihdls den Untersuchungs-
raum in stidwestlicher Richtung.

c) Walder

Das Untersuchungsgebiet kann vollstdndig dem Naturraum "Freihdlser Forst" zuge-
schrieben werden. Walder machen den gréf3ten Teil des Untersuchungsraumes aus.
Die Bestockung innerhalb des Untersuchungsgebietes besteht hauptséchlich aus Na-
delgeholzen, inshesondere Waldkiefer, Fichte und stellenweise Larche

e) Naturnahe Lebensraume

Auf ehemaligen Abbauflachen im Norden des Untersuchungsgebietes wurden teil-
weise Kiefern gepflanzt, teilweise haben sich Vorwalder etabliert, welche hier ver-
mehrt mit Initialgeholze, wie die Sal- Weide, Zitterpappel, etc. bewachsen sind. Trotz
der zunehmenden Wiederbestockung haben sich noch einige sandige und felsige Of-
fenlandflachenbereich erhalten. In den tieferen Bereichen des ehemaligen Abbauge-
lande steht temporar und teilweise dauerhaft Wasser. Auf diesen Flachen konnten
sich hydro- oder xerophile Vegetationsbestande erhalten und entwickeln.

Aul3er den zuvor genannten hochwertigen Lebensrdumen existieren keine nennens-
werten naturnahen Lebensraume im Untersuchungsgebiet. Geschitzte Flachen und
Strukturen konnen den Kap. 2.3.1.4 und Kap. 2.3.1.7 entnommen werden.
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2.3 Rechtlich geschiitzte Arten und Gebiete
231 Naturschutzrechtlich geschutzte Arten, Gebiete und Bestandteile der Natur

2.3.1.1  Naturschutzrechtlich geschitzte Arten

Besonders geschitzte Arten sind in 8 7 (2) Nr. 13 BNatSchG definiert, streng ge-
schutzte Arten sind in 8 7 (2) Nr. 14 BNatSchG definiert. Fur das vorliegende Baupro-
jekt relevant sind aus dieser Gesamtmenge der geschitzten Arten die europaisch ge-
schitzten Arten:

— Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt sind
— europaische Vogelarten i. S. des Art. 1 der EU-Vogelschutz-Richtlinie

Gesetzlich geschutzte Tier- und Pflanzenarten:

Fir das Vorhaben wurden die naturschutzfachlichen Angaben zum speziellen Arten-
schutz in Unterlage 19.1.3 "Artenschutzbeitrag (ASB)" erarbeitet. Dort sind alle im ar-
tengruppenspezifischen Untersuchungsraum nachgewiesenen bzw. potenziell vor-
kommenden europaisch geschutzten Arten aufgefuhrt. Fundorte der genannten Arten
sowie von weiteren naturschutzfachlich bedeutsamen Arten sind den Planunterlagen
zum landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.2 Bestands- und Konflikt-
plan bzw. Unterlage 9.2 MalRhahmenplan) sowie dem Textteil des Landschaftspflege-
rischen Begleitplans (Unterlage 19.1.1) zu entnehmen.

2.3.1.2 Natura 2000-Gebiete

Im Untersuchungsgebiet sowie im weiteren Umgriff befinden sich keine NATURA
2000-Gebiete. Die nachstliegenden Gebiete sind das FFH-Gebiet DE 6538-371 "Am-
phibien-Lebensraume um Etsdorf", welches sich in ber 3 km Entfernung nordostlich
des Vorhaben befindet sowie das FFH-Gebiet DE 6537-371 "Vils von Vilseck bis zur
Mindung in die Naab" in Gber 4 km Entfernung im Westen. Beeintrachtigungen durch
das Vorhaben kdnnen fir die Gebiete ausgeschlossen werden.

2.3.1.3 Geschitzte Gebiete und Landschaftsbestandteile nach nationalem Recht

Im gesamtem Untersuchungsgebiet befinden sich keine Schutzgebiete, die nach den
88 23 — 29 des BNatSchG geschiitzt sind. Daher ist eine weitere Betrachtung im UVP-
Bericht nicht erforderlich.

2.3.1.4 Gesetzlich geschutzte Flachen und Biotope nach nationalem Recht

Nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht (ber die erfassten Typen der nach § 30
BNatSchG bzw. Art. 23 (1) BayNatSchG geschuitzten Lebensraume und deren Vor-
kommen im Umfeld der B 15neu (BA 1). Diese geschitzten Lebensrdume sind in Un-
terlage 19.1.2 "Bestands- und Konfliktplan" entsprechend gekennzeichnet.
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Tab. 4. Nach 8§ 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschitzte Flachen

Kartiereinheit Vorkommen im Plangebiet

B113-WGO00BK | Sumpfgebische Kleinflachig im Westen des UGs, dstlich von
Schafhof-West, norddstlich der Anschlussstelle
und suddstlich der Kreuzung Haitianstral3e Ecke
Jubatus-Allee

R113-GR0O0OBK Sonstige Landréh- Am sudostlichen Ende des UGs, westlich der
richte B 85

R123-VHOOBK Sonstige Wasserroh- | Im Westen des UGs, 6stlich von Schafhof-West,
richte norddstlich der Anschlussstelle 67 Amberg-Ost,

suddstlich der Kreuzung HaitianstraRe Ecke
Jubatus-Allee

Im Osten des UGs, 6stlich der Bundesautobahn
A 6 nahe des vorhandenen Riickhaltebeckens
(RHB 54-1R)

S132-SUO00BK Eutrophe Stillgewés- | Kleinflachig im Westen des UGs, 6stlich von
ser, bedingt naturnah | Schafhof-West, nordéstlich der Anschlussstelle
und sudostlich der Kreuzung HaitianstralRe Ecke
Jubatus-Allee (Regenklarbecken Schafhof-

West)
Z111-GCO00BK Zwergstrauch- und Im Nordosten an der Kreuzung der Staatsstralie
Ginsterheiden, ge- St 2151 mit der Bundesstral3e B 85, dstlich der
schadigt Jubatus-Allee

Lebensraumtypen der FFH-RL und Arten des Anhangs Il der FFH-RL

Im Untersuchungsgebiet sind keine Lebensraumtypen der FFH-RL vorhanden. Alle im
Untersuchungsgebiet festgestellten Arten des Anhangs Il der FFH-RL sind auch im
Anhang IV enthalten. Diese Arten werden daher im Artenschutzbeitrag (ASB, Unter-
lage 19.1.3) abgehandelt.

Lebensstatten nach § 39 Abs. 5 BNatSchG / Art 16 (1) BayNatSchG

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Geholze (Einzelbaume, Hecken, Gebulsche,
Feldgehdlze) und Réhrichte, deren Zerstérung oder Beeintrachtigung nach dem Na-
turschutzrecht verboten ist, bzw. deren Beseitigung gesonderten zeitlichen Regelun-
gen unterliegt. Diese Bestande sind in den Planen der Unterlage 19.1.2 (Bestands-
und Konfliktplan) dargestellt.

Biotope gemal amtl. Biotopkartierung Bayern

Die in der amtlichen Biotopkartierung erfassten Lebensraume im Untersuchungsge-
biet sind in den Planen der Unterlage 19.1.2 dargestellt und im Folgenden tabellarisch
zusammengestellt.

Tab. 5: Flachen der Bayerischen Biotopkartierung

BK-Nummer BK-Uberschrift Vorkommen im Plangebiet

Flechtenreicher Mooskiefern- im nordwestlichen Bereich des UGs,

6537-0806 . . ndrdlich der B 85, am ndérdlichen Rand
wald in Reihenbeetpflanzung ;
des weiteren Untersuchungsraumes
6537-0808 Lichter, heidekraut- und flech- | im nordwestlichen Bereich des UGs,
tenreicher Kiefernjungwuchs nordlich der B 85

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx Seite 25



2.3.2

B 85 Amberg — Schwandorf

Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151

UVP-Bericht (Unterlage 19.4)
BK-Nummer BK-Uberschrift Vorkommen im Plangebiet
Kiefernjungwuchs mit Birken in | im nordwestlichen Bereich des UGs,
6537-0809 Reihenbeetpflanzung ndrdlich der B 85, nahe des Kreuzes der
B 85 mit der St 2151
Flechtenreicher Mooskiefern- im nordlichen Bereich des UGs, nérdlich
6537-0810 wald mit schwach ausgepréag- | der B 85, nordlich des Kreuzes der B 85
ter Zwergstrauchschicht mit der St 2151
6537-0820 Zwergstrauchheide mit Jung- Im UG vorhanden aber nicht mehr exis-
kiefern tent, StralRenflache A 6
Heidekraut- und flechtenrei- am nordostlichen Randbereich westlich
6537-0822 .
cher Mooskiefernwald der A6
Flechtenreicher Mooskiefern- nordlich der B 85, Ostlich des Kreuzes
6537-0824 wald der B 85 mit der St 2151, nérdlich des
Industriegebietes Schafhof-West
Mooskiefernwald mit Heide- am nordostlichen Randbereich 6stlich
6537-0825 kraut und Heidelbeere im Un- der A6
terwuchs
6537-0826- Heidekraut- und heidelbeerrei- | am norddstlichen Randbereich 6stlich
cher Mooskiefernwald der A6
6537-0827 Heidekrautreicher Kiefernjung- | am norddstlichen Randbereich dstlich
wuchs der A6

Sonstige Schutzgebiete und Schutzobjekte

Bannwald nach Art. 11 BayWaldG

Waldbesténde, welche nach dem Bayerischen Waldgesetz geschitzt sind, kommen
im Untersuchungsgebiet nicht vor.

Schutzwaldes gem. Art. 10 BayWaldG

Innerhalb des untersuchten Raumes befinden sich keine Schutzwalder gem. Art. 10
BayWaldG.

Trinkwasserschutzgebiete nach Art. 31 BayWG

Schutzgebiete nach dem Bayerischen Wassergesetz liegen im Untersuchungsgebiet
nicht vor.

Denkmalschutzgesetz

Baudenkmal

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich das Baudenkmal "Kilometerstein
in Form eines Sandsteinobelisken” (Aktennummer D-3-71-118-7). Diese sog. "Stun-
denséaule" steht westlich der B 85 innerhalb des Knotenpunktes der BundestralRe B 85
mit der Staatsstral3e St 2151. Diese wurde nach Daten des Bayerischen Landesamtes
fur Denkmalpflege (BLfD) hierher versetzt, es handelt es sich damit nicht um den Ori-
ginalstandort.

Aufgrund des Umbaus des Knotenpunktes und aus Sicherheitsgriinden (Abstand zur
Fahrbahn) wird die Stundenséaule ca. 50 m nach Sudosten versetzt.
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Bodendenkmal

Im Ostlichen Quadranten der AS Amberg-Ost wurde nach Angaben des BLfD eine
neuzeitliche Kohlenmeilerflache festgestellt. Aufgrund der zu erwartenden oberfla-
chennahen Schichtenlage erscheint eine Erhaltung der relevanten Bestandteile durch
schonende Uberbauung nicht méglich. Der Vorhabentrager wird hier im Vorfeld der
StralRenbaumalinahme in Abstimmung mit dem BLfD entsprechende Rettungsgra-
bungen veranlassen.

AulRerhalb im Sudwesten zwischen Ebermannsdorf und dem Dorfgebiet Schafhof liegt
ein Bodendenkmal mit der Nummer D-3-6637-0049 ("Vorgeschichtlicher Bestattungs-
platz mit Grabhligeln™). Diese ist vom Vorhaben nicht betroffen.

Geotope

Im Umfeld des Vorhabens befinden sich keine Geotope.

Vorgaben aus Regionalplanung, Bauleitplanung und weitere raumbedeutsame
Planungen

Regionalplanung

Die einzelnen Uberfachlichen und fachlichen Vorgaben aus dem Landesentwicklungs-
programm werden im Regionalplan fir die Region Oberpfalz-Nord (Region 06) fir das
Plangebiet folgendermalen konkretisiert:

Okologische Erfordernisse:

"3.1 Die naturlichen Lebensgrundlagen sind zur Erhaltung einer gesunden Umwelt
und eines funktionsfahigen Naturhaushaltes sowie zum Schutz der Tier- und
Pflanzenarten zu sichern und zu entwickeln. Den zunehmenden Waldschéaden soll
entgegengewirkt werden.

3.2 Esist eine dkologische Struktur der Landschaftsrdaume anzustreben, die der unter-
schiedlichen 6kologischen Belastbarkeit Rechnung tragt und ein breites Spektrum von
Nutzungsformen der Landschaft gewéhrleistet.

3.2.1 Die naturnahen Gebiete der Region, insbesondere die Talauen der Naab und
des Regens einschlieBlich wasserfuhrender Seitentaler sowie die Mulden und
Trockentéler, die Kuppen, Kammlagen und Steilhange der Frankenalb, des Stdrands
des Fichtelgebirges mit Steinwald, des Oberpféalzer Waldes einschlie3lich seiner noch
weitgehend ungestérten, zusammenhangenden Waldkomplexe und naturnahen
Landschaftsbereiche im Grenzgebiet, sollen als 6kologische Kernrdume fir naturnahe
Lebensgemeinschaften bewahrt werden. Auf die Erhaltung und Entwicklung der
Vernetzung 6kologischer Kernraume soll hingewirkt werden.

3.2.2 Die landschaftliche Vielfalt der Gebiete mit kleinteiligen Nutzungen,
insbesondere in den geméalRigten Hanglagen des Oberpféalzer Bruchschollenlandes,
der Franken-alb und des Oberpféalzer Waldes, soll im Einklang mit den 6kologischen
Gegebenheiten erhalten werden. Grol¥flachige Gebiete mit intensiver land- und
forstwirtschaftlicher Nutzung im Bereich der Niederterrassen des Oberpfalzer
Bruchschollenlandes und des Vorderen Oberpfalzer Waldes sowie im Bereich der
ebenen bis schwach geneigten Magerstandorte, insbesondere des Grafenwéhrer
Hiugellandes und der Bodenwdhrer Bucht, sollen sukzessiv mit kleinteiligen
Nutzungsformen aufgelockert werden.

3.2.3 In den Gebieten der Tirschenreuther Senke, der Bodenwohrer Bucht, in Teilen
der Frankenalb und anderen Gebieten, die flir eine intensive land- und
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forstwirtschaftliche Nutzung geeignet sind, soll zur Erhaltung und Starkung der
Ertragskraft des Bodens auf die Anlage landschaftsgliedernder Elemente und
Okologischer Zellen hinge-wirkt werden.

3.2.4 Bei der Entwicklung der Gebiete mit stadtisch-industrieller Nutzung, vor allem
der Oberzentren und Mittelzentren sowie der Tagebauflachen, insbesondere des
Hirschau-Schnaittenbacher-Reviers, soll auf eine weitere Verbesserung der
Umweltsituation hingewirkt werden. Innerértliche Grin- und Freiflachen sollen
moglichst mit der freien Landschaft verbunden werden. Unvermeidlichen
Beeintrachtigungen des Natur-haushaltes oder des Landschaftsbildes soll durch
geeignete Ausgleichsmalinahmen entgegengewirkt werden."

Im Siden grenzt an das Untersuchungsgebiet ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet
"Unteres Vilstal und Lauterachtal mit Seitentélern” an. Regionale Griinziige sind im
Untersuchungsgebiet nicht ausgewiesen. Von dem Vorhaben wird Kkein
Landschaftliches Vorbehaltsgebiet und kein Griinzug betroffen

Forstwirtschaft:

"3.1 Der Wald soll so erhalten, gepflegt und gestaltet werden, dass er insbesondere
die Aufgaben fiir die Rohstoffversorgung, den &kologischen Ausgleich, den
Gewasser-, Klima- und Bodenschutz, die Erholung und die Aufgaben als Lebensraum
der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nachhaltig erfullen kann."

Verkehr:

Die Nachteile der Randlage zu den wichtigen Wirtschaftsraumen Bayerns, der
Bundesrepublik Deutschland und der Europaischen Union sollen durch geeignete
Maf3-nahmen, insbesondere verkehrlicher Art, weiter vermindert werden."

"4.14 Die Stralenverbindung von den Mittelzentren Nabburg und Neunburg v. Wald
zum Oberzentrum Amberg und der B85 ist im Uberdrtlichen Stral3ennetz zu
verbessern."

Wasserwirtschaft:

Im Bereich des Truppentbungsplatzes bis hin zur Anschlussstelle 67 "Amberg-Ost"
zieht sich das Vorranggebiet fir die Wasserversorgung T15 "Ostlich Amberg".
Sudostlich des Untersuchungsgebietes im sudlichen Bereich von Schafhof liegt das
Vorrang-gebiet T14 "Kummersbruck-Schwarzenfeld". Als Vorbehaltsgebiet fir die
Wasserversorgung wird innerhalb des untersuchten Raumes der gesamte Bereich
das Industrie- und Gewerbegebiet Schafhof mit der Nummer T34 "Ostlich Amberg"
ausgewiesen.

Bauleitplanung

Teile des Untersuchungsgebietes liegen sowohl innerhalb als auch auRRerhalb des
Geltungsbereiches der Bebauungsplane (BP) "Industrie- und Gewerbegebiet Schaf-
hof" (wirksam seit 13.10.1995), der am 05.07.1999 in Kraft getretene Bebauungsplan
"Industrie- und Gewerbegebiet Schafhof Erweiterung nach Norden" liegt nur in Rand-
bereichen innerhalb des weiteren Untersuchungsraumes3. "Schafhof II" (wirksam seit
14.08.2002) liegt mit seiner Bebauung auf3erhalb des Planungsraumes, zieht sich
aber ohne Bebauung bis zum Truppentbungsplatz Freih6ls im Nordwesten. Innerhalb

3 Anmerkung: in den Unterlagen werden durchgehend die neuen Bezeichnungen fur die Gewerbege-
biete verwendet (Schafhof | = Schafhof-Sid, Schafhof Il = Schafhof-West, Schafhof Ill = Schafhof-
Ost).
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des Untersuchungsraumes liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Schaf-
hof Il Ost" (wirksam seit 07.10.2015). Im BP sind umfangreiche naturschutzfachliche
Auflagen enthalten. Fir das vorliegende Vorhaben sind folgende Punkte von Bedeu-
tung:

MalRnahmen fur BP Schafhof I:

"4.1 Landschaftliche Einbindung und Innere Durchgriinung:

An der Bundesstral3e sind zur landschaftlichen Einbindung 25 m breite Streifen Grin-
flache festgelegt (25 m ab der Grenze des Gultigkeitsbereichs des Bebauungsplanes).
Die d&ufReren 10 m bleiben bis zur Erweiterung der Bundesstraf3e unverandert, die
inneren 15 m sind in den Randbereichen mit StrAuchern und im Kernbereich mit Grol3-
baumen neu anzupflanzen.

An der Kreisstraf3e sind auf 15 m breiten Streifen privater Grunflache GroRRbaume in
Baumreihe anzupflanzen (15 m ab der Grenze des Giiltigkeitsbereichs des Bebau-
ungsplanes).

Far Baumreihen gilt: Baumabstand: 10 m; Verwendung nur einer Baumart (Stiel-
Eichen).

Zur inneren Durchgriinung sind auf 2 m breiten Streifen entlang der Erschliel3ungs-
stral3e Grol3bdume in Baumreihen auf oOffentlicher Flache zu pflanzen. Daran an-
schlieBend auf einem mind. 4 m breiten Streifen privater Griinflache sind dreireihige
Hecken zu pflanzen.

4.3 Zusatzliche Mallnahmen zu Schutz und Entwicklung der Fauna:

Im Bereich der neu zu pflanzenden Hecken sind punktuell Haufen aus Ast- und
Stammestiicken und Lesesteinhaufen als Ersatzlebensrdume fir Insekten und andere
Kleintiere anzulegen.

Bei Eingriffen im Bereich des Grabens auf Fl.-Nr. 667/40 (z.B. Verlegung des Gra-
bens) ist eine Renaturierung mit unregelmaniger Ufergestaltung und gewassersohlen-
nahen Hochstaufen- und Geholzflachen/-streifen zu gewahrleisten."

MaRRnahmen fiur BP Schafhof Il:

"1. Grinordnung:

1.1 Bepflanzung auf 6ffentlichem Grund:
1.1.1 Zu erhaltender Bewuchs

Zu erhalten ist der vorhandene Bewuchs zwischen der geplanten auf3eren Erschlie-
BungsstralRe und der Bundesstralie 85 (siehe Lageplan M = 1:1000).

Er dient als Sichtschutz, Blendschutz, Larmschutz und Staubschutz aus dem Ubungs-
platz "Freihdlser Forst" gegenlber der B 85.

Der vorhandene Bewuchs besteht aus Fichten, Larchen, Ahorn, Fohren, Birken,
Weifen sowie als Unterbewuchs Ginster, Wildrose, Himbeere und Lupinen.

1.1.2 Zusatzliche Bepflanzung bzw. Begriinung

Die Bereiche um das Regenrtickhaltebecken sowie im StralRenanbindungsknoten an
die Staatsstral3e St 2151 sind mit Str&uchern, durchmischt mit Einzelbdumen, zu be-
pflanzen. Hierbei sind die Sichtdreiecke jedoch von Bepflanzung mit mehr als 80 cm
Hohe freizuhalten.
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Die innere ErschlieBungsstralie erhalten auf jeweils einer Seite einen Multifunktions-
streifen, Breite 2,5 m, der mit Schotterrasen befestigt ist, wahrend die andere Stra-
Renseite von einem Grinstreifen Breite 1,50 m begleitet wird. Die Bepflanzung des
Grunstreifens erfolgt mit Strauchern."

MaRnahmen im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prifung fur BP Schafhof lll:

"1. Artenschutzrechtliche MaBnahmen (im Sinne des § 44 BNatSchG)

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sind erforderlich, um Gefahrdungen von
Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von européischen Vogelarten zu
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestédnde gem. § 44 Abs. 1
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berticksichtigung dieser Mal3nahmen.

aVv 4 Anlage von Habitaten fur die Zauneidechse

Entlang der Siid- und Westgrenze des Gewerbegebietes werden die Randzonen zum
Gewerbegebiet mit Habitatelementen flr die Zauneidechse versehen. Hierzu gehéren
Steinhaufen (auch teilwiese eingegraben), ebenerdig eingebrachte Stein- und Sand-
linsen, Holzstapel sowie vegetationsarme Sdume mit offenen Sandstellen. Auf den
beiden externen Ausgleichsflachen werden ebenfalls Habitatelemente fir Zau-
neidechsen angelegt.

3. MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (im Sinne des 845
BNatSchG)

aE 1 Anlage eines Laichgewassers fiir den Moorfrosch

Innerhalb der Staatsforstflachen wird ein rund 500 m2 grof3es Laichgewasser fir den
Moorfrosch in einer Vernassungszone angelegt, das auch gleichzeitig der Grof3en
Moosjungfer als Larvengewasser dienen kann. Hierzu wird an einem bestehenden
Graben ein ca. ein Meter hoher Damm mit Aushubmaterial angelegt. In der Vertiefung
sammelt sich Wasser aus der Verndssungszone (Graben bleibt durchgéngig
erhalten). Die dort wachsenden Geholze werden nicht entfernt und sterben mit der
Zeit ab, wodurch sich stehendes und liegendes Totholz entwickelt.

Um das Laichgewasser entsteht eine erweiterte Verndssungszone mit Erlen- und
Birkenbestockung, die einen gunstigen Sommerlebensraum fir den Moorfrosch
darstellt.

Ubersichtskarte: AusgleichsmaRnahme A3
4. Gutachterliches Fazit

Bei den im Gebiet auftretende Reptilienart Zauneidechse (Lacerta agilis) werden trotz
der Einhaltung konfliktvermeidender MafRnahmen und der Umsetzung von CEF-
MaRnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestande durch das Vorhaben erfullt, da
Totungen bauzeitlich nicht auszuschliel3en sind.

Gleiches gilt fur die im Gebiet angetroffenen Amphibienart Moorfrosch (Rana arvalis).
Fur den Moorfrosch sind baubedingte T6tungen nicht auszuschlieRen. Es wird ein An-
trag auf Ausnahme gem. § 45 BNatSchG fir die beiden Reptilien- und Amphibienarten
gestellt. ..."

Aussagen des Waldfunktionsplans

Im Waldfunktionsplan ist 6stlich der B 85 und sudlich der A 6 Wald mit besonderer
Bedeutung fir den lokalen Klimaschutz ausgewiesen. Dieser Wald ist mittlerweile ge-
fallt worden, da an dieser Stelle das Gewerbegebiet "Schafhof-Ost" entsteht. Im
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Bereich auRerhalb des Untersuchungsgebietes im Nordwesten liegt Wald mit Bedeu-
tung fur den Sichtschutz. Dieser ist aber durch das Bauvorhaben nicht betroffen.

Aussagen des Arten- und Biotopschutzprogramms

Schwerpunktgebiet des Naturschutzes

Im ABSP werden "Schwerpunktgebiete des Naturschutzes" abgegrenzt, welche als
Vorkommensgebiet bedeutsamer Lebensraume sowie Pflanzen- und Tierarten und
als Biotopverbundstruktur vorrangig zu erhalten und zu entwickeln sind.

Gebiet A: "Freihdlser Sandgebiet"

Das Schwerpunktgebiet umfasst, neben dem Areal des Truppenibungsplatzes Frei-
hdols, groRere Bereiche der Kiefernforste nérdlich der B 85 und beinhaltet hier auch
Flachen, welche vom Untersuchungsgebiet zum gegenstandlichen Ausbauvorhaben
abgedeckt werden. Die Flachen stdlich der B 85 werden als landesweit bedeutsam
eingestuft, wohingegen die Flachen nérdlich der BundesstralRe als Uberregional und
regional bedeutsam eingestuft werden. Als (planungsrelevante) Ziele werden ge-
nannt:

— Erhaltung der groR3flachigen und zusammenhangenden Waldgebiete des Schwer-
punktgebietes;

— Erhaltung und Forderung der lichten, bodensauren Sand-Kiefernwaldgesellschaf-
ten.

Bewirtschaftungsplan und MaRnahmenprogramm fur Grundwasserkérper
(GWK) und Flusswasserkorper (FWK) der WRRL

Die im Jahr 2009 erstmals veréffentlichten Bewirtschaftungsplane (BWP) wurden ge-
maf den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und des aktuellen Wasserrechts fir
alle bayerischen Flussgebiete fortgeschrieben. Die aktualisierten Plane bilden die
Grundlage fir die Bewirtschaftung von Grund- und Oberflachenwasserkdrpern in der
Periode 2022 bis 2027. Erganzend zum Bewirtschaftungsplan wurde fir Grund- und
Oberflachenwasserkorper ein MaRnahmenprogramm aufgestellt, durch das die Be-
wirtschaftungsziele im Zeitraum 2022-2027 erreicht werden sollen.

Fur GWK gilt es den guten chemischen und mengenmafigen Zustand zu erhalten
oder zu erreichen. Des Weiteren muss gemanR 8§ 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG das Ziel sein,
alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umzukehren. Aufgrund der er-
reichten Bewirtschaftungsziele guter mengenmalfiiger und guter chemischer Zustand
sind fur den GWK 1_G166 keine erganzenden Maflinahmen vorgesehen.

Auch fur den FWK 1_F311 ,Bruckwiesengraben; Elsenbach” wurde begleitend fiir den
Bewirtschaftungsplan fur den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau ein Mal3nah-
menprogramm aufgestellt. Darin sind alle notwendigen MalRnahmen aufgefihrt, die
fur die Erreichung der Umwelt- bzw. Bewirtschaftungsziele notwendig sind. Mal3nah-
men kdnnen dabei zum Beispiel sowohl technischer, als auch rechtlicher, administra-
tiver und 6konomischer Art sein. Eine ausfuhrliche Darstellung der Einzelmaf3nahmen
ist der Unterlage 18.3 zu entnehmen.
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GWK 1_G072
Kristallin-
Nabburg

©

'MQ-Messstelle
Sandgraben

Abb. 2: Lage der vom Vorhaben betroffenen Wasserkérper (Oberflachen- und
Grundwasserkorper) mit Vorhabenbereich und WRRL-Messstellen
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Merkmale des Vorhabens, des Standorts und der geplanten Malinahmen zur
Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UVPG)

Im Folgenden werden die wesentlichen MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung
von erheblichen Umweltauswirkungen genannt. Dabei handelt es sich um grundséatz-
liche Verfahrensweisen. Minderungsmalinahmen bezogen auf den Einzelfall (z.B.
FlieRgewasserquerungen, Larmschutz etc.) sind als MaRnahmen ausgearbeitet.

Die im Rahmen der vorliegenden Planung vorgesehenen Vermeidungs- und Minde-
rungsmaf3nahmen werden, soweit sie die Belange der Schutzguter nach UVPG be-
rihren, nachfolgend aufgeftihrt. Die vorgesehenen Vermeidungs- und Gestaltungs-
mafnahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung sind im Detail den Unterla-
gen 9.1, 9.2 bzw. der Unterlage 9.3 zu entnehmen.

Merkmale des Vorhabens zur Vermeidung und Minimierung von erheblich
nachteiligen Umweltauswirkungen

Aktive und passive LarmschutzmalRnahmen

Nach sorgféltiger Prifung der értlichen Verhaltnisse und der Kriterien im Sinne der 16.
BImSchV werden die Anspruchsvoraussetzungen auf Mallhahmen der Larmvorsorge
fur mehrere Anwesen erfullt. Zur Minderung der Larmbelastung sind sowohl aktive,
als auch passive SchutzmafRnahmen geplant. Die aktiven Malinahmen in Form von
Larmschutzanlagen konnen Kap. 1.3.4 entnommen werden.

Fir bestimmte Anwesen besteht dem Grund nach Anspruch auf sog. "passiven Larm-
schutz", d. h. eine Entschadigung fur eine ggf. notwendige schallschutzwirksame Ver-
starkung der AuRRenbauteile (z. B. Larmschutzfenster) sowie den Einbau automati-
scher Liftungsanlagen in zum Schlafen genutzten Raumen. Eine Ubersicht der ver-
bleibenden Anspruchsvoraussetzungen auf "passiven Larmschutz" sowie weitere Ein-
zelheiten zu den larmtechnischen Berechnungen sind Unterlage 17.1 zu entnehmen.

Sonstige immissionsschutztechnische MaRnahmen

Neben dem dauerhaft einwirkenden Verkehrslarm sind aufgrund der raumlichen Nahe
der Bautatigkeit zur Bebauung und des z. T. nicht unerheblichen Maschineneinsatzes
auch die Auswirkungen des Bauldrms zu bewerten. Es wird vorgesehen, die Arbeiten
regelmafig (Ausnahme siehe Kap. 5.1.1) nur wahrend des Tages, d. h. im Zeitraum
zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr auszufihren.

Als wirksame AbhilfemalRnahme fiir die Einwirkungen der notwendigen Asphaltfrasar-
beiten erweist sich eine zeitlich vorgezogene Errichtung der neuen Verkehrslarm-
schutzmalRnahmen auf Hohe des Dorfgebietes Schafhof.

Da fur den nachtlichen Abbruch eines Kreuzungsbauwerks keine wirksamen bauli-
chen SchutzmalRnahmen mdglich sind, wird den betroffenen Anliegern die Ubernach-
tung in einem Beherbergungsbetrieb (Hotel) gewahrt.

Erschitterungen

Fur den Arbeitsgang erschitterungsintensiver Arbeiten z.B. der Erdarbeiten im Zuge
der Errichtung neuer Larmschutzanlagen zwischen dem Dorfgebiet Schafhof und der
Bundesautobahn werden entsprechende Schutzmaflinahmen getroffen. Der Einsatz
von Verdichtungsgeréaten wird hier in Abhangigkeit von den Maschineneigenschaften
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und Gebaudeeigenschaften zur Einhaltung der nach DIN 4150-34 vorgegebenen An-
haltswerte entsprechend limitiert.

MalRnahmen zum Gewasserschutz

Im Zuge des geplanten Ausbauvorhabens muss —neben der Entwésserung der neuen
StraBenflachen — auch die Bestandsentwasserung neu angeordnet werden. Hiervon
betroffen sind

— das Einzugsgebiet der B 85
— das Einzugsgebiet der BAB A 6 AS Amberg-Ost
— das Einzugsgebiet der St 2151

— die bestehenden Industrie- / Gewerbe- / Mischgebiete Schafhof-Siid und Schaf-
hof-West (inkl. der erschlieenden Jubatus-Allee)

— das neue Gewerbegebiet Schafhof-Ost (geplant durch Gmd. Ebermannsdorf).

Das Vorhaben wird in neun Entwasserungsabschnitte eingeteilt. Eine detaillierte Be-
schreibung und Darstellung der geplanten Entwéasserung und der neuen Einteilung
der Einzugsgebiete ist Unterlage 18.1 zu entnehmen.

Soweit mdglich erfolgt eine Ableitung des Stral3enwassers Uber die Bankette und Uber
die Boschungen in Mulden und Seitenflachen, in welchen eine dezentrale und groi3-
flachige Versickerung stattfinden kann.

Wo dies nicht moglich ist, wird das Wasser in bestehende oder neu zu errichtende
Ruckhaltebecken jeweils mit Absetzbecken eingeleitet. Vorflut ist dann der Sandgra-
ben, ein zeitweilig wasserfuhrender Graben, welcher sidlich des Vorhabens in den
Elsenbach entwassert. Vor Einleitung in den Vorfluter (Sandgraben) wird das anfal-
lende StraRenoberflachenwasser im Ausbaubereich der B 85 und der BAB A 6 AS
Amberg-Ost in leistungsfahigen Beckenanlagen gereinigt und gedrosselt. Die Absetz-
becken werden als "Nassbecken" mit Dauerstau in abgedichteter, massiver Beton-
bauweise hergestellt und garantieren durch die geplante Tauchdammkonstruktion
eine wirksame Abscheidung von Leichtfliissigkeiten, die auch den Riickhalt von bis zu
30 m3 Mineraldl fur den Fall der Havarie eines Transportfahrzeuges sicherstellen.

Zum Schutz des Grundwassers wird die Sohle der beiden nach Regenereignissen
jeweils trockenfallenden Rickhaltebecken mit einer mineralischen Abdichtung verse-
hen. Vorgesehen wird der Einbau von Bentonitmatten, die mit 40 cm starken bindigen
Bodenschicht (Durchlassigkeit <10-8) abgedeckt werden. Das gemeindliche Regen-
klarbecken (RKB Schafhof-West) zur Behandlung des aus dem Industriegebiet Schaf-
hof-West anfallenden Oberflachenwassers erhélt auch in verschobener Lage wie bis-
her eine tonmineralische Abdichtung.

Detailliertere Ausfihrungen hierzu sind Unterlage 18 der vorliegenden Planfeststel-
lungsunterlagen zu entnehmen.

Altlasten

Zum dauerhaften Schutz des Grundwassers werden kritische Auffillungen soweit
maoglich im Zuge der baulichen Eingriffe entsorgt. Wo ein Abtrag aus baupraktischen
Griunden nicht sinnvoll méglich ist (z. B. unter weiterhin in Betrieb befindlichen Ver-

4 DIN 4150-3: Erschiitterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen
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kehrsflachen), werden entsprechende Abdichtungen nach den jeweils geltenden tech-
nischen Regeln und Vorschriften vorgesehen (siehe PROTECT UMWELT GMBH, 2020).

Im Zuge der Abtrags-/AushubmaflRnahmen erfolgt die Beurteilung der kleinrdumig
stark wechselnden Materialien vor Ort durch Fachpersonal des Sachverstandigen. Or-
ganoleptisch auffalliges Material sowie ggf. vorliegende Bereiche mit reinen Asphalt-
bzw. Schlacken- oder Bauschuttablagerungen werden im Zuge des Aushubs separiert
und getrennt in Form von Haufwerken zur Entsorgung bereitgestellt. Es wird zunachst
innerhalb der Ausbaubereiche eine weitgehende Separation der einzelnen Abfallstoffe
vorgenommen, soweit dies im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit bautechnisch moglich
ist. Die Haufwerksgrof3en sollten dabei eine Kubatur von 500 m? nicht Ubersteigen.
Organoleptische auffallige Haufwerke muissen zur Sicherung gegen Witterungsein-
flisse bis zum Abtransport windsicher abgeplant bzw. Material in Containern bereit-
gestellt werden. Die zur Deklarationsbeprobung erforderliche Zwischenlagerung er-
folgt auf vorbereiteten, abgedichteten Baufeldflachen. Aus Witterungsschutzgriinden
wird eine entsprechende Abdeckung vorgesehen. Die Beprobung der Haufwerke vor
Ort durch einen Sachverstandigen erfolgt unter Berticksichtigung folgender Probenah-
mevorschriften:

— L&nderarbeitsgemeinschaft Abfall LAGA PN 98, "Richtlinie fir das Vorgehen bei
physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammen-
hang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen", Dezember 2001

— LfU-Deponie- Info 3 "Hinweise zur erforderlichen Probenanzahl nach PN 98 bei
Haufwerken"; Stand: Fortschreibung April 2015

— LfU-Merkblatt "Boden- und Bauschutthaufwerke - Beprobung, Untersuchung und
Bewertung"; Stand: April 2016

Der Transport und die Entsorgung (Verwertung / Beseitigung) erfolgt kontrolliert unter
strenger Berlcksichtigung der abfallrechtlichen Vorschriften. Nach Abtrag der belas-
teten Auffullungen erfolgt abschlielend eine Beweissicherung der Baugrundsohle be-
zgl. moglicher Restbelastungen inkl. einer bodenschutzrechtlichen Bewertung, die mit
der zustandigen Bodenschutzbehérde abgestimmt wird.

Es wird, fur die gesamten abfallrechtlichen Abtragsmaf3nahmen eine fachgutachterli-
che Begleitung und Uberwachung inkl. Dokumentation beauftragt.

Denkmalschutz

Auf Hohe der Ausfahrrampe der B 85 zur St 2151 befindet sich die sog. "Stun-
denséaule", ein historischer Meilenstein in Form eines Sandsteinobelisken, der in der
Auflistung der Boden- und Baudenkmaler des Bayerischen Landesamtes fiir Denk-
malpflege (BLfD) als Baudenkmal klassifiziert ist und offensichtlich im Jahr 1804 an
diesen Ort versetzt worden war. Im Zuge der Umgestaltung des Knotenpunkts der
B 85 mit der St 2151 muss auch der Verlauf der Verbindungsrampe nach MalRgabe
der aktuellen Planungsrichtlinien neu Uberplant werden. Dabei steht der heutige
Standort der "Stundensaule" im Konflikt mit der neuen Linienfihrung der Verbindungs-
rampen und muss um etwa 50 m nach Sudosten versetzt werden.

Im Ostlichen Quadranten der AS Amberg-Ost wurde nach Angaben des BLfD eine
neuzeitliche Kohlenmeilerfliche festgestellt. Aufgrund der zu erwartenden oberfla-
chennahen Schichtenlage erscheint eine Erhaltung der relevanten Bestandteile durch
schonende Uberbauung nicht moglich. Der Vorhabentrager wird hier im Vorfeld der
StralRenbaumalRnahme in Abstimmung mit dem BLfD entsprechende Rettungsgra-
bungen veranlassen.

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx Seite 35



3.2

B 85 Amberg — Schwandorf Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151
UVP-Bericht (Unterlage 19.4)

Grundsatzlich werden ungeschiitzte Befahrungen von Bodendenkmalflachen und Ver-
dachtsflachen vermieden.

Die Sicherung weiterer Bodendenkmalverdachtsflachen wird, unabhangig davon, ob
es bekannt ist oder erst wahrend der BaumalZinahme entdeckt wird, durch Umplanun-
gen, Uberdeckungen, oder ggf. durch eine fachgerechte Ausgrabung geschiitzt. Falls
ein Bodeneingriff im Bereich weiterer Bodendenkmalverdachtsflachen erforderlich
wird, wird durch den Vorhabentrager eine denkmalrechtliche Erlaubnis nach Art. 7
Abs. 1 BayDSchG eingeholt. Bergungen von archaologischen Funden oder Denkma-
lern werden unter Kontrolle einer arch&ologischen Fachfirma durchgefihrt. Hierbei
werden Denkmaler vor Beginn der Baumafinahme fachgerecht ausgegraben, doku-
mentiert und geborgen.

Malnahmen zur Gestaltung der StraBenanlagen und Bdschungsflachen

Die Gestaltung der Béschungsflachen erfolgt unter Beriicksichtigung der Minimierung
von Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, von pflanzen- und tierdkologischen
Kriterien, von Belangen des speziellen Artenschutzes sowie bautechnischen Notwen-
digkeiten wie Sichtdreiecken und Verkehrssicherheit. Damit dienen sie zuséatzlich der
Minimierung der Beeintrachtigungen des Landschaftshildes sowie des landschatftli-
chen Gefliges. Zur Minimierung der Flacheninanspruchnahme werden die Stralenb6-
schungen in der Regel mit einer Neigung von 1:1,5 ausgebildet. Teilbereiche der
Dammbdschungen und StraRennebenflachen werden mit Gehodlzen gebietsheimi-
scher Herkunft bepflanzt, so dass mittelfristig landschaftsraumtypische und naturnahe
Strukturen im Umfeld der StralRe entstehen. Uberwiegende Aufgabe dieser MaRnah-
men ist es, die Beeintrachtigungen durch die neue Trasse durch eine naturnahe Ge-
staltung der neu entstehenden Straf3enbegleitflachen zu verringern und die optische
Einbindung in die Landschaft zu férdern.

Die vorgesehenen Gestaltungsmalinahmen sind im Detail der Unterlage 9.2 bzw. der
Unterlage 9.3 zu entnehmen. Folgende Gestaltungsmaf3nahmen sind Bestandteil der
Planung:

Tab. 6: Liste der landschaftspflegerischen GestaltungsmalRnahmen

MaRBnahmen- |Kurzbeschreibung der MaRnahme Dimension,
nummer Umfang
Gestaltungsmaflinahmen
20G Neugestaltung der StralRenbegleitflachen
201G Pflanzung von Gehdlzgruppen, Einzelbdumen und Ansaat
. N 11,696 ha
auf strallenbegleitenden Flachen
20.2 G Pflanzung von Gehdlzgruppen und Ansaat auf stra3enbe-
X ) 1,242 ha
gleitenden Flachen
20.3G Anlage von Magerstandorten, Ansaat ext. Grinland, Pflan-
zung von Gehdlzgruppen, Pflanzung einer Baumreihe ent- 1,628 ha
lang der Jubatus-Allee
20.4 G Pflanzung von Einzelbdumen, Anlage von Magerstandor-
ten auf entsiegelten Flachen, Ansaat auf Flachen mit 0,588 ha
Oberbodenandeckung

Die Umsetzung aller landschaftspflegerischen Malinahmen wird im Rahmen der Um-
weltbaubegleitung tGberwacht.
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Geplante landschaftspflegerische MaRBnhahmen zur Vermeidung, Minimierung
und zum Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen (8 16 Abs.
1 Nr. 4 UVPG)

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemafld § 14 BNatSchG
dar. Zur Minimierung der durch den Bau des Vorhabens innerhalb des Untersuchungs-
gebietes bedingten Beeintrachtigungen und den damit verbundenen Auswirkungen
auf geschitzte Tier- und Pflanzenarten werden die Vermeidungs- und Minimierungs-
mafnahmen durchgefihrt.

Die aufgefuhrten Malinahmen kénnen im Detail dem Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (Unterlage 19.1.1) und in den MalRBnahmenblattern (Unterlage 9.3) entnom-
men werden. Insgesamt sind folgende Vermeidungsmalinahmen vorgesehen:

Tab. 7: Liste der landschaftspflegerischen VermeidungsmalRnahmen

MaRnahmen- |Kurzbeschreibung der MaRnahme
nummer

Vermeidungsmalnahmen bei der Durchfihrung der BaumalRnahme

1v Vermeidungsmalnahmen zum Boden- und Gewdasserschutz

2V Zeitliche Einschrankungen zum Schutz von Lebensstéatten

3V Schutz zu erhaltender Wald- und Gehdlzbestande sowie angrenzender Le-
bensraume

4V Vorzeitige Anlage von Lebensrdumen fir die Zauneidechse

5V Bauzeitliche Malinahmen zum Schutz der Zauneidechse

6V Vermeidung der Ansiedlung von bodenbritenden Vogelarten wahrend der
Bauzeit

7V Vermeidung der Ansiedlung von naturschutzfachlich bedeutsamen Arten
wahrend der Bauzeit

8V Bauzeitenregelung fur Oberflachengewasser

9V Renaturierung bzw. Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flachen

vV Abriicken der Fahrbahn zum Schutz von Flederméausen

11V Errichtung von Kleintierleiteinrichtungen

12 Vcer Anbringung von Fledermauskésten

Die Umsetzung aller landschaftspflegerischen Manahmen wird im Rahmen der Um-
weltbaubegleitung tGberwacht.

AusgleichsmalBnahmen sowie MafBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
O0kologischen Funktionalitat (CEF-MalBnahmen) und zur Sicherung des Erhal-
tungszustandes (FCS-MalRnahmen)

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemafR § 14
BNatSchG dar. Die quantitative Ermittlung des Ausgleichsflachenbedarfes erfolgt ge-
maf der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV, Stand: 7. Aug. 2013)
im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Unterlage 19.1.1). Um Ge-
fahrdungen lokaler Populationen projektspezifisch betroffener europarechtlich ge-
schitzter Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden, besteht seit der Neufassung des
BNatSchG im Dezember 2007 die Moéglichkeit, vorgezogene MalRnahmen zur Siche-
rung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitdt der betroffenen Lebensrdume
durchzufiihren (CEF-MaRRnahmen: continuous ecological functionality-measures).
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Malnahmen zum Ausgleich und Schutz der 6kologischen Funktionalitat finden oft-
mals auf denselben Flachen statt, weshalb hier eine zusammengefasste Darstellung
der Ausgleichs- und CEF-Flachen erfolgt.

Die genaue Beschreibung und der Umfang der Mallnahmen kénnen dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.1) und den Mal3nahmenblattern (Un-
terlage 9.3) entnommen werden.

Zum Ausgleich und Sicherung der im Rahmen des LBP ermittelten Eingriffe sind fol-
gende Mal3nahmen vorgesehen:

Tab. 8: Liste der landschaftspflegerischen Ausgleichsmafinahmen

MaRnahmen- |Kurzbeschreibung der MalRnahme Dimension,

nummer Umfang

CEF-Malinahmen

12 Vcer Anbringung von Fledermauskéasten n.g.

AusgleichsmalRnahmen

14 A Aufwertung des Sandgrabens im Bereich des Retentions- 1.438-ha
raumes 1,522 ha

151 A Samm_elkom.pensationsfléch.e "Laubwald mit Fxtensivwiesen 1051 ha
und Stillgewasser westlich Pittersberg”, Teilflache Ost '

152 A Samm_elkom.pensationsflach(_a "Laubwald mit !_Extensi_vwiesen 5340 ha
und Stillgewasser westlich Pittersberg”, Teilflache Mitte '

153 A Samm_elkom.pensationsfléch.e "Laubwald mit Fxtensivwiesen 1107 ha
und Stillgewasser westlich Pittersberg”, Teilflache West '

16 A Feldgeholz nordlich Pittersberg 0,743 ha

17 A Wald und Extensivwiesen ostlich Pittersberg 2427-ha

1,453 ha
18 A Wald und Extensivwiesen westlich Haselbach 1,366 ha

Die Umsetzung aller landschaftspflegerischen Malinahmen wird im Rahmen der Um-
weltbaubegleitung tberwacht.
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Ubersicht iber anderweitige gepriifte Losungsmoglichkeiten (§ 16 Abs.1 S. 1
Nr. 6 UVPG)

Die Linienfihrung der auszubauenden B 85 orientiert sich an der bestehenden Tras-
senfuihrung und sieht aus bauablauftechnischen Griinden lediglich einen halbseitigen
Versatz nach Osten vor. Der Spielraum weitergehender Achsabweichungen ist durch
folgende Randbedingungen und Zwangspunkte stark eingeschrankt:

— Die kurze Bauldnge von insgesamt rd. 2,50 km erlaubt mit Blick auf die Richtungs-
vorgaben der angrenzenden Bestandsstrecken und dem Ziel der Beibehaltung ei-
ner zigigen Trassierung der B 85 grundsétzlich keine weitlaufigen Trassenabwei-
chungen, weshalb ein bestandsorientiertes Ausbaukonzept nahe liegt

— Bebaute bzw. ausgewiesene Industrie- / Gewerbegebietsflachen zu beiden Seiten
der B 85 begrenzen die raumlichen Moglichkeiten stark

— Ostlich der B 85 ist der vorhandene Truppenlbungsplatz Freihdls mit Nutzung
durch US-Militéar von Planungseingriffen freizuhalten

— Naturschutzfachlich wertvolle Waldbereiche, Biotopflachen, Lebensrdume etc. lie-
gen im Norden beidseits der Bestandstrasse der B 85 und erfordern Eingriffsbe-
schrankungen

— Beriicksichtigung der Verkehrsfihrung wahrend des Bauzustands (z.B. Vermei-
dung kostenintensiver Bauprovisorien und langerfristiger Vollsperrungen, Mog-
lichkeit der bauzeitlichen Nutzung der Bauwerke, Vermeidung groRraumiger Ver-
kehrsumleitungen etc.)

Fur die Auswahl des vorzugswirdigsten Umbaukonzepts wurde insbesondere unter-
sucht, wie der Umbau der beiden Knotenpunkte erfolgen kann. Dabei wurde auch das
bisherige Konzept des Vorentwurfs noch einmal einer eingehenden Prufung unterzo-
gen. Als gewichtige Bewertungsmerkmale wurden die Belange der Verkehrssicher-
heit, des Naturschutzes und des Bauablaufes herangezogen. Zusatzlich wurden auch
briickenbautechnische Gesichtspunkte berlcksichtigt. Zuletzt wurden auch die Bau-
kosten in die Abwagung mit einbezogen.

Auf Grundlage der Auswabhlkriterien wurde flir den Knotenpunkt B 85/St 2151 letztlich
die Abwagungsentscheidung zugunsten einer gegeniber dem Vorentwurf alternativen
Ausbaulésung getroffen. Diese Lésung besticht hier vor allem in den Bereichen Na-
turschutz und Bauablauf. So wird der 6kologisch besonders wertvolle Waldrand nérd-
lich des Knotenpunktes der B 85 mit der St 2151 geschont, der durch seine Struktur
Leitlinie und Lebensraum insbesondere fir eine Vielzahl gefahrdeter Fledermausarten
bietet. Durch den Versatz von Bestand und Planung ist aul3erdem eine weitgehende
Aufrechterhaltung des offentlichen Verkehrs wahrend der Bauzeit moglich. Gegen-
Uber dem Vorentwurf kann auch der Kreuzungswinkel des Uberfihrungsbauwerkes
um einige Grad vergrofert werden, was sich bautechnisch ebenfalls vorteilhaft er-
weist. FUr den Knotenpunkt AS Amberg-Ost wurde mit dem sog. Kleeblatt mit Vertei-
lerfahrbahnen an der A 6 eine Lésung gewahlt, bei welcher insbesondere die Kriterien
der Verkehrssicherheit im Vordergrund stehen.

Detailliertere Ausfiihrungen zu den Varianten, sowie die Gegenuberstellung derer Vor-
zuge und Nachteile kann der Unterlage 1, Kap. 3, mit Anlagen entnommen werden.

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx Seite 39



5.1

5.1.1

B 85 Amberg — Schwandorf Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151
UVP-Bericht (Unterlage 19.4)

Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens (8§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Mit den beschriebenen Baumalinahmen (siehe Kap.1) sind Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft verbunden, die sich nicht nur auf den unmittelbaren Umgriff der
Stral3e beschréanken, sondern sich auf das gesamte Planungsgebiet auswirken. Dabei
wird nach anlage-, betriebs- und baubedingten Auswirkungen unterschieden. In den
nachfolgenden Abschnitten werden die relevanten Wirkungen fur das geplante Vor-
haben auf die Schutzguter des UVPG benannt.

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit

Als schutzwiirdige Bereiche der vorliegenden Planung kommen die Bebauung der
Ebermannsdorfer Industriegebiete Schafhof-Siid und Schafhof-West, sowie das Ge-
werbegebiet Schafhof und das kleine Dorfgebiet Schafhof mit vorgelagertem Larm-
schutzwall zur BAB A 6 AS Amberg-Ost hin in Betracht. Die Auswirkungen des ge-
planten Vorhabens kdnnen hier

— das Wohnumfeld,
— das Arbeitsumfeld und
— die Erholungsflachen

der dort ansassigen Menschen verandern. Aufgabe des UVP-Berichts ist es, die er-
heblichen Auswirkungen auf die genannten Bestandsfunktionen — d. h. Be- und Ent-
lastungen — zu ermitteln und zu bewerten.

Zur Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Ausbauvorhabens auf schutzwiirdige
Gebiete wurden immissionstechnischen Untersuchungen zum Verkehrslarmschutz
(Unterlage 17.1), dem Baularm (Unterlage 17.2), sowie zu Erschiitterungen (Unter-
lage 17.4) durchgefiihrt. Darin werden die Schalleinwirkungen des Projektes auf die
schutzbedirftige Nachbarschaft im Sinne der gesetzlichen Regelungen beurteilt, so-
wie Wirkungen durch sekundaren Korperschall bewertet. Grundlage fur die Behand-
lung von Schallauswirkungen durch den Betrieb und Bau sind die Schallgutachten.
Zusatzlich erfolgten Untersuchungen zu Luftschadstoffen (Unterlage 17.3).

Neben den Wohngebieten nehmen grundsatzlich auch Flachen fur die Erholung und
Freizeitnutzung einen wichtigen Stellenwert in unserer heutigen Gesellschaft ein.

Entsprechend der genannten Umweltqualitéatsziele werden folgende Schutzziele fir
den UVP-Bericht bearbeitet:

1. Erhaltung gesunder Wohnverhéaltnisse

2. Erhaltung von Flachen fur die Nah- und Ferienerholung und sonstige Frei-
zeitgestaltung

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Wahrend der Bauzeit kommt es zu Emissionen durch Baustellenverkehr und -betrieb.
Dabei spielen vor allem Larm, Licht und sonstige optische Reize, Erschitterungen
sowie Eintrage von Staub und Schadstoffen eine wichtige Rolle. Baubedingte Auswir-
kungen sind aufgrund ihrer zeitlich begrenzten Wirkungsdauer im Vergleich mit den
Auswirkungen durch den laufenden Stral3enverkehr von untergeordneter Bedeutung.
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Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm und die Vorgaben
der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV) werden bertcksich-
tigt. Zu den baubedingten Auswirkungen zahlen die vom Baustellenbetrieb ausgehen-
den Stérungen (Baularm, Erschitterungen, etc.) sowie der (zeitweilige) Verlust bzw.
die Beeintrachtigung von Erholungsflachen bzw. Abschnitten von Freizeitwegen durch
bauzeitliche Flacheninanspruchnahmen (Baustelleneinrichtungsflachen, Lagerfla-
chen, Zufahrten, etc.).

Anlagebedingte Wirkungen:

Die anlagebedingten Wirkungen des Projektes bestehen darin, dass Flachen in An-
spruch genommen bzw. Gberpragt werden, welche das Wohnumfeld von Menschen
und deren Erholungsraume darstellen kénnten. Weitere mogliche anlagebedingte Wir-
kungen sind der dauerhafte Verlust bzw. die dauerhafte Beeintrachtigung von Erho-
lungsflachen und Erholungswegen. Fir bestehende Erholungswege oder -einrichtun-
gen konnen durch den geplanten Stralenausbau Beeintrachtigungen in der Zugang-
lichkeit entstehen.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Schutzaspekte Wohnen und Erholen kénnen
sich hauptsachlich aufgrund von Larmimmissionen, Schadstoffen in der Luft, optische
Stérungen (Bewegung der Fahrzeuge, Blendwirkung durch Licht) und Verschattung
von Wohn- und Freirdumen ergeben.

Entsprechend der genannten Umweltqualitatsziele werden folgende Untersuchungs-
gegenstande fiur den UVP-Bericht bearbeitet:

1. Beeintrachtigung gesunder Wohnverhaltnisse

2. Beeintrachtigung von Flachen fur die Nah- und Ferienerholung und sonstige
Freizeitgestaltung

Beeintrachtigung gesunder Wohnverhaltnisse

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Im Rahmen dieses Untersuchungsgegenstandes werden die bau- und betriebsbe-
dingten Wirkungen in Form von Larm/Schall und Erschitterungen auf die nachstgele-
genen, schutzwirdigen Nutzungen untersucht und dargestellt. Datengrundlage bilden
hierfir die schall-, sowie die erschitterungstechnischen Untersuchungen (Unterlage
17.1, 17.2 und Unterlage 17.4), um die wesentlichen Anderungen zu bewerten und
die erforderlichen Schallschutzmal3nahmen aufzuzeigen. Zusétzlich wurden Beein-
trachtigungen durch lufthygienische Belastungen untersucht (siehe Unterlage 17.3).

Die Bebauung im Gewerbegebiet (GE) Schafhof sowie im Industriegebiet Schafhof-
Sid ist seit 13.10.1995 uber einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan geregelt. Auch
die Industriegebiete werden immissionsschutzrechtlich gem&n 16. BImSchV § 2 Abs.
(2) der Schutzkategorie 4 ("Gewerbegebiete") zugeordnet. Fiir den Siedlungsbereich
der Anwesen Schafhof 1, 2, 3, 5 und 7 liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan
vor. Die Schutzkategorie ergibt sich hier aus der tatsachlichen Nutzung. Im Rahmen
einer Ortsbegehung konnte eine Einstufung als "Dorfgebiet" festgelegt werden.

Ein neues Gewerbegebiet Schafhof-Ost entsteht derzeit dstlich der B 85 bzw. sudlich
der BAB A 6 AS Amberg-Ost. Auch hier liegt bereits ein rechtskraftiger Bebauungs-
plan vor, der jedoch keine Einzelobjekte ausweist. In diesem Bereich wird eine
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allgemeine gebietsmafige Schutzbewertung durch Ausweisung von Larmisophonen
vorgenommen.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Mal3geblich fur die Erhaltung gesunder Wohnverhéltnisse sind mogliche bau- und be-
triebsbedingte Schallauswirkungen. Dies umfasst folgende mdgliche vom geplanten
Vorhaben ausgehende Schallauswirkungen:

Baubedingte Schallimmissionen

Der bei der Realisierung des Vorhaben entstehende Baularm wird grundsatzlich nach
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm)
aus dem Jahr 1970 beurteilt. Diese Vorschrift gilt fir den Betrieb von Baumaschinen
auf Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rah-
men wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Sie enthalt u. a. Bestim-
mungen uber Richtwerte fur die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufenen
Gerauschemissionen fur die Zeitrdume Tag und Nacht. Im Wesentlichen handelt es
sich hierbei um konventionelle StraRenbauarbeiten. Als wichtigste und larmintensivste
Bauphasen ergeben sich folgende Arbeitsbereiche:

— Abbruch des Kreuzungsbauwerks B 85/ A 6
— Asphaltierarbeiten im Zuge der B 85

— Belagfrasarbeiten BAB A 6 Nordfahrbahn

— Asphaltierarbeiten BAB A 6 Nordfahrbahn
— Belagfrasarbeiten BAB A 6 Stidfahrbahn

— Asphaltierarbeiten BAB A 6 Sudfahrbahn

— Erdarbeiten fir die Errichtung der kinftigen Larmschutzanlagen im Bereich des
bestehenden Larmschutzwalles (zwischen BAB A 6 AS Amberg-Ost und Schaf-
hof)

Es wird vorgesehen, die Arbeiten regelmafig (Ausnahme s. u.) nur wahrend des Ta-
ges, d. h. im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr auszufiihren. Zudem werden
die larmintensiven Arbeiten (Ausnahme s.u.) vorrangig an Werktagen durchgefihrt.

Eine besonders larmintensive, wenngleich nur flr einen kurzen Zeitraum vorgesehene
Bautatigkeit stellt der Abbruch des Briickenbauwerkes zur Uberfiihrung der B 85 tber
die BAB A 6 AS Amberg-Ost dar. Aufgrund zwingender verkehrlicher Vorgaben muss
dieser Abbruch unter Vollsperrung bzw. Ausleitung des Autobahnverkehrs an einem
verkehrsarmen Wochenende ausnahmsweise in der Nacht von Samstag (ab ca. 20
Uhr) auf Sonntag (bis ca. 11 Uhr) erfolgen. Zur Einhaltung der kurzen Sperrzeitvorga-
ben ist hier der gleichzeitige Einsatz mehrerer Grol3gerate (z. B. Bagger mit Hydrau-
likhammer, Abbruchzangen usw.) vorgesehen, die eine erhebliche Schallabstrahlung
erzeugen. Die Larmwirkungen des nachtlichen Bruckenabbruchs erweisen sich als
auRRerst massiv und Uberschreiten den Wert der Eingriffsschwelle an insgesamt 7 Ge-
bauden im Dorfgebiet und Gewerbegebiet Schafhof um bis zu 10 Dezibel. Aufgrund
der rdumlichen Lage bringt hier das zeitliche Vorziehen der autobahnparallel ange-
ordneten Larmschutzanlagen keine wirksame Abhilfe. Da die Larmeinwirkung einer-
seits sehr massiv ausfallt, andererseits vorliegend in die besonders sensible Nachtzeit
fallt und in der Dauer auf eine einzige Nacht beschrankt bleibt, wird ein Ausgleich fir
erhebliche Wirkungen erforderlich (siehe Kap. 5.1.6).
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Die Untersuchungen zu Bauldrm zeigen, dass an einzelnen Gebauden nur im Zuge
der Bauphasen des Asphaltfrasens auf der Bundesautobahn sowie beim nachtlichen
Abbruch des Briickenbauwerkes (s. 0.) Uberschritten wird. Als wirksame Abhilfemalf3-
nahme fur die Einwirkungen der Asphaltfrésarbeiten erweist sich eine zeitlich vorge-
zogene Errichtung der neuen Verkehrslarmschutzmal3nahmen auf Héhe des Dorfge-
bietes Schafhof. Damit kbnnen dort die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm einge-
halten werden. Im Bereich der Gewerbe- und Industriegebiete liegt keine Uberschrei-
tung der Eingriffsschwelle fir Baularm aus den Frasarbeiten vor. Durch eine zeitlich
vorgezogene Errichtung der geplanten Verkehrslarmschutzanlagen kann dem jedoch
wirksam und angemessen entgegengewirkt werden.

Weitere Einzelheiten zu den Baularmberechnungen sowie eine Ubersicht der an-
spruchsberechtigten Anwesen ist Unterlage 17.2 zu entnehmen.

Betriebsbedingte Schallimmissionen

In der schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslarm (siehe Unterlage 17.1) wer-
den die Auswirkungen der geplanten MaRnahme dargestellt und nach den Kriterien
der Verkehrslarmschutzverordnung beurteilt. Die Berechnung der Schallimmissionen
aus dem Stral3enverkehr erfolgte nach den "Richtlinien fir den Larmschutz an Stra-
Ben, Ausgabe 2021 (RLS-19)". Diese Berechnungsvorschriften wurden mit der 16.
Bundes-Immissionsschutzverordnung (Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BIm-
SchV) verbindlich eingefuhrt. Der geplante Ausbau der B 85 stellt eine "wesentliche
Anderung" der StraRe im Sinne der 16. BImSchV dar. Die vorliegenden larmtechni-
schen Berechnungen zeigen jedoch, dass die Emissionen des Verkehrs auf der aus-
gebauten B 85 zu keinen Uberschreitungen der Larmgrenzwerte in den angrenzenden
Nutzgebieten fihren und damit im Bereich der Bundesstral3e keine Notwendigkeit zur
Anordnung von Larmschutzanlagen besteht. Die larmtechnischen Berechnungen (Un-
terlage 17.1.1) zeigen, dass die baulichen Eingriffe im Bereich der BAB A 6 aus-
schlieRlich fur die Anwesen Schafhof 1, 2, 3, 5 und 7 als "wesentliche Anderung" der
Bundesautobahn im Sinne der 16. BImSchV einzustufen sind, wodurch dem Grunde
nach Anspruch auf MaBnahmen der Larmvorsorge fir diese flinf betroffenen Anwesen
begriindet wird.

Durch den Anbau der parallelen Verteilerfahrbahnen Iasst sich jedoch erkennen, dass
fir 5 Anwesen im Dorfgebiet von Schafhof der Tatbestand der "wesentlichen Ande-
rung"” erfdllt ist und dort MalRBnhahmen der Larmvorsorge zur Einhaltung der Grenzwerte
nach 16. BImSchV vorzusehen sind. Die im Larmschutzkonzept vorgesehene Larm-
schutzanlage filhrt zu einer deutlichen Pegel- und Larmminderung. Fir die im Dorfge-
biet Schafhof gelegenen Wohngebéaude besteht weiterhin Anspruch auf passive Larm-
schutzmalRnahmen (Anwesen Schafhof 1, 2, 3, 5, und 7) zur Abdeckung der verblei-
benden Grenzwertlberschreitungen ausgewiesenen Stockwerken und Fassadensei-
ten.

Eine Ubersicht der verbleibenden Anspruchsvoraussetzungen auf "passiven Larm-
schutz" sowie weitere Einzelheiten zu den larmtechnischen Berechnungen sind Un-
terlage 17.1 zu enthnehmen.

Verédnderungen der lufthygienischen Situation und Schadstoffbelastungen

Die lufthygienischen Belange des Vorhabens wurden untersucht und sind in Unterlage
17.3 dokumentiert. Grundlage der Bewertung sind die Immissionsgrenzwerte der 39.
Bundes- Immissionsschutzverordnung (39. BImSchV) sowie die Verkehrsprognose fur
das Jahr 2035. Die Beurteilung der Luftschadstoffbelastung erfolgt nach der Neun-
unddreifdigsten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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— Verordnung Uber Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen — 39. BIm-
SchV.

Als maf3gebliche Luftschadstoffe aus dem StraRenverkehr werden Partikel (PM1ound
PM,5) und Stickstoffdioxid (NO) behandelt. Dies sind die Leitschadstoffe im StralR3en-
verkehr. Werden die u. a. Grenzwerte eingehalten, so sind auch die Anforderungen
der 39. BImSchV allgemein eingehalten.

Fur die Berechnung der verkehrsbedingten Luftschadstoffe wurden die Schadstoffauf-
kommen durch den Verkehr auf den bestehenden Stralen mit dem Stral3ennetzmo-
dell PROKAS fiur das Prognosejahr 2035 betrachtet. Die Ausbreitungsrechnungen
wurden unter Bertcksichtigung der lokalrepréasentativen Windstatistik und der aus
Messungen abgeleiteten Luftschadstoff-Hintergrundbelastung durchgefuhrt.

Fir den Prognosenulifall sind die héchsten Konzentrationen entlang der stark frequen-
tierten Autobahn A 6 und im Bereich der Anschlussstelle Amberg-Ost mit der Bundes-
stral3e B 85 mit NOz-Jahresmittelwerten am Fahrbahnrand Gber 30 pg/m?® und verein-
zelt bis 40 ug/m? berechnet. AulRerhalb des Bereichs der AS Amberg-Ost sind an der
B 85 am Fahrbahnrand NO»-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 26 ug/m? berechnet. Zum
Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen
zu Uberschreitungen der Grenzwerte an fiir die Beurteilung relevanter Bebauung, z.B.
Wohnbebauung, fuhren. An auf der Sidseite der A 6 gelegenen Wohngebauden des
Ortes Schafhof sind NO»>-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 26 ug/m?® berechnet. Ver-
gleichbare NO2-Immissionen sind an den zur A 6 nachstgelegenen gewerblichen Ge-
bauden der Industriegebiete "Schafhof-Siid" und "Schafhof-West" berechnet. Uber-
wiegend sind fur die bestehende Bebauung im Untersuchungsgebiet geringere NO.-
Immissionen unter 23 pg/m? berechnet. Damit wird im Prognosenulifall an der beste-
henden Bebauung im Untersuchungsgebiet der Grenzwert fir NO,-Jahresmittelwerte
deutlich nicht erreicht und nicht Gberschritten.

Mit der Umgestaltung der AS Amberg-Ost im Zuge des vierstreifigen Ausbaus der
B 85 sind Verlagerungen von Fahrbewegungen auf die zusatzlichen Rampen- und
Verteilerfahrbahnen verbunden. Dabei sind westlich der Anschlussstelle die hochsten
NO.-Immissionen weiterhin am Fahrbahnrand der Autobahn A 6 mit Jahresmittelwer-
ten vereinzelt bis 40 pg/m?® berechnet. Im Bereich der Anschlussstelle fuhren die Ver-
kehrsverlagerungen auf die Verteilerfahrbahnen mit geringeren Fahrgeschwindigkei-
ten gegenuber dem Prognosenulifall zu etwas verringerten Stickoxidfreisetzungen
entlang der Autobahn; dabei sind am Fahrbahnrand der Fahrwege NO»-Jahresmittel-
werte bis 26 pg/m?® prognostiziert. AuRerhalb des Bereichs der AS Amberg-Ost sind
an der B85 am Fahrbahnrand NO»-Jahresmittelwerte weiterhin vereinzelt bis
26 ug/m? berechnet. Im Planfall sind an der Bebauung im Untersuchungsgebiet Uber-
wiegend etwas geringere NO»-Jahresmittelwerte gegeniiber dem Prognosenulifall
prognostiziert. Dabei sind den Wohngebauden am Dorfgebiet Schafhof weiterhin NO»-
Jahresmittelwerte vereinzelt bis 26 ug/m® prognostiziert, so auch an der zur A6
nachstgelegenen gewerblichen Bebauung der Industriegebiete "Schafhof-Sid" und
"Schafhof-West". Fir die Ubrigen Geb&ude im Untersuchungsgebiet sind die NO»-Im-
missionen zum Prognosenulifall vergleichbar bis 22 ug/m? prognostiziert. Damit wird
auch im Planfall an der bestehenden Bebauung im Untersuchungsgebiet der Grenz-
wert fur NO;-Jahresmittelwerte ebenfalls deutlich nicht erreicht und nicht Gberschrit-
ten.

Die PMio-Immissionen sind im Prognosenulifall nur am Fahrbahnrand der stark fre-
guentierten Autobahn A 6 sowie der Bundesstralle B 85 im Bereich der AS Amberg-
Ost gegenuber der Hintergrundbelastung etwas erhoht berechnet, mit Jahresmittel-
werten Uberwiegend bis 22 pg/m?® und vereinzelt bis 24 pg/m3. Im Ubrigen Untersu-
chungsgebiet sind die ermittelten PMso-Immissionen geringer und Uberwiegend bis
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20 ug/m?3 prognostiziert, so auch im Bereich der bestehenden Bebauung im Untersu-
chungsgebiet.

Im Planfall sind die ermittelten PMio -Immissionen am Fahrbahnrand der Autobahn
ebenfalls nicht Uber 24 ug/m?3 ermittelt, dabei sind die im Bereich der AS Amberg-Ost
berechneten PMio-Immissionen gegeniber dem Prognosenulifall etwas geringer, mit
Jahresmittelwerten bis 22 ug/m3. Fir die Ubrigen Bereiche des Untersuchungsgebie-
tes sind im Planfall PMo-Konzentrationen im Jahresmittel tberwiegend von 20 ug/m?
oder geringer prognostiziert. Fir die bestehende Bebauung sind die ermittelten PM1o-
Jahresmittelwerte vergleichbar zum Prognosenulifall bis 20 ug/m?® berechnet.

Damit wird in beiden Untersuchungsfallen der Grenzwert fir PMio-Jahresmittelwerte
von 40 ug/m?® sowohl an der bereits bestehenden als auch an der geplanten Wohnbe-
bauung im Untersuchungsgebiet sehr deutlich nicht erreicht und nicht Gberschritten.
Der Schwellenwert von 29 pg/m?® im Jahresmittel zur Ableitung der PMio-Kurzzeitbe-
lastung wird ebenfalls deutlich nicht erreicht und nicht tberschritten. Fur Feinstaub-
PM_ s sind ebenfalls keine Konflikte mit den Beurteilungswerten abgeleitet.

Insgesamt ist aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoffkonzentrationen
im Bereich der Anschlussstelle Amberg-Ost festzuhalten, dass an der nachstgelege-
nen Bebauung deutlich keine Konflikte hinsichtlich der geltenden Grenzwerte der
39. BImSchV zu erwarten sind. Mit der Planung werden Fahrbewegungen zum Teil
von der Autobahn A 6 auf Verteilerfahrbahnen mit geringeren Fahrgeschwindigkeiten
verlagert. Damit verbunden ist in diesen Bereichen eine gewisse Verringerung der
verkehrsbedingten Schadstofffreisetzungen, die zu etwas verringerten verkehrsbe-
dingten Luftschadstoffkonzentrationen an der bestehenden Bebauung flhrt. Aus luft-
hygienischer Sicht werden keine Grenzwerte Uberschritten.

Eine Ubersicht der lufthygienischen Untersuchungen mit einer detaillierte Beschrei-
bung der Methodik sowie weitere Einzelheiten zu den Berechnungen sind Unterlage
17.4 zu entnehmen.

Baubedingte Erschitterungen

Im Zuge der erforderlichen Tiefbauarbeiten werden potentiell erschiitterungsintensive
Bauarbeiten in den jeweiligen Bauphasen ausgefihrt. Es wurde diesbeziglich eine
Prognoseabschatzung in Unterlage 17.2 vorgenommen, inwieweit mit erheblichen
bzw. potentiell belastigenden oder bauwerksschadigenden Erschitterungseinwirkun-
gen im Zug der Umsetzung der Mal3nahme zu rechnen ist.

Im Umfeld der BaumalRnahmen befinden sich schutzbedurftige Nutzungen. Hierflr
wurden die mit dem Bau des neu zu erstellenden Schallschutzwalles entlang der BAB
A 6 AS Amberg-Ost einhergehenden Erschitterungseinwirkungen ermittelt und beur-
teilt.

Ein Grol3teil der vorgesehenen Bauverfahren sind erschitterungsarm oder finden in
vergleichsweise grof3er Entfernung zum baulichen Bestand statt. Auswirkungen bau-
zeitlicher Erschiitterungen auf Anlieger bzw. benachbarte Gebaude sind daher in nur
sehr eingeschranktem Umfang gemaR den nachfolgenden Beschreibungen zu erwar-
ten. Die Erschuitterungsemissionen bestimmen sich vorwiegend durch die Faktoren
der freigesetzten Energie, die neben der Entfernung vor allem stark vom Gewicht und
der Erregerfrequenz der eingesetzten Maschinen abh&ngen. Die starksten Vibratio-
nen gehen regelmafig von Erdarbeiten aus, bei denen im Zuge des Einbaus von Erd-
massen lagenweise maschinelle Verdichtungen zum Erzielen einer ausreichenden
Standfestigkeit vorgenommen werden muissen. Vorliegend sind diese Arbeiten in Be-
bauungsnéhe in erster Linie im Zuge der Errichtung neuer Larmschutzanlagen im Be-
reich des Dorfgebietes Schafhof geplant. Dort reichen die Arbeitsflachen fir die
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geplante Erdwallverbreiterung bis auf eine Entfernung von 10 bis 15 m an die Fassade
des Wohnanwesens Schafhof 3 heran.

An den Immissionsorten ist It. der erschutterungstechnischen Untersuchungen unab-
hangig vom Aufbau der Etagendecken der angrenzenden Gebaude auch bei Einsatz
schwerer Vibrationswalzen nicht mit einer Uberschreitung der oberen Anhaltswerte zu
rechnen. Die unteren Anhaltswerte werden bei Betondecken tberschritten, bei Holz-
balkendecken wird dieses nur bei mittelschweren und schweren Vibrationswalzen er-
wartet. Eine Beschrankung der taglichen Einwirkdauer zur Einhaltung des Beurtei-
lungswertes ist folglich notwendig.

Bezlglich des Beurteilungswertes ergibt sich eine Begrenzung der taglichen Anzahl
von Fahrten zur Verdichtung des Walls, die in Abhangigkeit von Walzengewicht und
Aufbau der Etagendecken zu wahlen ist, um die Anforderungen der DIN 4150-2 erful-
len zu kdénnen. Auf Arbeiten zur Verdichtung des Erdwalls im Nachtzeitraum wird ver-
zichtet.

Beziglich der Immissionseinwirkungen auf die Gebaude selbst (entsprechend der DIN
4150-3) kann man davon ausgehen, dass auch unter Berlicksichtigung der maximalen
Erwartungswerte die zulassigen Immissionswerte nicht tUberschritten werden. Das
Starten der Vibrationseinrichtung der Walzen wird in ausreichendem Abstand von
mehr als 80 m zu Wohngebauden erfolgen, da bei der ansteigenden Frequenz wah-
rend der Hochfahrprozedur der Walze die Deckenresonanzen des Geb&audes durch-
fahren werden, was zu empfindlich hohen Schwingwerten fiihren kann. Der Einsatz
von leichteren Vibrationswalzen ist empfehlenswert, wenn die Gebaude im Ort Schaf-
hof mit Betondecken ausgeristet sind. Sollten dort Holzbalkendecken vorhanden sein,
konnen geringere Erschitterungsbelastungen durch leichte oder sehr schwere Vibra-
tionswalzen erzielt werden.

Eine Ubersicht der erschiitterungstechnischen Untersuchungen mit einer detaillierten
Beschreibung der Methodik sowie weitere Einzelheiten zu den Berechnungen sind
Unterlage 17.4 zu entnehmen.

Beeintrachtigung von Flachen fur die Nah- und Ferienerholung und sonstige
Freizeitgestaltung

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Als Datengrundlage zur Bewertung von Flachen mit Bedeutung fir die Nah- und Frei-
zeiterholung wurden Informationen aus der der Bauleitplanung (GEMEINDE EBERMANNS-
DORF, 2020), der Waldfunktionsplanung (AMT F. ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN
AMBERG-SULZBACH, 2016), den Daten zu Freizeitwegen (Geh- und Radwege) (LANDESAMT
FUR DIGITALISIERUNG, 2020), Abgrenzungen von Landschaftsschutzgebieten (BAYLFU,
2020c), sowie Aussagen der Regionalplanung (REGIONALER PLANUNGSVERBAND OBER-
PFALZ NORD, 2018) herangezogen. Bedeutsame Flachen fiir die Freizeit und Erholung
wie. z.B. Walder mit Erholungsfunktion, 6ffentliche Grunflachen, regionale Grinzige,
Landschaftsschutzgebiete sind innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht bekannt.
Dennoch besitzt der Untersuchungsraum innerhalb des Raumes mit seinen Rad- und
Freizeitwegen zumindest eine geringe, lokale Bedeutung fiir die Erholungsfunktion.
Grol3raumige Flachen mit Bedeutung fur die Erholung sind aufgrund der Nahe zu den
bestehenden Stral3enanlagen, den Gewerbegebieten, sowie den daraus resultieren-
den Vorbelastungen nicht vorzufinden.

Unter dem Begriff "Erholungsraume” werden diejenigen Landschaftsausschnitte ver-
standen, die aufgrund ihrer tatsachlichen Nutzung durch Erholungssuchende oder
aufgrund  amtlicher Festsetzungen als Flachen mit Erholungsfunktion
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zusammengefasst werden kénnen. Von den Erholungssuchenden werden neben den
akustischen Beeintrachtigungen auch optische Stérungen (Bewegung der Fahrzeuge,
Blendwirkung durch Licht) und Verschattung von Wohn- und Freirdumen als beson-
ders stérend empfunden.

Die anlagebedingten visuellen Veranderungen der Landschaft durch Bauwerke wer-
den im UVP-Bericht beim Schutzgut "Landschaft" ermittelt und bewertet.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Verlust von Erholungsflachen durch die Trasse selbst und technische Uberpra-
gung, sowie durch Schallimmissionen

Der Erholungsraum im Umfeld der geplanten Trasse ist bereits gepragt von mensch-
licher Nutzung. Das Vorhaben ist mit keinem direkten Verlust oder Beeintrachtigungen
von landschaftsgebundenen Erholungsflachen durch Schallimmissionen verbunden,
da der angrenzende Raum aufgrund der bestehenden StraRenanlagen und der dar-
aus resultierenden Vorbelastungen kaum Bedeutung fiir die Erholungsnutzung be-
sitzt. Auch aufgrund des angrenzenden Truppenubungsplatzes Freihdls und dessen
eingeschrankten Zutritt ist die Naherholung innerhalb des Planungsraumes bereits
deutlich beeintrachtigt. Bedeutsame Aufenthaltsraume fir Erholungssuchende gibt es
im Umfeld nicht. Die angrenzenden und direkt beeintréchtigten Flachen spielen somit
fur die Erholungsnutzung kaum eine Rolle, weshalb sich die Erholungsnutzung
schwerpunktmalfiig auf die Nutzung der Rad- bzw. FuBwege bezieht.

Auswirkungen durch Beeintrachtigung des StralRen- und Wegenetzes

In den beiden hauptbetroffenen Knotenpunkten (B 85 mit der St 2151 und der B 85
mit der BAB A 6 AS Amberg-Ost) sind neue Radwegverbindungen zu bertcksichtigen,
da mit Blick auf die hohen Verkehrszahlen sowie die planfreie Ausbauform der Auto-
bahn-Anschlussstelle eine aktuell z. T. noch stattfindende Mitbenutzung durch nicht-
motorisierte Verkehrsteilnehmer und Radverkehrs zukinftig ausgeschlossen werden
muss. Die Unzumutbarkeit einer kiinftigen Mitbenutzung der zweibahnigen B 85 durch
Radfahrer erfordert die Anordnung eines stral3enbegleitenden, unselbststandigen
Radweges.

Aus diesem Grund wird im entsprechenden Teilbereich ein neuer, bundesstrallenpa-
rallel gefiihrter Radweg angelegt. Auch im Knotenpunktbereich der B 85 mit der
St 2151 wird ein bestehender, unselbststandiger Radweg entlang der StaatsstralRe
verlangert und so eine Licke im Radwegenetz geschlossen. Alle neuen Radwege
werden entsprechend den Empfehlungen fiir Radverkehrsanlagen (ERA) in der bli-
chen Breite von 2,50 m in Asphaltbauweise ausgefihrt. An die Jubatus-Allee anschlie-
Rend wird der neue Radweg durch die Autobahnanschlussstelle nach Siiden gefihrt
und dort an das vorhandene bzw. in Ausbau begriffene Radwegenetz angeschlossen.
Entlang der KreisstraRe AS 23 wird derzeit seitens des Landkreises ein Radweg ge-
plant, der u. a. eine attraktive Querverbindung zwischen den Begleitwegen der B 85
und der Gemeinde Ebermannsdorf bzw. dem benachbarten Vilstal und dem dort ver-
laufenden Funf-Flisse-Radweg schaffen wird und in Kiirze baulich verwirklicht wer-
den soll. Ein von Schwarzenfeld herangefiihrter Radweg endet heute auf Hohe der
oben angesprochenen Waldwegeinmiindung und soll kiinftig Giber das Kreuzungsbau-
werk des Knotenpunktes der B 85 mit der St 2151 gefihrt und an den Militarstraf3en-
radweg von/nach Amberg angebunden werden.

Wahrend der Bauzeit werden die Wegeverbindungen Uber parallel zur bestehenden
B 85 laufenden MilitarstralRen und der Jubatus-Allee gefiihrt und somit eine Durch-
gangigkeit des Planungsraumes fir Erholungssuchende gewahrleistet.
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Mit der Anpassung des nachgeordneten StraRen- und Wegenetzes bleiben Wegebe-
ziehungen mit Erholungsnutzung dauerhaft ohne wesentliche Einschrankungen erhal-
ten und werden gegeniiber dem derzeitigen Zustand sogar verbessert.

Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Zur Minimierung der durch das geplante Vorhaben bedingten Beeintrachtigungen und
den damit verbundenen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind umfangreiche
MalRnahmen geplant. Diese umfassen neben allgemeinen Schutzmaflinahmen z. B.
MalRnahmen zum Verkehrslarmschutz durch Ausbau des Larmschutzwalles, Mal3nah-
men des passiven Larmschutzes, Malinahmen zur Verringerung der Baularmbelas-
tung und MaRRnahmen zur Reduzierung der baubedingten Erschitterungen geplant.
Die MafRnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen sind im Kapitel 3.1
dieser Unterlage néher erlautert.

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Trotz der unter Kap.3 beschriebenen Malinahmen verbleiben erhebliche Beeintrach-
tigungen oder Unsicherheiten innerhalb der Wirkungsprognose auf das Schutzgut
Mensch "Wohnen". Dies betrifft folgende Wirkpfade:

Betriebsbedingte Schallimmissionen

Fur einige im Dorfgebiet Schafhof gelegenen Wohngebaude besteht Anspruch auf
passive Larmschutzmal3nahmen (Anwesen Schafhof 1, 2, 3,5, und 7) zur Abdeckung
der verbleibenden Grenzwertliberschreitungen, da die aktiven Schallschutzmaf3nah-
men keinen Vollschutz gewahren. Fir die betroffenen Wohngebdude besteht An-
spruch auf passive LarmschutzmalRnahmen zur Abdeckung der verbleibenden Grenz-
wertliberschreitungen an den in ausgewiesenen Stockwerken und Fassadenseiten.
Detaillierte Ausfiihrungen kénnen der schalltechnischen Untersuchung (Unterlage
17.2) entnommen werden.

Baubedingte Schallimmissionen

Die Larmwirkungen des nachtlichen Brickenabbruchs sind erheblich und Uberschrei-
ten den Wert der Eingriffsschwelle an insgesamt 7 Gebauden im Dorfgebiet und Ge-
werbegebiet Schafhof um bis zu 10 Dezibel fir den Zeitraum einer Nacht von Samstag
(ab ca. 20 Uhr) auf Sonntag (bis ca. 11 Uhr). Aufgrund der raumlichen Lage bringt hier
auch das zeitliche Vorziehen der autobahnparallel angeordneten Larmschutzanlagen
keine wirksame Abhilfe.

Baubedingte Erschitterungen

Eine Aussage zu etwaigen Gebaudeschaden im Sinne einer Verminderung des Ge-
brauchswertes entsprechend den Anforderungen der DIN 4150-3 ist gemal aktuellem
Planungsstand gegenwartig nicht vollstdndig abzuschatzen. Eventuell nachteilige Wir-
kungen koénnen bei insgesamt 9 Anwesen nicht ausgeschlossen werden. Detaillierte
Ausfuhrungen kdnnen der erschitterungstechnischen Untersuchung (Unterlage 17.4)
entnommen werden.

Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Fir die ermittelten Gebaude mit Uberschreitung der Larmgrenzwerte der 16. BImSchV
besteht dem Grund nach Anspruch auf passive Larmschutzmaf3nahmen, da in diesen
Bereichen die Einhaltung der nutzungsabhangigen Immissionsgrenzwerte der 16.
BImSchV durch aktive LarmschutzmalRnahmen nicht erzielt werden kann. Passiver
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Larmschutz kann beispielsweise durch Erstattung von Kosten fir die schalltechnische
Ertlichtigung von AulRenbauteilen (Dachflachen), sowie den Einbau von Larmschutz-
fenstern und automatischen Liftungsanlagen gewahrt werden. Im Rahmen der Bau-
durchfihrung wird dazu eine Begutachtung der betroffenen Raumlichkeiten und Au-
Renbauteile vorgenommen. Der Schutzanspruch gilt regelmafdig auf Grundlage der
Verkehrslarmschutzrichtlinien (VLarmSchR 97) fur zum Wohnen und Schlafen ge-
nutzte Raume. Nicht schutzbedurftig sind Raume, die nur zum voribergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind. Hierzu zahlen insbesondere Bader, Toiletten,
Treppenhauser, Flure, und Lagerrdume.

Aus zwingenden verkehrlichen Grinden muss der geplante Brickenabbruch des
Kreuzungsbauwerks der B 85 mit der BAB A6 AS Amberg-Ost in einer Nacht zwi-
schen Samstag und Sonntag an einem geeigneten Wochenende stattfinden. Die
schalltechnischen Beeintrachtigungen fur die Anlieger in Gebauden mit nachtlicher
Wohn- bzw. Schlafnutzung sind hier so stark, dass keine zielfihrenden ortlichen Ge-
genmalnahmen erkennbar moglich sind.

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ergeben sich hinsichtlich der Schadstoffaus-
wirkungen keine Ausgleichserfordernisse, da die jeweiligen Grenzwerte nach Verwirk-
lichung der geplanten BaumaRnahme nicht Gberschritten werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Im Schutzgut "Tiere und Pflanzen" geht es um den Schutz der Lebensgemeinschaften
und Lebensraume wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere, sowie besonders
schitzenswerte, anthropogen bedingte Vegetationsformen. Dabei sind die Auswirkun-
gen auf Lebensrdume von Tieren und Pflanzen zu betrachten als auch Auswirkungen
auf das biotische Wirkungsgefiige. Tiere und Pflanzen sind nicht nur als Individuen
von Interesse, sondern neben den Vorkommen einzelner Tier- und Pflanzenarten,
sind auch deren Gemeinschaften, Lebensraume bzw. die Gebiete, die zu ihrem spe-
ziellen Schutz ausgewiesen werden, von Belang.

Die Bedeutung des Schutzgutes "Tiere und Pflanzen" innerhalb des UVP-Berichts
spiegelt sich auch in 8 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG wieder:

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
sind insbesondere [...] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften
sowie ihre Biotope und Lebensstéatten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen
im Naturhaushalt zu erhalten [...]"

Aus dieser gesetzestextlichen Formulierung wird folgendes Schutzziel fur das
Schutzgut Tiere und Pflanzen abgeleitet:

1. Schutz wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere sowie deren Le-
bensgemeinschaften und Lebensraume in ihrer biologischen Vielfalt

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Um dieses Schutzziel hinreichend genau beschreiben und bearbeiten zu kénnen, wird
die Beschreibung folgender Bestandssituationen als relevant erachtet:

— Lebensrdume

— biotisches Gefiige (dargestellt durch leitlinienabhangige und leitlinienunabhangige
Funktionsbeziehungen)

Die Bestandssituation von Pflanzen und Tieren sowie deren Lebensraume betreffen
folgende Auswirkungen des Bauvorhabens:
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Baubedingte Wirkungen:

Zu den baubedingten Auswirkungen zéhlen die vom Baustellenbetrieb ausgehenden
Stérungen (Baularm, Erschitterungen, Schadstoffe, Bodenverdichtung etc.). Mdgli-
che Auswirkungen wie der (zeitweilige) Verlust und die Beeintrachtigung von Lebens-
raumen oder Individuen werden durch Vermeidungsmafnahmen so weit wie mdglich
ausgeschlossen bzw. minimiert. Zusatzlich kénnen Beeintrachtigungen durch die Ver-
legung des temporér wasserfihrenden Sandgrabens entstehen.

Anlagebedingte Wirkungen:

Zu den anlagebedingten Auswirkungen zéhlen die durch den Ausbau der geplanten
StralRe hervorgerufenen Verluste durch die Uberbauung oder Neuversiegelung von
Lebensraumen.

Bereits durch die bestehende Bundesstral3e sind Funktionsbeziehungen von Tieren
und Pflanzen unterschiedlich stark beeintrachtigt. Der vorgesehene Ausbau verstéarkt
diese Beeintrachtigungen lediglich marginal (bestandsnaher Ausbau, keine relevante
Zunahme der Verkehrszahlen), so dass es zu keiner vorhabenbedingten signifikanten
Zunahme der Barrierewirkung / Zerschneidung kommt. Negative oder nachteilige Wir-
kungen auf das biotische Gefilige durch neue vorhabenbedingte Zerschneidungen o-
der Trennwirkungen kénnen somit ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das
biotische Wirkungsgefuge (dargestellt durch leitlinienabhangige und leitlinienunab-
hangige Funktionsbeziehungen) werden aufgrund dessen in den weiteren Wirkanaly-
sen nicht néher betrachtet.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Betriebsbedingt kann es v. a. zu Larm-, Licht-, Abgas- und sonstige Schadstoffemis-
sionen in angrenzende Lebensraume sowie Einleitungen von Fahrbahnwasser in Ge-
wasser kommen. Weiterhin kénnen Tiere, welche die Trasse queren, durch Kollisio-
nen mit Fahrzeugen verletzt oder getdtet werden. Durch die bestehende Bundes-
stralRe sind bereits erhebliche Vorbelastungen vorhanden, welche durch den Ausbau
nur in geringem Ausmal verstarkt werden (keine wesentliche Erhéhung der Verkehrs-
zahlen, Neuordnung der Straldenentwasserung, nur geringflgige Ausweitung der Be-
lastungszone). Das Vorhaben umfasst den Ausbau der bestehenden, viel befahrenen
Bundesstral3e B 85 einschlief3lich des Umbaus der beiden Knotenpunkte. Somit wer-
den keine Wander-, Ausbreitungs- und Vernetzungskorridore neu zerschnitten. Auch
kommt es zu keinem signifikanten Anstieg des Verkehrsaufkommens.

Es ist zudem keine relevante Erhohung an Schadstoff- oder Stickstoffimmissionen
(NOy) durch das Vorhaben zu erwarten, da durch den Ausbau mit einer Verbesserung
des Verkehrsgeschehens zu rechnen ist. Diese geht mit einer Schadstoffreduzierung
im Vorhabenbereich einher.

Aufgrund der Vorhabencharakteristik und den bestehenden Vorbelastungen ist nur
eine geringflgige Verschiebung der Effektdistanzen fur storungsempfindliche Vogel-
arten um die Ausbaubreite zu erwarten. Hieraus ergeben sich jedoch keine zusétzli-
chen, projektbezogenen Betroffenheiten. Dies gilt auch fur mogliche Kollisionen durch
das Fahrzeugaufkommen. Der Status quo ist als weitgehend vollstandige Trennung
fur bodengebundene Tierarten und mit einem hohen Totungsrisiko fur flugfahige Tier-
arten einzustufen. Durch das Vorhaben kann sich dieser Zustand nicht mehr erheblich
verschlechtern

Um die entscheidungserheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut "Pflanzen und
Tiere" beschreiben zu kdnnen, wird folgender Untersuchungsgegenstand fiir das
Schutzgut festgelegt:
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1. Lebensraumverluste durch Uberbauung und Isolation sowie randliche Sto-
rung von Lebensraumen

Lebensraumverluste durch Uberbauung und Isolation sowie randliche Stérung
von Lebensrdumen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Die Lebensraume fir Tiere und Pflanzen wurden entsprechend der Biotopwertliste zur
Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung im Plangebiet erfasst (siehe
Unterlage 19.1.1). Dabei werden auch gesetzlich geschitzte Biotope entspr. § 30
BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG, sowie Lebensraumtypen nach Anhang | der
FFH-RL mit erhoben. Zusatzlich wurden projektbezogen faunistische Kartierungen
durchgefuhrt. Detaillierte Aussagen zum faunistischen Kartierprogramm kénnen dem
Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe 19.1.1) sowie dem Artenschutzbeitrag
(Unterlage 19.1.3) entnommen werden.

Die Bewertung erfolgt entsprechend den Vorgaben der BayKompV in den Wertstufen
"hoch" (11-15 Wertpunkte), "mittel" (6-10 Wertpunkte), "gering" (1-5 Wertpunkte) und
"keine naturschutzfachliche Bedeutung" (0 Wertpunkte). Die Vorbelastung z.B. durch
bestehende Stral’enanlagen wurde entsprechend den Vorgaben der BayKompV
durch Abzug von einem Wertpunkt bertcksichtigt. Eine tabellarische Auflistung der
vorkommenden Biotopnutzungstypen nach BayKompV und deren Wert kénnen den
Unterlagen zu den landschaftspflegerischen MalRhahmen entnommen werden (siehe
Unterlage 9.4). Wahrend der Bestandserfassung haben sich funktional zusammen-
hangende Bezugsraume ergeben, welche sich aus unterschiedlichen Bestandstypen
zusammensetzen.

Die Bezugsraume sind nachfolgend beschrieben und hinsichtlich ihrer Lage und Ab-
grenzung in den Unterlagen 9.2 und 19.1.2 dargestellt:

Bezugsraum 1 (Freihélser Forst)

Sudostlich von Amberg bis Freudenberg im Norden und dem Fensterbachtal im Osten
bis hin zum Naabtal erstreckt sich der Freih6lser Forst. Im Stiden wird der Forst vom
Vilstal abgegrenzt. Das Untersuchungsgebiet nordéstlich der B 85 ist vollstandig die-
sem Landschaftsraum zuzuordnen und wird im Folgenden als Bezugsraum 1 be-
schrieben.

Die Bestockung innerhalb des Untersuchungsgebietes besteht hauptséchlich aus Na-
delgeholzen, insbesondere Waldkiefer, Fichte und stellenweise Larche. Es handelt
sich weitgehend um einen strukturreichen Nadelforst (BNT-Code N722).

Auf ehemaligen Abbauflachen im Norden des Untersuchungsgebietes wurden teil-
weise Kiefern gepflanzt, teilweise haben sich Vorwalder etabliert, welche hier ver-
mehrt mit Initialgeholze, wie die Sal- Weide, Zitterpappel, etc. bewachsen sind (BNT-
Code W22). Trotz der zunehmenden Wiederbestockung haben sich noch einige san-
dige und felsige Offenlandflachenbereich erhalten. Hier wurden Vorkommen von be-
deutsamen Arten nachgewiesen wie z.B. Blaufliigelige Odlandschrecke (Oedipoda
caerulescens), Blaufligelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans) sowie div.
Sandlaufkafer. Weiterhin wurden Vorkommen der Zauneidechse und der Heidelerche
nachgewiesen. In den tieferen Bereichen des ehemaligen Abbaugelande steht tem-
porar und teilweise dauerhaft Wasser. Hier gibt es Vorkommen der Langflugeligen
Schwertschrecke (Conocephalus fuscus), der Gefleckten Keulenschrecke (Myrmele-
otettix maculatus) sowie der Knoblauchkréte. Zur B 85 hin begrenzen Steilwande und
Abbruchkanten die Abbauflachen (BNT-Code O31).
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Nordlich der B 85 ist auf der Flur-Nr. 1540, Gemarkung Pittersberg, der Abbau von
Sand genehmigt. Derzeit wird mit dem Abbau auf der westlichen Teilflache begonnen.

Entlang der B 85 zw. Baubeginn und dem Knotenpunkt mit der St 2151 findet sich
stralRenbegleitendes Griunland, der angrenzende Waldrand ist durch forstliche Nut-
zung mit wenig Strukturen gepragt. Hier gibt es vereinzelte Vorkommen der Zau-
neidechse, der Blaufligeligen Odlandschrecke sowie von diversen Tagfaltern. Der
Waldrand nérdlich entlang der B 85 und der St 2151 ist eine bedeutsame Leitlinie fur
eine Vielzahl von strukturgebunden fliegenden Fledermausarten.

Ostlich der B 85 und stidlich der A 6 wurde Wald fiir das Industriegebiet Schafhof-Ost
gerodet. Auf den gerodeten Flachen sind artenarmer Krautsaum / Staudenflur (BNT-
Code K11), maRig artenreicher Saum/ Staudenflur, frischer bis mafig trockener
Standorte (BNT-Code K122), mit stellenweise naturlich entwickelten Vorwéldern
(BNT-Code W21) entstanden. Auf den Rodungsflachen hat sich aufgrund der Brache-
zeit ein typisches Artenspektrum fiir Sukzessions- bzw. Offenlandflachen angesiedelt.
Hierzu gehoéren Zauneidechse, Baumpieper und Heidelerche sowie teilweise Blauflii-
gelige Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens). Ab Mitte 2020 wurde mit baulichen
MalRnahmen zum Bau des Industriegebiets wie StraRenbau, Rickhaltebecken, etc.
begonnen, so dass weite Teile dieses Gebietes als Bauflachen bzw. Baustellenein-
richtungsflachen (Rohbodenstandorte) einzustufen sind. Das Vorkommen der Zau-
neidechse erstreckt sich hier auf der 6stlichen Béschung der B 85 sowie entlang der
Boschungen der A 6 Richtung Nordosten.

Der Freihdlser Forst ist immer wieder durch kleinere krautige Staudenfluren (BNT-
Code K11 und K122) durchsetzt. Diese sind oft entlang der befestigten Wirtschafts-
wegen (BNT-Code V32) zu finden oder an Randbereichen und offenen Strukturen des
Forstes, welche durch Rodungsflachen entstanden sind. Die gerodeten Flachen sind
teilweise verbuscht oder schon mit einer Neuaufforstung bepflanzt.

Im stidwestlichen Teil des Bezugsraumes an der Anschlussstelle 67 "Amberg-Ost"
sind sehr kleinflachig nach § 30 geschiitzte Flachen zu finden. Es handelt sich hierbei
um Roéhrichtbestande (BNT-Code R123-VHOOBK). Weiterhin liegen hier ein kleiner
vernasster Bereich, welcher als Stillgewasser (BNT-Code S131) eingestuft wird sowie
artenarme Krautsaum / Staudenflur (BNT-Code K11) mit Teilen von nattrlich entstan-
denen Vorwaldern (BNT-Code W21). Weite Teile des Freihdlser Forstes sind in der
bayerischen Biotopkartierung erfasst. Diese sind teilweise nach § 30 BNatSchG ge-
setzlich geschitzt.

Im Nordosten des UG liegt stidostlich der Autobahn das Rickhaltebecken RHB 54-1R
(BNT-Code S132), weitere Oberflachengewésser innerhalb des Bezugsraumes sind
die im Nordwesten gelegenen Stillgewasser, welche durch den dortigen Sandabbau
entstanden sind. Im direkten Umfeld des Strallenumbaus befinden sich sonst keine
Oberflachengewasser innerhalb des Bezugsraumes Freiholser Forst.

Bezugsraum 2 (Industrieareal Schafhof)

Direkt an der Anschlussstelle "Amberg-Ost" der A 6 befindet sich das Industrieareal
Schafhof, welches zur Gemeinde Ebermannsdorf gehért. Dieses Gebiet unterteilt sich
in die zwei bestehenden Gebiete Schafhof-Sud sudlich der A 6 und Schafhof-West
nordlich der BAB A 6 AS Amberg-Ost.

An den siudwestlichen Teil des Industriegebietes (Schafhof-Sid) grenzt eine offene
Feldflur (Acker BNT-Code A1l und Griinland BNT-Code G11) an. Hier wurden Vor-
kommen von Vdgeln der Feldflur (Wiesenschafstelze und Feldlerche) nachgewiesen.

Im direkten Anschluss an die Industriegebiete Schafhof-Sid und Schafhof-West
wurde im Westen sowohl intensives Griinland (BNT-Code G11) als auch maRig
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extensiv genutztes artenarmes Griinland (BNT-Code G211) sowie krautige Stauden-
fluren (BNT-Code K11 und K122) kartiert.

Nahe dem geplanten Vorhaben westlich der B 85 liegen ein malig extensiv genutztes
Griunland (BNT-Code G211), ein mesophiles Gebliisch (BNT-Code B112-WHO0O0BK),
StralRenbegleitgriin und —geholz (BNT-Code V511/V512).

Auf Hohe der Anschlussstelle 67 "Amberg-Ost" nordwestlich der B 85, 6stlich von
Schafhof-West finden sich kleinere nach § 30 geschutzte Bestande. Es handelt sich
um Roéhricht (BNT-Code R123-VHOOBK), Stillgewasser (BNT-Code S312-SUO00BK)
und Sumpfgebiisch (BNT-Code B113-WGO0O0BK). In diesen Lebensraumen wurden
der Grinfrosch und die Winterlibelle nachgewiesen. Zudem sind hier nicht standort-
gerechte Laubgehdlze (BNT-Code L712), Krautsdume trocken-warmer und feuchter
bis nasser Standorte (BNT-Code K121 / K122), Abgrabungs- und Aufschuttungsfla-
chen (BNT-Code 0651 und 0652) sowie StralRenbegleitgrin und -gehdlze (BNT-
Code V511 /V512) kartiert worden. Ostlich des Industriegebietes Schafhof-West
westlich der B 85 wurde brachgefallenes Grinland (BNT-Code G215) kartiert, dies
grenzt an die nach § 30 geschitzten Bestanden an der Anschlussstelle an. Hier kom-
men Zauneidechse und verschiedenen Tagfalterarten vor sowie Vogelarten der Feld-
geholze.

Auslaufer des Freihdlser Forstes (BNT-Code N722) umfassen sowohl im Stden als
auch im Westen das Industrieareal Schafhof.

Bezugsraum 3 (Truppenlibungsplatz Freihdls)

Der Bezugsraum 3 umfasst die an das Vorhaben grenzenden Teilflachen des Trup-
penubungsplatzes Freihdls. Die Datenerhebung der Bestande innerhalb des einge-
zaunten und gesicherten Bereiches erfolgte tber Daten der Bundesanstalt flir Immo-
bilien-aufgaben (BIMA). In den Randbereichen zur B 85 hin finden sich strukturreiche
Nadelforste (BNT-Code N722), nicht standortgerechter Laub(misch)wald (BNT-Code
L712) sowie Sandmagerrasenflachen (BNT-Code G313-GLOOBK).

Entlang der aul3eren ErschlieBungsstralle befinden sich immer wieder strukturarme
Nadelgehdlze (BNT-Code N712) und Stral3enbegleitflachen (BNT-Code V511). Im
Bereich zwischen der &uRReren ErschlieBungsstral3e und der B 85 wurden struktur-
arme Nadelforste (BNT-Code N722), krautige Staudenfluren (BNT-Code K11) und
StralRenbegleitflachen (BNT-Code V511) kartiert. Entlang der ErschlieBungsstralle
nordwestlich der Anschlussstelle der St 2151 wurde ein Zauneidechsenvorkommen
mit hoher Individuendichte festgestellt.

Direkt am Truppenibungsplatz im Nordwesten des Bezugsraumes befinden sich zu-
dem natdrliche und naturnahe vegetationsfreie / -arme Kies- und Schotterflachen
(BNT-Code O41-ST0O0BK) mit Vorkommen der Blaufliigeligen Odlandschrecke (Oedi-
poda caerulescens).

An der Jubatus-Allee wurden in den Auflichtungsbereichen mehrere Vorkommen von
Zauneidechsen nachgewiesen sowie mehrere Tagfalterarten.

Auf der Hohe des geplanten Kreisverkehres liegen naturlich entstandene Vorwalder
(BNT-Code W21), strukturreiche Nadelforste (BNT-Code N722), Krautsdume trocken-
warmer Standorte (BNT-Code K121) und eine nach 8 30 BNatSchG geschitzte
Zwergstrauch- und Ginsterheide (BNT-Code Z111-GCO00BK). Zudem sind hier FIl&-
chen mit Stralenbegleitgriin und -geholzen kartiert (BNT-Code V511 / V512).

Am 06stlichen Ende des Truppentibungsplatz Freihdls zwischen der &uReren Erschlie-
BungsstralRe und der B 85 sind sonstige nicht standortgerechte Laub(misch)walder
(BNT-Code L711), nahe des Industriegebietes Schafhof-West krautige Stauden-

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx Seite 53



5.2.2.2

B 85 Amberg — Schwandorf Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151
UVP-Bericht (Unterlage 19.4)

saume frischer bis maRig trockener Standorte (BNT-Code K122), strukturreiche und
strukturarme Nadelforste (BNT-Code N722 / N712) sowie Straf3enbegleitflachen
(BNT-Code V511 / V511) kartiert worden.

Vorbelastungen

Die Lebensraume fir Tiere und Pflanzen im Plangebiet sind besonders empfindlich
gegeniiber der Uberbauung und Versiegelung, womit ein Totalverlust einhergeht. Da-
neben spielt auch die Verinselung eine bedeutsame Rolle, weil verschiedene Auspra-
gungen ihre Habitatfunktionen erst ab einer bestimmten Mindestgrol3e erfillen kon-
nen. Vorbelastungen bestehen insbesondere durch den derzeitigen Stral3enbetrieb
und die sich dadurch ergebenden spezifischen Wirkpfade (Larm-, Licht-, Abgas- und
sonstige Schadstoffemissionen etc.). Betroffen sind u.a. die Béschungen mit ihren Be-
gleitlebensrdumen und die stralRennahen Waldlebensrdum. Das Vorhaben greift rand-
lich in den Waldbestand des Freihdlser Forstes ein. Vorwiegend handelt es aufgrund
des bestandsnahen Ausbaus sich um die stralRennahen, bereits vorbelasteten Berei-
che. Der fur den StralRenumbau beanspruchte Wald hat keine Funktion flr beispiels-
weise Klimaschutz, Larmschutz oder Erholung. Weitere Vorbelastungen ergeben sich
durch die Ausbreitung von Neophyten (Drisiges Springkraut, Goldruten) auf den B6-
schungen.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Bauzeitliche Flacheninanspruchnahmen von Biotop- und Nutzungstypen

Um einen geregelten Bauablauf zu gewahrleisten ist es erforderlich, Flachen z. B. fur
die Einrichtung von Zufahrtswegen oder Baulagern temporar zu beanspruchen, wel-
che von Tieren und Pflanzen als Lebensraum genutzt werden. In der Regel werden
hierzu Flachen ausgewahlt, deren Habitatfunktionen bereits deutlich eingeschrankt
sind (z.B. Acker oder Intensivgriinland). Nur wenn fiir den Bauablauf zwingend erfor-
derlich, wird auch in hoherwertige Bestande eingegriffen. Nach Abschluss der Bau-
mafnahmen wird auf allen temporar beanspruchten Flachen der urspringliche Zu-
stand wiederhergestellt (Rekultivierung). Sind Bestéande mit langerer Entwicklungszeit
betroffen, so wird der Funktionsverlust bis zur vollstandigen Entwicklung durch natur-
schutzrechtliche Ausgleichsmafinahmen kompensiert.

Bauzeitliche Emissionen in Biotop- und Nutzungstypen

Schadstoffeintrage aus dem Baustellenbereich in angrenzende Lebensrdume ein-
schlie3lich der Gewéasser werden vermieden. Denkbar sind jedoch Eintrage von Staub
oder weiteren Fremdstoffen, u.a. mit eutrophierender Wirkung. Sollte sich wahrend
der Bauarbeiten eine entsprechende Gefahrdung abzeichnen, werden im Rahmen der
Umweltbaubegleitung geeignete Schutzvorkehrungen getroffen (z.B. Befeuchten der
Bauflachen, Schutz vor Eintrag von Bodenbestandteilen aus dem Baufeld in die Ge-
wasser etc.). Eine erhebliche Beeintrachtigung von Lebensraumen fir Tiere und
Pflanzen durch bauzeitliche Fremdstoffeintrage ist auszuschliel3en.

Bauzeitlich werden Arten und Lebensrdume von mittelbaren Wirkungen des Bauge-
schehens wie Larm, Erschuitterungen oder optische Reize betroffen sein. Dies kann —
abhangig von der Empfindlichkeit betroffener Arten / Individuen zur voribergehenden
Meidung entsprechend belasteter Bereiche fihren. Haufige bzw. wenig spezialisierte
Arten kdnnen beim Uberschreiten von Toleranzschwellen meist problemlos in benach-
barte Flachen ausweichen. Eine erhebliche Beeintrachtigung ist deshalb auszuschlie-
Ren.
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Dauerhafte Flachenbeanspruchung von Biotop- und Nutzungstypen (BNT)

Durch die Strallenanlagen und die betriebsnotwendigen Nebenflachen kommt es an-
lagebedingt zu dauerhaften Inanspruchnahmen von Flachen durch Versiegelung oder
Uberbauung. In diesen Bereichen gehen (Teil-)Lebensraume einschlieRlich der pra-
genden Vegetationsbestande und Habitatstrukturen vollstandig verloren.

Im Zuge der Eingriffsminimierung wurde die Flacheninanspruchnahme durch das Vor-
haben auf das unbedingt erforderliche MaR reduziert. In Anspruch genommen werden
insbesondere StraRenbegleitflachen sowie stralennahe Waldflachen, intensiv ge-
nutzte Wiesen, krautige Staudenfluren . Der Bezugsraum Industrieareal Schafhof und
dessen Offenlandbereiche sind durch die geplante Verbreiterung der B 85 mit dem
Ausbau der Anschlussstelle im Wesentlichen randlich betroffen. Entlang der Bundes-
autobahn A 6 und der Bundesstral3e B 85 sind sowohl Stralenbegleitgrin als auch
Stral3enbegleitgehodlze vom Vorhaben betroffen.

Eine Ubersichtstabelle zur Flachenbilanzierung der dauerhaft versiegelt und tiberbau-
ten Flachen der vorkommenden Vegetations- und Strukturtypen (gem. BayKompV)
wurde im Rahmen des LBP erstellt. Detaillierte Angaben aus der Eingriffsermittlung
des LBP konnen der Unterlage 9.4 entnommen werden. Die vom Vorhaben betroffe-
nen gesetzlich geschitzten Biotope und Biotopstrukturen sind zudem im Bestands-
und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) verortet und in Kap. 2.3.1 genannt. Durch die na-
turschutzrechtlichen Ausgleichsmafinahmen werden die beeintrachtigten Funktionen
an anderer Stelle wiederhergestellt.

Beeintrachtigung von Habitatfunktionen fir seltene und geschiitzte Arten

Von den Wirkungen des geplanten Vorhabens kdnnen sowohl Einzelstrukturen, als
auch Biotopkomplexe betroffen sein, die einen Lebensraum fir seltene oder geschiitz-
ten Arten darstellen und deren Bedeutung Uber die erfassten Biotop- und Nutzungs-
typen nicht abgebildet wird. Hinsichtlich der europaisch geschitzten Arten wird auf
Beeintrachtigungen von Habitatfunktionen im Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3)
naher eingegangen. Durch das Vorkommen von naturschutzfachlich bedeutsamen
bzw. geschitzten Tierarten (wie z. B. Zauneidechse (Lacerta agilis), Baumpieper (An-
thus trivialis) oder auch Trauermantel (Nymphalis antiopa) und Kleine Goldschrecke
(Euthystira brachyptera)) erfolgt eine Betrachtung der Habitatfunktion trotz Vorbelas-
tung durch die vorhandenen Straf3en, da ein Teil dieser Lebensrdume verloren geht.

Aus dem Spektrum der européisch geschitzten Arten in Bayern wurden in den Grup-
pen Saugetiere, Reptilien, Amphibien und Voégel Arten ermittelt, die im Untersu-
chungsraum zum Ausbauvorhaben der A 6 / B 85 vorkommen oder zu erwarten sind.
Die Prifung im Rahmen des Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.3) ergab, dass bei
der Zauneidechse Verbotstatbestédnde des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfullt
werden. Fir die Gbrigen vorkommenden oder zu erwartenden artenschutzrechtlichen
Tiergruppen /-arten kann eine Betroffenheit bei Durchfiihrung der genannten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaf3nahmen sowie der vorgezogenen MalRnahmen zur Si-
cherung der 6kologischen Funktionalitdt (CEF-MaRRnahmen) mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden.

Isolation

Eine dariber hinausgehende Betroffenheit von Lebensrdumen durch Isolation oder
randliche Stoérung ist hier nicht erkennbar (z. B. Biotopbesténde die entscheidend ver-
kleinert oder von gréRReren Flachen funktional getrennt werden).
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Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Grundsatzlich wurde im Planungsprozess darauf geachtet, den Umfang der flachigen
MalRnahmen auf das notwendige Mindestmald zu beschrénken. So wurden zunéchst
umfangreiche Minimierungsmafnahmen erarbeitet, um den Umfang der Eingriffe und
damit den Kompensationsumfang zu reduzieren.

Zur Minimierung der durch das geplante Vorhaben bedingten Beeintrachtigungen und
den damit verbundenen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind im
landschaftspflegerischen Begleitplan die Vermeidungsmafinahmen 1 V bis 12 Vcee
Bestandteil der MalRnahmenplanung (siehe Kap.3.3). Diese umfassen Maflihahmen
zum Schutz von Lebensstatten beim Freimachen des Baufeldes, Malihahmen zum
Schutz zu erhaltender Wald- und Gehdlzbestéande sowie Biotopflachen, Bauzeitenre-
genlungen etc. Weiterhin sind bautechnische Vermeidungsmafnahmen (nachgeord-
netes StralRen- und Wegenetz, Boschungsflachen, Ingenieurbauwerke und Entwés-
serung) Bestandteil des geplanten Vorhabens. Die Mal3hahmen zur Vermeidung und
Minimierung von Eingriffen sind im Kap. 3 sowie in der Beschreibung der landschafts-
pflegerischen MaRnahmen (Unterlage 9.3) néher erlautert.

Die vorgesehenen Maflinhahmen zur Vermeidung und Minimierung dienen auch dem
Schutz von naturschutzfachlich bedeutsamen Arten, welche nicht dem speziellen Ar-
tenschutz unterliegen. Zentrale Lebensraume dieser Arten sind nicht betroffen.

Um Gefahrdungen projektspezifisch betroffener europarechtlich geschuitzter Tierarten
zu vermeiden, werden geeignete Vermeidungsmalinahmen durchgefuhrt, um die lo-
kalen Populationen erhalten zu kénnen. Es handelt sich dabei um die zeitlich vorge-
zogene Anlage von Zauneidechsenhabitaten und um die reptilienfreundliche Gestal-
tung der neuen Stral3enbegleitflachen sowie um das Aufhangen von Kéasten als Ersatz
fur Fledermaushabitate (Mal3nahme 12 Vcer).

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Trotz der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen sind erhebliche
vorhabenbedingte Beeintrachtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen zu erwar-
ten. Die Erheblichkeit bzw. die Intensitat der Beeintréchtigungen wird im landschafts-
pflegerischen Begleitplan (LBP Unterlage 19.1.1) entsprechend den Vorgaben der
Bayerischen Kompensationsverordnung bestimmt. Eine detaillierte Ermittlung der un-
vermeidbaren Beeintrachtigungen von Lebensraumen fiir Tiere und Pflanzen kénnen
dem LBP entnommen werden und sind im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage
19.1.2) grafisch dargestellt.

Fur viele der untersuchten europaisch geschutzten Arten sind die projektspezifischen
Wirkungen unter Bertcksichtigung der Ma3nahmen zur Vermeidung und des vorge-
sehenen Bauablaufs so gering, dass relevante Auswirkungen auf Individuen und ihre
Entwicklungsstadien oder auf den lokalen Bestand bzw. die lokale Population der Ar-
ten nicht zu erwarten sind. Fiur einige Arten sind aufwandigere Schutzmal3hahmen
und zeitliche Beschrankungen oder vorgezogene AusgleichsmalRhahmen (CEF-Mal3-
nahmen) erforderlich, damit Beeintr&chtigungen der 6kologischen Funktionen ihrer
Fortpflanzungs- und Ruhestétten, erhebliche Stérungen und Individuenverluste mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden konnen. Trotz der vorgesehenen umfangreichen
Malnahmen wird bei der Zauneidechse (Lacerta agilis) die Erfillung von Verbotstat-
bestdnden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG angenommen (siehe Unterlage
19.1.3).
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5.2.5 Ausgleichbarkeit der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Gemal § 15 BNatSchG gilt ein Eingriff dann als ausgeglichen, "wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist". Die Wiederherstellbarkeit, d. h. die zeit-
liche Ersetzbarkeit der betroffenen Bestande ist hierbei ein wichtiges Kriterium.

Fur die Kompensation der Eingriffe durch das Vorhaben werden mehrere Ausgleichs-
flachen angelegt mit einer FlachengroRe von insgesamt 43;27-ha 12,58 ha. Die Lage
der Flachen sind der Unterlage 9.1 zu entnehmen, Details sind in den Unterlagen 9.2
und 9.3 enthalten.

Die MaRnahme 14 A liegt 6stlich des Vorhabens und ist flachengleich mit der Re-
tentionsflachen fur den Sandgraben. Das verlegte Gerinne des zeitweise wasserfih-
renden Sandgrabens verlauft durch die Flache, auf welcher lichte Waldbestande so-
wie Gras-Krautfluren angelegt werden. Weiterhin sind Lebensraume und Verbund-
strukturen fir die Zauneidechse entlang des verlegten Waldweges vorgesehen.

Die MaRBnhahme 15 A wird auf einer Teilflache der Sammelkompensationsflache
"Laubwald mit Extensivwiesen und Stillgewasser westlich Pittersberg" realisiert. Diese
liegt stdlich des Vorhabens zwischen den Orten Pittersberg im Osten und Diebis im
Westen. Die Sammelkompensationsflache (SKF) wurde bereits fir eine Reihe von
Eingriffsvorhaben des Staatlichen Bauamtes Amberg-Sulzbach als Kompensations-
flache verwendet. Die bereits realisierten MaBnahmen sind im Okoflachenkataster des
Bayerischen Landesamts fur Umwelt erfasst. Die vorhabenbezogenen Kompensati-
ons-MalRnahmen befinden sich auf bislang nicht verwendeten Teilflachen der SKF auf
den Flur-Nr. 58, 62 und 62/2 der Gemarkung Breitenbrunnen, Gemeinde Ebermanns-
dorf. Bei der Bestandssituation handelt es sich vorwiegende um intensiv bewirtschaf-
tete Ackerflachen sowie nahrstoffreiche Gras- und Krautsdume. Wesentliches Ziel der
MalRnahmen zum Vorhaben ist die Begriindung neuer Waldflachen im Kontext mit
vorhandenen Waéldern einschlielich von Waldinnenrandern, Waldmanteln und Sau-
men. Weiterhin werden Offenlandbiotope mit Strukturen wie Hecken, Einzelbaumen,
mageren Saumen sowie Kleingewassern angelegt. Damit werden Lebensraume fir
naturschutzfachlich bedeutsame und geschutzte Arten geschaffen.

Die Ausgleichsflache 16 A wird auf dem bislang als Acker genutzten Flurstiick 207 der
Gemarkung Pittersberg, Gemeinde Ebermannsdorf, realisiert. Auf der westlichen
Grenze stocke ein Feldgehdlz, welches durch die vorgesehenen Maflinahmen vergro-
Rert sowie durch weitere Lebensrdume (Mantel, Sdume, Griinland und Einzelb&dume)
erganzt wird. Damit wird ein Trittsteinbiotop in der landwirtschaftlichen Flur geschaffen
und das Landschaftsbild durch weitere Strukturen angereichert.

Die Ausgleichsflache 17 A umfasst mehrere Flurstiicke 6stlich von Pittersdorf. Der
groBte Te|I der Flurstucke wird Iandwwtschafthch genutzt Bea—der—'FeHﬂaehe—am—eleF

GJ’—H-HJ&HGI—&H—ZHSBF@GH@H—}S{— Ziel der vorgesehenen MaBnahme ist msbesondere d|e

Neuschaffung und Erganzung von Lebensrdumen der Walder angrenzend an das
Waldgebiet des Freihdlser Forstes und damit im direkten funktonalen Bezug zu beste-
henden Lebensraumkomplexen, welche als Lieferbiotope fir die Wiederbesiedelung
durch Pflanzen und Tiere fungieren. Weiterhin werden Offenlandlebensrdume ange-
legt mit extensivem Grinland, Krautfluren, Einzelbaumen und Hecken, um Lebens-
raume fur Tier- und Pflanzenarten dieser Biotope schaffen.

Die Ausgleichsflache 18 A liegt in der Nahe des Ortes Haselbach, Gemeinde Schwan-
dorf. Derzeit wird die Flache vollstandig als Acker genutzt. Ziel der Mal3hahme ist

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx Seite 57 A



B 85 Amberg — Schwandorf Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151
UVP-Bericht (Unterlage 19.4)

insbesondere die Neuschaffung und Erganzung von Lebensrdumen der Walder an-
grenzend an das Waldgebiet "Pustert" und damit im direkten funktonalen Bezug zu
bestehenden Lebensraumkomplexen, welche als Lieferbiotope fiir die Wiederbesie-
delung durch Pflanzen und Tiere fungieren. Weiterhin werden Offenlandlebensraume
angelegt mit extensivem Griinland, Krautfluren, Einzelbdumen und Hecken, um Le-
bensr&dume fir Tier- und Pflanzenarten dieser Biotope schaffen.

Hinzu kommen die Wiederherstellungsmaflinahmen, welche auf den vom Vorhaben
vorubergehend in Anspruch genommen Waldflachen durchgefiihrt werden. Hier wird
i.d.R. wieder Wald aufgeforstet (ggf. durch den Eigentuimer), wodurch sich wieder eine
geschlossene Waldkulisse entwickeln wird.

Der Kompensationsbedarf fur die unvermeidbaren erheblichen Beeintrachtigungen
wurde nach den Vorgaben der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV)
ermittelt. Dem Kompensationsbedarf von 945.620 Wertpunkten steht ein Kompensa-
tionsumfang von 953-069-Wertpunkte 945.947 Wertpunkten gegenuiber. Die Auswir-
kungen auf die Arten- und Biotopausstattung durch unmittelbare Veranderungen und
mittelbare Beeintrachtigungen, des landschaftlichen Funktionsgefliges sowie die Aus-
wirkungen auf die abiotischen Funktionen kénnen durch die vorgesehenen land-
schaftspflegerischen MalRnahmen auf der Kompensationsflaiche im Sinne von § 15
BNatSchG ausgeglichen werden. Fir die nachgewiesenen, naturschutzfachlich be-
deutsamen Arten, welche nicht dem speziellen Artenschutz unterliegen, wurden um-
fangreiche Vermeidungsmalfinahmen (vgl. Kap. 3.3) erarbeitet. Zentrale Lebensrdume
dieser Arten sind nicht betroffen. Ein ergédnzender Kompensationsbedarf Gber die be-
schriebenen MalRnahmen hinaus besteht fur diese Arten nicht.

Nach Verwirklichung der beschriebenen landschaftspflegerischen Malinahmen kon-
nen die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes im betroffenen Naturraum
in gleichartiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neuge-
staltet werden. Die Beeintrachtigungen sind somit im Sinne des 8§ 15 BNatSchG aus-
geglichen.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Flache

Mit der Novellierung des UVPG im Jahr 2017 wurde das neue Schutzgut "Flache"
eingefihrt. Damit soll der Flachenverbrauch eines Vorhabens im UVP-Bericht eigen-
standig behandelt werden. Insbesondere soll dieses Schutzgut die Neuversiegelung
von bislang nicht versiegelten Flachen sowie den Umfang der voribergehenden Inan-
spruchnahme aufzeigen. Daher ergibt sich folgendes Schutzziel:

1. Schutz und sparsamer Umgang mit Flache als natirliche Ressource

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Wahrend der Bauzeit kommt es zu einer voriibergehenden Flacheninanspruchnahme
durch Baufeld, Arbeitsstreifen, Lagerplatze und Baustral3en.

Anlagebedingte Wirkungen:

Durch den StraRenkorper einschlie3lich der Nebenanlagen kommt es anlagebedingt
zu dauerhaften Inanspruchnahmen von Flachen durch Uberbauung und Versiegelung.
Auch durch die naturschutzrechtlichen KompensationsmaRnahmen ergeben sich dau-
erhafte Flacheninanspruchnahmen.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Betriebsbedingt sind keine Wirkungen auf das Schutzgut Flache zu erwarten.

Die temporaren und dauerhaften Flachenbeanspruchungen werden als grundlegende
Kriterien herangezogen. Dazu werden folgende Untersuchungsgegenstande formu-
liert:

1. Flachenverbrauch durch das Vorhaben

Flachenverbrauch durch das Vorhaben

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Eine Bestandsermittlung und eine Bewertung ist fur dieses Schutzgut nicht erforder-
lich, da die Auswirkungen unmittelbar mit den flachigen Erfordernissen des Vorhabens
korrelieren. Die dauerhafte und voribergehende flachige Inanspruchnahme ist den
Planen zu entnehmen (Plane des Landschaftspflegerischen Begleitplans Unterlage
19).

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Das Schutzgut Flache zeigt den Flachenverbrauch eines Bauvorhabens auf. Dieser
setzt sich aus den dauerhaften Flacheninanspruchnahmen durch die Versiegelungen
und Uberbauungen der technischen Anlagen, den dauerhaft zu sichernden natur-
schutzfachlichen Ausgleichsflachen sowie den temporar beanspruchten Flachen wah-
rend der Bauphase zusammen. Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf der Ein-
griffsermittlung des LBP, welcher die Flacheninanspruchnahme und deren Wirkfakto-
ren detailliert bilanziert. Nahere Angaben hierzu sind dem Landschaftspflegerischen
Begleitplan (Unterlage 11) zu entnehmen.
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In nachfolgender Tabelle werden die die Flacheninanspruchnahmen durch Versiege-
lung, Uberbauung und voriibergehender Inanspruchnahme dargestellt. Zusatzlich
sind auch die erforderlichen Kompensationsmaf3nahmen zur Ermittlung des Gesamt-
flachenverbrauches des Vorhabens genannt:

Tab. 9: Gesamter Flachenverbrauch

Art des Eingriffs Gesamtflacheninanspruchnahme

17,98 ha, einschlieflich ca. 8,8 ha Ver-
kehrsflachen bzw. StraRenbegleitgriin

19,38 ha, einschlief3lich 9,0 ha bereits ver-
Dauerhafte Versiegelung siegelte Flachen. Damit ergibt sich eine
Neuversiegelung von 10,39 ha.

Dauerhafte Uberbauung

Voribergehende Inanspruchnahme 10,10 ha
AusgleichsmafRnahmen 13:47ha 12,33 ha

5.3.3 Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Grundsatzlich wurde im Planungsprozess darauf geachtet, den Umfang der flachigen
Inanspruchnahmen auf das notwendige Mindestmal3 zu beschrénken. So wurden zu-
nachst umfangreiche Minimierungsmafinahmen erarbeitet, um den Umfang der Ein-
griffe und damit den Kompensationsumfang zu reduzieren. Weiterhin wurden die er-
forderlichen Mal3nahmen, welche sich aus waldrechtlichen Vorgaben bzw. wasser-
wirtschaftlichen Anforderungen (Retentionsraum) herleiten, mit den Erfordernissen
aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung kombiniert. Durch diese Mehrfach-
funktion der Ausgleichsflachen wurde der Umfang der Flacheninanspruchnahme auf
das notwendige Mal3 beschrankt. Die temporér genutzten Flachen werden vollstandig
rekultiviert und die vorhandenen Nutzungen und Bestande werden wiederhergestellt,
so dass weder eine dauerhafte Inanspruchnahme noch eine relevante Nutzungsan-
derung auf den beanspruchten Flachen stattfindet.

5.34 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (8§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Fur das Schutzgut Flache entstehen unvermeidbare Beeintrachtigungen durch die
dauerhafte Beanspruchung von Flachen. Der Flachenverbrauch entsteht durch die
Versiegelung und Uberbauung der technischen Anlagen sowie die naturschutzfachli-
chen Ausgleichsflachen.

5.3.5 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ergeben sich hinsichtlich der untersuchten
Auswirkungen auf die Flache keine unmittelbaren Ausgleichserfordernisse
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Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Der Boden ist die an der Erdoberflache entstandene, mit Luft, Wasser und Lebewesen
durchsetzte Verwitterungsschicht aus mineralischen und organischen Substanzen,
die sich unter Einwirkung aller Umweltfaktoren (Ausgangsgestein, Relief, Klima, Ve-
getation, Wasser, anthropogene Bewirtschaftung) wahrend langer Zeitraume gebildet
hat.

Der Boden ist ein immobiles, nicht vermehrbares, aber leicht zerstérbares Naturgut,
welches sich —wenn Uberhaupt — nur in von Menschen nicht Gberschaubaren Zeitrau-
men regenerieren kann. Dem Vorsorgeprinzip kommt daher im Bodenschutz beson-
dere Bedeutung zu. Dies wird durch das Gesetz zum Schutz des Bodens (BBodSchG)
deutlich gemacht. Zweck dieses Gesetzes ist es

"nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu
sind schadliche Bodenveréanderungen abzuwehren, Boden und Altlasten sowie hier-
durch verursachte Gewdasserverunreinigungen sind zu sanieren und Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen." (§ 1 BBodSchG)

Unterstitzt wird dieses Gesetz durch die Aussage im § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchgG,

"Boden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfillen kon-
nen."

Grundlage fur die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt im Sinne des §2
BBodSchG:

— Lebensgrundlage und Lebensraum fiir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-
ganismen

— Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Né&hr-
stoffkreislaufen,

— Abbau, Ausgleichs- und Aufbaumedium fur stoffliche Einwirkungen aufgrund der
Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers,

— Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Hier gilt es jedoch anzumerken, dass die Boden aufgrund der bestehenden Stral3en-
anlagen und angrenzenden Gewerbegebiete bereits erheblich in ihren natirlichen Ei-
genschaften, Wirkungszusammenhéngen und Funktionen vorbelastet sind. Umwelt-
relevante Eigenschaften sind aufgrund der vorhandenen Infrastruktureinrichtung be-
reits erheblich verandert. Dariiber hinaus ist eine Bindelung von Infrastrukturachsen
und der StraBenausbau, wie sie hier gegeben ist, eine flachensparende, sowie mini-
mierende MalRnahme in Hinblick auf eine grundsatzlich negativ zu bewertende zusétz-
liche flachige Inanspruchnahme von Boden.

Auswirkungen hinsichtlich der Tragerfunktion des Bodens fir Lebensraume von Tie-
ren, Pflanzen und Bodenorganismen im an die BaumafRnahme angrenzenden Bereich
werden im Schutzgut "Tiere und Pflanzen" bei der Untersuchung der Beeintrachtigun-
gen von angrenzenden Lebensrdumen behandelt. Dementsprechend wird diese Aus-
wirkung im Schutzgut "Boden" nicht bearbeitet.
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Daher ergibt sich folgendes Schutzziel:

1. Abwehr schadlicher Bodenveranderungen und Vermeidung nachteiliger Ein-
wirkungen auf den Boden sowie sparsamer und schonender Umgang mit
Grund und Boden

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Wahrend der Bauzeit kommt es zu einer voribergehenden Inanspruchnahme von B6-
den durch Baufeld, Arbeitsstreifen, Lagerplatze und Baustral3en. Der Oberboden wird
dazu abgetragen und seitlich gelagert. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Boden
wieder aufgetragen und nach einer Lockerung der urspriinglichen Nutzung wieder zu-
gefuhrt.

Auf eine detaillierte Betrachtung der Beeintréachtigungen der Regelungsfunktion des
Bodens durch Schadstoffeintrage kann verzichtet werden, da unter Beriicksichtigung
geeigneter Malinahmen nach den anerkannten Regeln der Technik keine erheblichen
zusatzlichen Gefahrdungen fir Boden durch den Baubetrieb zu erwarten sind. Insbe-
sondere kdnnen baubedingte Schadstoffeintrage bei Anwendung moderner Bautech-
nik und bei Durchfiihrung der entsprechenden Maflinahmen fur Tiefbauwerke und Bo-
denaustauschmalnahmen ausgeschlossen werden.

Dennoch ist speziell im Hinblick auf die vorkommenden Altlasten ein erhdhtes Risiko
von maoglichen Schadstoffbelastungen gegeben.

Anlagebedingte Wirkungen auf das Schutzqut Boden:

Durch den StraRenkdrper einschlie3lich der Nebenanlagen kommt es anlagebedingt
zu dauerhaften Inanspruchnahmen von Béden. Je nach Art und Umfang der Inan-
spruchnahme (Versiegelung, Uberbauung) konnen betroffene Bdden ihre Funktionen
nicht mehr oder nur eingeschrankt erfullen. Die vertiefende fach- und sachgerechte
Analyse der Auswirkungen auf das Schutzgut "Boden" wird sich im gré3tenteils auf
die Funktionsverluste durch Versiegelung und Uberbauung konzentrieren, da hier-
durch die relevanten Projektwirkungen auf das Schutzgut zu erwarten sind. Um der
gesamten Bandbreite an vorhabenbedingten Beeintrachtigungen entsprechen zu kén-
nen, ist es notwendig, folgende Auswirkungen der geplanten BaumafRnahme zu be-
handeln:

— teilweiser oder vollstandiger Verlust der Tragerfunktion fir Biotope

— teilweiser oder vollstandiger Verlust von Regelungsfunktionen durch Versiegelung
sowie diffusen oder stoR3férmigen Eintrag von Schadstoffen (durch den Betrieb
der Stral3e bzw. durch Unfall)

Betriebsbedingte Wirkungen:

Stral3enabwéasser (Verunreinigung mit Reifenabrieb, Stduben und gelésten Salzen)
wie auch umweltgefahrdende Stoffe bei Unféllen kdnnen zu Belastungen der Boden
fuhren. Feste oder gasformige Schadstoffe kdnnen in den stralRennahen Bereichen
der Stral3e verwirbelt oder mit Niederschlagen in die Umgebung eingetragen werden.
Dies kann erhthte Schadstoffwerte in bisher unbelasteten Béden bewirken.

Die flachenhaften Verluste und Beeintrachtigungen des Bodens, die grundséatzlich alle
oben genannten Funktionen betreffen, werden als aussagekraftigste Kriterien unter-
sucht. Dazu werden folgende Untersuchungsgegensténde formuliert:
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1. Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung und Uberbauung

2. Gefahrdungen infolge von bau- und nutzungsbedingten Schadstofffreiset-
zungen

3. Beeintrachtigungen von Bodenschutzwaldern, sowie Flachen mit morpho-
genetischen Formen (Geotope)

Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung und Uberbauung

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Als Datengrundlage wurden die Bodenubersichtskarte (1:25.000) und die Boden-
schatzungskarte (BayLfU, 2020a) und die im Zuge des LBP (Unterlage 19) erstellte
Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen herangezogen. Entsprechend dem geolo-
gischen Ausgangsmaterials (siehe Kap.2.1) und der morphologischen Gegebenheiten
haben sich im Umfeld des Vorhabenbereiches hauptsachlich sandige und podsolierte
Bdden entwickelt. Hier sind im Plangebiet folgende Bodentypen durch das Vorhaben
betroffen:

— Einheit 162: Vorherrschend Braunerde (podsolig), gering verbreitet Podsol
— Einheit:228a: Fast ausschlie3lich Regosol und Braunerde- Regosol
— Einheit 229: Fast ausschlie3lich Podsol und Braunerde- Podsol aus Sand

— Einheit 231a/ 231b: Vorherrschend Braunerde, gering verbreitet Podsol- Braun-
erde

— Einheit 232: Vorherrschend Pseudogley- braunerde und Braunerde- Pseudogley
— Einheit 933: Béden durch Abbau von Massenrohstoffen gepragt
— Einheit 76b: Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflussten Boden

Das Plangebiet beinhaltet keine seltenen Bdden, keine Boden mit besonderer Bedeu-
tung fur den Erosionsschutz oder als Archiv der Kulturgeschichte.

Daten der Bodenschatzung (Quelle: Bayernatlas) existieren nur fiir einen kleinen Teil
des Vorhabenbereiches. Da die Bodenschéatzwerte nur fur Flurstiicke mit Griinland-
oder Ackernutzung erfasst wurden, liegen keine Daten in den Waldgebieten vor, wel-
che einen Grofteil des Untersuchungsraumes ausmachen. Zudem beschrankt sich
die Bodenschéatzung vorrangig auf Bereiche, welche bereits grofiflachig durch die Ge-
werbegebiete versiegelt sind oder Restflachen zwischen den Gewerbegebieten und
den Verkehrsflachen darstellen. Eine besondere Bedeutung fur die natirlichen Bo-
denfunktionen wie z.B. Standortpotenzial fir Vegetation, Retentionsvermdgen, Filter-
und Pufferfunktion etc. kann den Bdden aufgrund der Vorbelastungen nicht zuge-
schrieben werden.

Die Wertigkeit der Béden im Plangebiet ist Giber den jeweiligen Biotopwert ausreichend
gut abgebildet. Die Boden im Untersuchungsgebiet sind besonders hinsichtlich der
Uberbauung und Versiegelung als empfindlich einzustufen. Grundwasserbeeinflusste
Bdden, wie sie kleinrAumig vorkommen, weisen zudem eine erhfhte Verdichtungs-
empfindlichkeit auf.

Vorbelastungen

Vorbelastungen ergeben sich im Plangebiet durch die bestehenden Verkehrswege
und die Uberwiegend intensive, landwirtschaftliche Nutzung. Mit dem Vorhaben
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verbunden ist auch ein bau- und betriebsbedingter Stoffeintrag in den Boden. Dabei
ist davon auszugehen, dass die tiberwiegende Schadstofffracht im unmittelbaren Nah-
bereich zum StraRenkdrper den Bodenkodrper als Speicher- und Transformationsme-
dium betrifft.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Durch das Vorhaben ergeben sich flachige Inanspruchnahmen insbesondere von B6-
den der angrenzenden Waldflachen sowie von Béden der vorhandenen Strafl3enbe-
gleitflachen. Je nach Art und Umfang der Inanspruchnahme (Versiegelung, Uberbau-
ung) kénnen betroffene Boden wichtige Funktionen nicht mehr oder nur eingeschrankt
erfullen.

Wahrend der Bauzeit kommt es darlber hinaus zu einer voribergehenden Bodenin-
anspruchnahme durch Arbeitsstreifen und Baustraf3en. Der Oberboden wird dazu ab-
getragen und fachgerecht auf Mieten gelagert. Nach Abschluss der Arbeiten wird der
Boden wieder aufgetragen und nach einer Lockerung etc. der urspringlichen Nutzung
wieder zugefihrt.

In nachfolgender Tabelle wird die Flacheninanspruchnahme durch Versiegelung,
Uberbauung und voribergehender Inanspruchnahme detailliert dargestellit:

Tab. 10: Gesamte Flacheninanspruchnahme

Art des Eingriffs | Biotop- bzw. Nutzungsarten Ergebnis
Biotope (Gehdlze, Sdume, Feuchtflachen, etc.) 1,29 ha
Landwirtschaftliche Flachen 1,32 ha

.. Siedlungen, Bauflachen 0,21 ha

Uberbauung -

Verkehrsflachen 0,66 ha
StraRenbegleitgriin 8,14 ha
Walder inkl. Feldgehdlzen etc. 6,35 ha

Summe 17,98 ha
Biotope (Geholze, Sdume, Feuchtflachen, etc.) 0,58 ha
Landwirtschaftliche Flachen 0,59 ha

) Siedlungen, Bauflachen 0,33 ha

Versiegelung -

Verkehrsflachen 9,00 ha
Stralenbegleitgrin 6,14 ha
Waélder inkl. Feldgehélzen etc. 2,75 ha

Summe 19,38 ha
Biotope (Gehdlze, Sdume, Feuchtflachen, etc.) 1,11 ha
Landwirtschaftliche Flachen 1,24 ha

Vortibergehende | giedlungen, Bauflachen 0,39 ha

Inanspruch- —

nahme Verkehrsflachen 1,54 ha
StraRenbegleitgriin 1,83 ha
Walder inkl. Feldgehélzen etc. 3,99 ha

Summe 10,10 ha

Gesamtsumme 47,47 ha
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Da in der vorstehenden Tabelle der Gesamtinanspruchnahme auch Flachen enthalten
sind, welche aufgrund der aktuellen Nutzung z.B. als Gewerbegebiete, Bauflachen
oder versiegelte StraRenflachen keine Bodenfunktionen aufweisen, werden in der fol-
genden Tabelle die Flachen mit Bodenfunktionen separat aufgelistet. Es handelt sich
um unterschiedlich stark anthropogen tberpragt Boden der Nutzungsarten (Land- und
Forstwirtschaft sowie Biotope wie Sdaume, Geholze, Feuchtflachen, etc.). Die Anteile
mit nicht stark Gberpragten Béden mit noch naturnahem Bodenaufbau z. B. im Bereich
der Walder und Biotope sind im Biotopwertverfahren des LBP (Unterlage 19.1.2) Uber
entsprechend hoch eingestufte Biotoptypen repréasentiert. Die in der folgenden Tabelle
enthaltenen Werte sind in der Gesamtzusammenstellung enthalten.

Tab. 11:Verlust von Bodenfunktionen

Art des Eingriffs | Biotop- bzw. Nutzungsarten Ergebnis

Biotope (Gehdlze, Sdume, Feuchtflachen, etc.) 1,29 ha
Uberbauung Landwirtschaftliche Flachen 1,32 ha

Waélder inkl. Feldgehélzen etc. 6,35 ha
Summe 8,97 ha

Biotope (Gehdlze, Sdume, Feuchtflachen, etc.) 0,58 ha
Versiegelung Landwirtschaftliche Flachen 0,59 ha

Waélder inkl. Feldgehélzen etc. 2,75 ha
Summe 3,92 ha
Voriibergehende Biotope (Gehdlze, Sdume, Feuchtflachen, etc.) 1,11 ha
Inanspruch- Landwirtschaftliche Flachen 1,24 ha
nahme Walder inkl. Feldgehdlzen etc. 3,99 ha
Summe 6,34 ha
Gesamtsumme 19,23 ha

In der folgenden Tabelle werden erganzend die StralRennebenflachen, also mit
Oberboden bedeckte Flachen mit Gras-Krautfluren, Gehoélzen, intensiv gepflegte Ra-
senflachen und dergleichen zusammengefasst. Auch diese Flachen weisen eine Bo-
denfunktion auf, jedoch sind die Standorte in der Regel erheblich verandert und wei-
sen keinen natirlichen Bodenaufbau auf. Die in der folgenden Tabelle enthaltenen
Werte sind in der Gesamtzusammenstellung enthalten.

Tab. 12:Inanspruchnahme Straf3ennebenflachen

Art des Eingriffs | Biotop- bzw. Nutzungsarten Ergebnis
Uberbauung StraRenbegleitgriin 8,14 ha
Versiegelung StraRenbegleitgriin 6,14 ha
Vortiberg. Inan- StraRenbegleitgriin 1,83 ha
spruchnahme

Gesamtsumme 16,11 ha

Es werden keine sensiblen oder als besonders wertvoll betrachteten Boden durch den
Ausbau Uberbaut oder versiegelt.
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Gefahrdung infolge von bau- und nutzungsbedingten Schadstofffreisetzungen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Als Datengrundlage wurde fir diesen Untersuchungsgegenstand die orientierende
Bodenuntersuchung herangezogen, welche projektbezogen erstellt wurde und in Un-
terlage 1 néher erlautert ist.

Fur den Untersuchungsraum ist bekannt, dass in den friihen 70er Jahren sowohl im
nord- als auch im stdéstlichen Teilbereich unter anderem Asphalt (vermutlich zumin-
dest teilweise teerhaltig) abgelagert wurden. Aus den Baugrunderkundungen ist be-
kannt, dass in den Quadranten der AS Amberg-Ost bereichsweise schadstoffrele-
vante Ablagerungen aus Bauschutt, Abbruchasphalt und Schlackenriickstadnden vor-
liegen, die einer abfallrechtlichen Behandlung auf Grundlage des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) bedirfen. Teilweise ist auch mit dem Auftreten von teerhaltigem
StralBenaufbruchmaterial zu rechnen. Es wurden Schadstoffbelastungen tber der Zu-
ordnungswerten Z2 gem. LAGA M20 festgestellt. Einstufungsrelevant waren, wie er-
wartet, die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK). Auch im sudli-
chen Quadranten wurden Auffiillungen mit Bauschutt angetroffen. Hier lagen jedoch
keine nennenswerten bodenschutz- oder abfallrechtlich relevanten Schadstoffgehalte
vor.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Regelungsfunktion

Mit dem Vorhaben verbunden ist auch ein verkehrsbedingter Schadstoffeintrag in den
Boden. Dabei ist davon auszugehen, dass die Uberwiegende Schadstofffracht im un-
mittelbaren Nahbereich zur Fahrbahn den Bodenkorper als Speicher- und Transfor-
mationsmedium betrifft. Bei den vorherrschenden Béden ist von einer dauerhaften
Bindung und Akkumulation der Schadstoffe auszugehen. Die Bundes-Bodenschutz-
und Altlastenverordnung gibt MaRnahmen-, Prif- und Vorsorgewerte flr einzelne
Schadstoffe und Wirkungspfade vor. Ein Erreichen bzw. eine Uberschreitung dieser
Werte sind weder fir die bestehende Vorbelastung noch in Verbindung mit den zu-
satzlich zu erwartenden Schadstoffeintragen zu erwarten.

Altlastenflachen

Die Mengenschatzungen der Altlastenuntersuchung weist Unsicherheiten aufgrund
der unbekannten Abtragstiefen sowie der nicht untersuchten Zusammensetzung der
StralRendammbereiche auf. Weiterhin ist zu beachten, dass aufgrund der kleinrAumig
stark wechselnden Zusammensetzung keine belastbaren Schatzungen bzgl. ggf. an-
fallender sortenreiner Abfélle (Asphalt, Schlacke etc.) abgegeben werden kénnen. Un-
ter Berlicksichtigung dieser Einschrankungen ist It. Altlastengutachten® mit folgendem
anfallenden Bodenmaterialien zu rechnen:

Im Sudosten der BAB A 6ist bei einer Flache von ca. 10.000 m2 von ca. 20.000 m3
abgelagertem Auffullmaterial (Z 1.2/DK0) auszugehen. Der humose Oberboden be-
l&uft sich auf ca. 4.000 m3. Hinzu kommt natirlicher Boden, der aufgrund der unbe-
kannten Aushubtiefe nicht abgeschétzt werden kann, jedoch unbelastet sein durfte.
Im Nordwesten der BAB A 6 ist von etwa 800 m3 humosen Oberboden sowie 5.000 m?3
Auffillmaterial (Z 1.2/DK0) auszugehen. Auf weiteren Flachen ist im untersuchten

S ProTECT UMWELT GMBH & Co. KG (22.06.2020): Orientierende Bodenuntersuchung inkl. abfallrecht-
licher Bewertung BV Anschlussstelle A6/B85 Amberg Ost
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Bereich hauptsachlich mit unbelastetem Boden (Z0) zu rechnen. Aufgrund der Ergeb-
nisse der Voruntersuchungen ist jedoch davon auszugehen, dass weitere gering-
machtige Auffullungen vorliegen im Plangebiet vorliegen konnten.

Anmerkung: Der humose Oberboden wurden nicht erneut untersucht da sich bereits
im Rahmen der Voruntersuchungen gezeigt hat, dass es hier mit Belastungen im Z2-
Bereich zu rechnen ist. Mit folgenden Abfallarten zu rechnen:

— 17 05 04: Boden und Steine, mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
— 17 03 02: Bitumengemische m. A. d., die unter 17 03 01 fallen

— 17 03 01*: kohlenteerhaltige Bitumengemische 10 02 02: unverarbeitete Schlacke
Untergeordnet sind auch folgende Abfallarten denkbar:

— 17 01 07: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik m. A. d., die unter
17 01 06 fallen

— 17 05 08: Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt (gem.
Voruntersuchungen)

Beeintrachtigung von Bodenschutzwéldern, sowie Flachen mit morphogeneti-
schen Formen (Geotope)

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Als Datengrundlage wurde fir diesen Untersuchungsgegenstand wurden die Wald-
funktionskarten (AMT F. ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN AMBERG-SULZ-
BACH, 2016) und des Geotopkatasters des bayerischen Landesamtes fiir Umwelt
(BAYLFU, 2020d) abgefragt.

Geotope stellen wertvolle Orte mit vielfaltigen erdgeschichtlichen Bildungen und Se-
henswirdigkeiten dar. Aufgrund dessen sind sie von besonderer Bedeutung fir das
Schutzgut. Bodenschutzwalder der Waldfunktionskarten beschreiben einen Wald mit
besonderer Bedeutung, der seinen Standort sowie benachbarte Flachen vor den Aus-
wirkungen von Wasser- und Winderosion, Bodenrutschungen, Auskolkungen, Erdab-
briichen, Bodenkriechen und Steinschlagen, Aushagerungen und Humusschwund,
Bodenverdichtungen und Vernassungen schiitzt.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Geotope und Walder mit Bodenschutzfunktion sind innerhalb des Untersuchungsrau-
mes nicht vorhanden. Auswirkungen durch das Vorhaben auf diese Flachen kénnen
ausgeschlossen werden.

Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Soweit moglich, werden bereits bestehende Wege und StrafRen als Baustral3en Ver-
wendung finden. Baufeld, Lager- und Deponieflachen werden auf ein fir die Bauaus-
fuhrung notwendiges Mindestmal3 beschrankt. Ober- und Unterbodenschichten wer-
den, soweit vor Ort mdglich, in der angetroffenen Horizontmachtigkeit getrennt, an-
sonsten gemeinsam abgezogen und fachgerecht innerhalb des Geltungsbereichs zwi-
schengelagert. Skelettreiche Waldbdden oder Boden unter Geholzen geringer Mach-
tigkeit werden mit dem Skelettanteil, Wurzeln etc. gemeinsam abgezogen und zwi-
schengelagert. Die Zwischenlagerung humoser Bodenschichten erfolgt, soweit erfor-
derlich, in fachgerecht angelegten Bodenmieten. Die Zwischenlagerung von Unterbo-
den sowie von gemeinsam abgetragenem Ober- und Unterboden erfolgt in Mieten von
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max. 2,0 m Hohe. Bodenmieten werden geglattet, begrint und zur Vermeidung von
Strukturschaden nach dem Aufbau nicht mehr befahren. Die Sicherheitsvorschriften
zur Minimierung von Bodenverdichtungen werden beriicksichtigt. Die Vermeidungs-
maflnahmen sind auch im Landschaftspflegerischen Begleitplan unter 1V Vermei-
dungsmafinahmen zum Boden- und Gewasserschutz zusammengefasst.

Altlasten

In Hinblick auf den Umgang mit Altlasten sind Vermeidungs- und Minimierungsmalf3-
nahmen geplant. Diese kdnnen im Detail dem Kap. 3.1.5 entnommen werden.

Kampfmittel

Die erforderlichen Untersuchungen zur Kampfmittelfreiheit wurden durchgefihrt und
die Ergebnisse werden den Baufirmen mitgeteilt. Nahere Informationen hierzu siehe
Kap 1.4.6.

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Fir das Schutzgut Boden entstehen unvermeidbare Beeintrachtigungen durch die
dauerhafte sowie die bauzeitliche Beanspruchung von Béden von geringer bis hoher
Wertigkeit. Diese Beeintrachtigungen werden durch Abgrabung von nattrlich anste-
hendem Boden, durch Versiegelung und durch bauzeitlichen Verlust von Bodenfunk-
tionen im Bereich von Baufeldern, temporarer Baustellenzufahrten und Lagerflachen
verursacht.

Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ergeben sich hinsichtlich der untersuchten
Auswirkungen auf die Bodenfunktionen keine unmittelbaren Ausgleichserfordernisse.
Das Ausgleichserfordernis innerhalb des Schutzguts Boden beschréankt sich im We-
sentlichen auf die naturbelassenen Boden, welche durch das Vorhaben direkt durch
Versiegelung und Uberbauung beeintrachtigt werden. Der bauzeitliche Verlust von
Bodenfunktionen wird durch die Wiederherstellung der urspriinglichen Lebensrdume
und damit der Puffer- und Filterfunktionen des Bodens nach Beendigung der Bauzeit
minimiert. Der Verlust von Boden durch die baubedingte Abgrabung wird durch die
Wiederandeckung der Boschungen und durch die GestaltungsmaRhahmen kompen-
siert, der Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung wird mit der Aufwertung
der Lebensraumfunktionen im Bereich der ausgeglichen. Ein Ausgleich der zu erwar-
tenden Beeintrachtigungen hinsichtlich des Schutzgutes Boden erfolgt tiber die natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsmal3nahmen und die darauf vorgesehenen extensiven
Nutzungen. Ein ergédnzender Kompensationsbedarf nach 8§ 7 (3) BayKompV ergibt
sich im Schutzgut Boden nicht.

Damit verbleiben fiir das Schutzgut Boden und Berlicksichtigung der Vermeidungs-
Minimierungs- und Ausgleichsmafinahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Grund- und Oberflachenwasser stellt neben dem Boden einen weiteren unverzichtba-
ren, in Menge und Qualitat durch menschlichen Aktivitaten jedoch gefahrdeten Be-
standteil des Naturhaushalts dar. Aus diesem Grund sind im § 5 Abs. 1 Wasserhaus-
haltsgesetz und dem § 1 Abs. 3 S. 3 BNatSchG Umweltqualitatsziele fur das Grund-
und Oberflachenwasser formuliert.

§ 5 Abs. 1 WHG:

"Jede Person ist verpflichtet, bei Malinahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Ge-
wasser verbunden sein konnen, die nach den Umstanden erforderliche Sorgfalt anzu-
wenden, um

1. eine nachteilige Verdnderung der Gewéssereigenschaften zu vermeiden..."
8 1 Abs. 3 BNatSchG:

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
sind insbesondere

3. Meeres- und Binnengewdasser vor Beeintrachtigungen zu bewahren und ihre
naturliche Selbstreinigungsféahigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbe-
sondere fiur natirliche und naturnahe Gewasser einschliel3lich ihrer Ufer,
Auen und sonstigen Riickhalteflachen; Hochwasserschutz hat auch durch na-
turliche oder naturnahe MafRnahmen zu erfolgen; fir den vorsorgenden
Grundwasserschutz sowie fir einen ausgeglichenen Niederschlags- Abfluss-
haushalt ist auch durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen."

Zur Herleitung der Schutzziele fur die Umweltvorsorge sind mehrere Funktionen des
Wassers von Bedeutung, die in der Regel im Rahmen des UVP-Berichts zu behandeln
sind:

Nutzungsfunktionen abhangig von der Qualitat und Quantitéat der Gewasser:

— Trinkwassernutzung

— Erholung

— Fischerei

Regelungsfunktionen:

— Aufnahme bzw. Abfuhrung des Niederschlags- und Grundwassers
— Wasserspeicherung

— Selbstreinigungskraft der Gewasser

Lebensraumfunktionen (biotische Funktionen):
— Lebensraum fir aquatische und amphibische Lebewesen

— pragender Standortfaktor, bestimmend fur die Wechselbeziehungen zwischen
aquatischen, amphibischen und terrestrischen Okosystembestandteilen

— Ubergreifendes Vernetzungsmedium
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Zur Sicherung dieser Funktionen wird als Schutzziel definiert:

1. Reinhaltung und Erhaltung der Eigenschaften der Oberflachengewasser so-
wie Sicherung der Qualitat und Quantitat des Grundwassers

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Grundsatzlich kénnen nachteilige baubedingte Wirkungen auf Gewasser beim vorlie-
genden StralRenbauvorhaben vor allem durch Schadstoff- und Fremdstoffeintrage
(Sedimenteintrage) oder die Grabenverlegung des Sandgrabens entstehen. Baube-
dingte Wirkungen sind i. d. R. auf einen kurzen Zeitraum beschrankt und haben so-
wohl auf Oberflachengewésser, als auch auf das Grundwasser oft nur eine temporére
Wirkung. Nachteilige bauzeitlich bedingte Verénderungen sind potenziell vor allem
beim chemischen Zustand des Grundwassers und der FlieBgewasser durch Schad-
stoffeintrage mdglich. Zudem kann es grundsatzlich durch bauzeitliche Absenkung,
durch Aufstau oder durch Umleitung des Grundwassers Beeintrdchtigungen kommen.

Anlagebedingte Wirkungen:

Anlagebedingte dauerhafte Wirkungen auf das Grundwasser und die Oberflachenge-
wasser entstehen bei StraRenbauvorhaben in der Regel durch die Bauwerke selbst.
Anlagebedingte Wirkungen sind daher sowohl auf Qualitat der betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper als auch des betroffenen Grundwasserkorpers denkbar.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Die StraRenabwasser kénnen sowohl durch die Verunreinigung mit Reifenabrieb,
Stauben und gelbsten Salzen, wie auch mit umweltgefahrdenden Stoffen bei Unfallen
ein Gefahrdungsrisiko hinsichtlich der Verunreinigung der FlieRgewasser und der
oberflachennahen Grundwasservorkommen darstellen. Auch eine Verschlechterung
der Wasserqualitat des Grund- oder Oberflachengewassers durch den diffusen Ein-
trag von durch betriebsbedingte Schadstoffe und die Verschmutzung durch den stol3-
formigen Eintrag von Schadstoffen bei Unfallen ist denkbar.

Als Untersuchungsgegenstande werden entsprechend der o. g. Begriindungen for-
muliert:

1. Beeintrachtigungen und Geféahrdung von Oberflachengewassern durch bau-
und anlagebedingte Wirkungen und Eintrag von Schadstoffen

2. Beeintrachtigung und Gefahrdung des Grundwasserkdrpers durch bau- und
anlagebedingte Wirkungen und Eintrag von Schadstoffen

Beeintrdchtigung und Gefahrdungen von Oberflachengewassern durch bau-
und anlagebedingte Wirkungen und Eintrag von Schadstoffen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Das einzige direkt vom Vorhaben betroffene FlieRgewasser ist der Sandgraben, der
nach einer kurzen Flie3strecke von ca. 900 m sidlich des Vorhabenbereiches in den
FlieRwasserkdrper des Elsenbach (FWK 1_F311 "Bruckwiesengraben; Elsenbach")
mindet. Beim Sandgraben handelt es sich um einen temporéar wasserfiihrenden Ab-
leitungsgraben zwischen dem RHB-54-1R der BAB A 6 AS Amberg-Ost und der Ein-
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leitung in den Elsenbach. Im Zuge der Planfeststellung im Rahmen des Neubaus der
Bundesautobahn A 6 einschlief3lich der Anlage des RHB 54-1R im Jahr 2000 wurde
der Sandgraben zwischen dem RRB bis zur Einmiindung in den Elsenbach als Ge-
wasser lll. Ordnung eingestuft. Gleichzeitig erfolgte auch eine Zuordnung des RKB
von Schafhof-Sud (auch Regenklarteich genannt) als Teil des Sandgrabens.

Gemall dem Kartendienst Gewasserbewirtschaftung (LfU, Umweltatlas Stand
11/2022) erfillt der Sandgraben nicht die in Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV genannten Vo-
raussetzungen fur "berichtspflichtige" Gewasser (FlieRgewasser mit einem Einzugs-
gebiet von = 10 km?). Er ist auch nicht dem Flusswasserkorper (FWK) 1_F311 "Bruck-
wiesengraben; Elsenbach" zugeordnet. Der Wasserkorper (FWK 1_F311) wird gemaf
Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV dem Gewassertyp 6 "Feinmaterialreiche, karbonatische Mit-
telgebirgsbache" zugeordnet. Sie sind vor allem in den FlieRgewasserlandschaften
der Loss- und Kreideregionen sowie des Keupers verbreitet. Im naturnahen Zustand
zeichnen sich diese Gewasser durch lehmig- sandige Sohlsubstrate, durchsetzt mit
Kiesen und Steinen sowie einem langsam bis schnell flieBenden Stromungsbild aus.
Die geschlangelt bis maandrierend verlaufenden Béache weisen durch Erosionstatig-
keit tief eingeschnittene, kastenformige Gewasserbetten auf. In der Regel handelt es
sich dabei je nach Talform um Einbettgerinne. Es ist anzunehmen, dass in den Elsen-
bach mindestens seit dem Jahr 1995 Niederschlagswasser aus den umliegenden In-
dustrie- und Gewerbegebieten (Schafhof-West und Schafhof-Sid) eingeleitet wird
(vgl. wasserrechtl. Erlaubnis fur Schafhof-Stid vom 09.03.1995). Des Weiteren leitet
die Klaranlage Ebermannsdorf das Abwasser in den Elsenbach (wasserrechtl. Be-
scheid fur die gehobene Erlaubnis gem. § 15 WHG vom 15.10.2019). Der 6kologische
Gesamtzustand des betrachteten Wasserkoérpers des Elsenbaches wird mit "schlecht"
bewertet. Nahere Informationen hierzu kdnnen dem Erlauterungsbericht (Unterlage 1)
und den wassertechnischen Untersuchungen (Unterlage 18) entnommen werden.

Als Stillgewasser sind innerhalb des Untersuchungsraumes das Regenklarbecken
RKB Schafhof-West, das Regenklarbecken RKB Schafhof-Siuid, sowie das Ruckhalte-
becken RHB 54 1-R zu nennen. Weitere Oberflachengewasser stellen die im Nord-
westen gelegenen Stillgewasser dar, welche durch den dortigen Sandabbau entstan-
den sind. Im direkten Umfeld des StralRenumbaus befinden sich sonst keine Oberfl&-
chengewasser.

Vorbelastungen

Vorbelastungen ergeben sich insbesondere durch punktuelle Einleitungen, den diffu-
sen Eintrag von Nahrstoffen aus der landwirtschaftlichen Nutzung sowie durch Ein-
schrankungen hinsichtlich der biotischen Durchgéngigkeit, die sich auch bei der
Fauna bemerkbar machen.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Baubedingte Wirkungen

Der Sandgraben ist das einzige vom Vorhaben direkt betroffene Oberflachengewés-
ser. Er dient bereits heute als Vorfluter fir die Entwasserung des anfallenden Stra-
Renwassers der Gewerbe- und Industriegebiete Schafhof-Sid und Schafhof-West,
der B 85 und dem Kreuzungsbereich mit der A 6 und soll auch zukunftig als Vorfluter
fur anfallendes Niederschlagswasser auf den genannten StralRen (und dem im Bau
befindlichen Industriegebiet Schafhof-Ost der Gemeinde Ebermannsdorf) genutzt
werden. Auf ca. 400 m Lange verlauft er entlang der B 85, quert diese im Bereich der
Anschlussstelle mit der AS 23 Richtung Ebermannsdorf, durchflie3t den
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Regenklarteich des Gewerbe-/Industriegebiets Schafhof-Sid und miindet schliellich
in den Elsenbach.

Direkte baubedingte Eingriffe erfolgen beim betrachteten Vorhaben ausschlieflich in
den Sandgraben. Der Elsenbach ist durch die BaumalRnhahme direkt nicht betroffen.
Beeintrachtigungen des Elsenbachs sind nur indirekt durch Verfrachtung von Schad-
stoff- und Fremdstoffeintrage (Sedimenteintrage) aus dem Baustellenbereich méglich.
Ein Eintrag von wassergefahrdenden Schadstoffen (Betriebsstoffen, Hydraulikdlen
etc.) und Fremdstoffen (z.B. Feinsedimente aus Oberbdden etc.) aus dem Baustellen-
bereich in den Sandgraben sind potenziell bei Bauarbeiten im Gewasser oder in di-
rekter Gewassernahe mdaglich. Bei weiterer Verfrachtung in den Elsenbach sind dort
bei gréReren Sedimentfrachten negative Verédnderungen auf z.B. die Wasserchemie
oder die Verschlammung der Gewassersohle denkbar. Sind diese negativen Verén-
derungen von langerer Dauer, kénnen sich diese nachteilig auf den dauerhaften Zu-
stand des Gewassers auswirken. Allerdings fuhrt der Sandgraben oberhalb des RKB
Schafhof-Sid nur zeitweise Wasser und liegt die meiste Zeit des Jahres trocken. Des
Weiteren durchfliel3t er vor Einmiindung in den Elsenbach das RKB Schafhof-Sud.
Aufgrund seiner GréRRe ist von einem hohen Sedimentriickhalt auszugehen. Hohe
bauzeitliche Stofffrachten in den Elsenbach sind nicht zu erwarten.

Fur die Herstellung der Tiefengriindungen am Kreuzungsbauwerk der B 85 mit der
BAB A 6 und den Absetz- und Rickhaltebecken werden bauzeitliche Wasserhaltun-
gen notwendig. Vor allem aus den Baugruben der Beckenanlagen sowie in Verbin-
dung mit der bauzeitlich notwendigen Grundwasserabsenkung um bis zu 3 m fallen
grolRere Mengen Bauwasser an, die in den Vorfluter Sandgraben geleitet werden. Im
Zuge der geplanten Bauarbeiten am Sandgraben ist potenziell der Eintrag von Schad-
und Fremdstoffen und eine weitere Verfrachtung in den Elsenbach denkbar. Sowohl
beim potenziellen Schadstoffeintrag aus der Bauwasserhaltung oder im Zuge von
Bauarbeiten im Nahbereich der Oberflachengewdasser als auch bei den Baumaf3nah-
men bei der Grabenverlegung sind Stoffverfrachtungen in den Elsenbach nur dann
mdoglich, wenn der Sandgraben ausreichend Wasser fiihrt. Da es sich beim Sandgra-
ben um einen meist trockengefallenen Graben handelt und wie bereits zuvor erwéhnt
durch das RKB Schafhof-Stid sowohl Schad- als auch Fremdstoffe zuriickgehalten
werden, sind Stoffverfrachtungen in hohen Konzentrationen in den Elsenbach nicht zu
unterstellen. Nachteilige baubedingte Wirkungen auf den Zustand des Elsenbaches
kénnen deshalb bereits an dieser Stelle mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden.

Anlagebedingte Wirkungen

Beim vorliegenden Stralenbauvorhaben erfolgen nach Abschluss der Bauarbeiten
keine direkten dauerhaften Eingriffe in den Oberflachenwasserkorper des Elsenba-
ches. Anlagebedingte Wirkungen kénnen somit ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte nachteilige Wirkungen fir den vom Vorhaben betroffenen Oberfla-
chenwasserkorper des Elsenbaches sind nach Fertigstellung der BaumafRnahmen po-
tenziell vor allem durch Schadstoffeintrag durch die StralRenentwéasserung denkbar.
Ein erheblicher zusétzlicher Eintrag von Nahr- oder Schadstoffen in die Oberflachen-
gewasser ist unter Berticksichtigung der Vorbelastung durch die bestehende StralRe
und aufgrund der voraussichtlich nur geringfligig erhdhten Verkehrsbelastung nicht zu
erwarten. Weiterhin wird im Zuge des Umbaus die Behandlung des anfallenden Ober-
flachenwassers den geltenden Regeln entsprechend neu geregelt wird, weshalb ins-
gesamt von einer Verbesserung der StraRenentwasserung ausgegangen wird.
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Beeintrachtigung und Gefahrdung des Grundwasserkdrpers durch bau- und an-
lagebedingte Wirkungen und betriebsbedingten Eintrag von Schadstoffen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Ein vom Vorhaben direkt berlhrter Grundwasserkérper ist der GWK 1_G166 "Boden-
wohrer Bucht — Freihdlser Forst". Der betroffene Grundwasserkdrper ist 33,9 km?
grol3. Die mal3gebliche Hydrogeologie ist der Bodenwéhrer Bucht und dem Hahnba-
cher Sattel zugeordnet. Beim "Hahnbacher Sattel" handelt es sich um eine Sattelstruk-
tur innerhalb der Malmtafel, in der Schichten des Keupers anstehen. Begrenzt wird
die Struktur ringsum durch das Albvorland, das Bruchschollenland und den Gipskeu-
per. Als untergeordnete hydrogeologische Einheiten sind fluviatile Schotter und Sande
vertreten.

Erste Untersuchungen mit Schirfen zeigen im Plangebiet, dass das Grundwasser in
Tiefen zwischen 2,0 und 3,6 m unter Gelandeoberkante (GOK) innerhalb der tiberwie-
gend sandigen Schichten ansteht. In Einzelféllen — norddstlich des Knotenpunktes der
B 85 mit der St 2151 — wurde eine wasserfihrende Schicht bis 1,0 m unter GOK an-
getroffen. Nach den Beschreibungen der Unterlage 1 ist fur die Bemessungen von
einem malRgebenden mittleren Hochststand des Grundwassers auszugehen, welcher
etwa 0,75 bis 1,0 m hoher als die am Untersuchungstag gemessenen Grundwasser-
pegel liegt. Fur die besonders sensiblen Bereiche der geplanten Beckenstandorte in-
nerhalb der (neuen) Anschlussstellenquadranten Nordost und Stidost wurden zusétz-
lich Pegelmessrohre eingebracht, Uber die durch das StBA Amberg-Sulzbach von Ap-
ril 2019 bis April 2020 eine regelméiige Beobachtung des Grundwasserpegels statt-
fand. Auf diese Weise soll eine bessere Abschatzung der héchsten mittleren Grund-
wasserpegel erreicht werden. Nahere Informationen hierzu kénnen dem Erlauterungs-
bericht (Unterlage 1) und den wassertechnischen Untersuchungen (Unterlage 18) ent-
nommen werden.

Fur den GWK 1_G166 hat die Bestandsaufnahme des LfU im 3. Monitoringzeitraum
2014-2019 keine signifikanten Belastungen durch punktuelle Quellen zum Beispiel
durch Altlasten ergeben. Auch eine Belastung durch Nahrstoffeintrag (Nitrat) aus dif-
fusen Quellen besteht nicht (LfU - Wasserkoérper-Steckbriefe, Stand 22.12.2021). Na-
here Informationen hierzu kdnnen der Unterlage 18.3 entnommen werden.

Angaben im Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt ist eine gro3réu-
mige GrundwasserflieRrichtung nach Stdwesten zur Vils hin anzunehmen. Trinkwas-
ser- oder Heilquellenschutzgebiete werden vom Ausbauabschnitt nicht berihrt.

Vorbelastungen

Vorbelastungen ergeben sich durch Eintrdge von Nahr- und Schadstoffen aus dem
StralRenverkehr sowie aus der Landwirtschaft. Lokale Besonderheiten beziglich der
Grundwasservorkommen (z.B. gefasste Brunnen etc.) liegen im Plangebiet nicht vor.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Baubedingt Wirkungen

Nachteilige bauzeitlich bedingte Veranderungen sind potenziell vor allem durch
Schadstoffeintrage in das Grundwasser mdoglich. Grundsatzlich ist ein Eintrag von
wassergefahrdenden Stoffen (Betriebsstoffe, Hydraulikdle etc.) aus dem Baustellen-
bereich in das Grundwasser tUiberall dort denkbar, wo héhere Grundwasserstande vor-
liegen oder im Zuge der Baumafinahmen direkt in den Grundwasserkdrper eingegrif-
fen wird. Zudem kann es grundsétzlich durch bauzeitliche Absenkung, durch Aufstau
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oder durch Umleitung des Grundwassers zu Veranderungen der Grundwasserstrome
und damit zu voribergehenden Wirkungen auf das Grundwasser kommen.

Fur die Herstellung der Tiefengriindungen an den Brickenbauwerken in den Knoten-
punkten ist das Einbringen von Bohrpfahlen in den Untergrund und eine bauzeitliche
Wasserhaltung fir die Herstellung der Widerlager notwendig. Bei der Herstellung der
Bohrpfahle, welche mit 10-15 m Tiefe in die Grundwasserhorizonte einbinden, wird
nach dem Ziehen der Bohrschnecke Mischbeton in das Bohrloch eingebracht. Dieser
hartet rasch aus (i.d.R. endet ca. 90 Minuten nach dem Anmischen des Betons seine
Verarbeitbarkeit), so dass innerhalb weniger Stunden eine aul3ere Festigkeit erreicht
ist, bei der ein Abschlammen von Betoninhaltsstoffen auch im flieRenden Wasser nicht
mehr stattfinden kann. Hinsichtlich des im Vergleich zur Gesamtgréf3e des Grundwas-
serkorpers punktuellen Eingriffs, bei dem sich ein potenzieller Stoffeintrag in das
Grundwasser auf die kurze Zeitspanne zwischen Einbringen und Aushartung des Be-
tons beschrankt, kann eine dauerhafte Verschlechterung des Grundwassers durch die
Bautatigkeit ausgeschlossen werden.

Beim Bau des Kreuzungsbauwerkes der B 85 mit der BAB A 6 und der Absetz- und
Regenrickhaltebecken ASB1, RRB1, ASB2 u. RRB2 ist bauzeitlich aufgrund des ho-
hen Grundwasserstandes eine geschlossene Baugrube und ein zeitweises Absenken
des Grundwasserstandes um bis zu 3 m notwendig. Auch bei diesem bauzeitlichen
Eingriff handelt es sich um eine raumlich und zeitlich stark begrenzten Eingriff. Aul3er-
dem wurden in diesem Bereich bei Baugrunduntersuchungen Ablagerungen von Bau-
schutt, Abbruchasphalt und Schlackerickstanden festgestellt. Potenziell sind dadurch
bauzeitliche Schadstoffeintrage in das Grundwasser denkbar.

Anlagebedingte Wirkungen

Im Grundwasser kdnnen anlagebedingte Wirkfaktoren vor allem nachteilige Verande-
rungen des Grundwasserstandes und/oder der Grundwasserstréome bewirken, wenn
Anlagenteile bzw. Bauwerksteile dauerhaft in das Grundwasser eingreifen. Dadurch
kann es zu einer nachteiligen Beeinflussung der Grundwasserstrome und in der Folge
zu einer Verschlechterung des mengenmafigen Zustands kommen.

Gemal der technischen Planung binden beim vorliegenden Stral3enbauvorhaben
punktuell die Bauwerksgrindungen von zwei Bauwerken sowie die Absetzbecken der
Beckenanlagen im nérdlichen und 6Ostlichen Quadranten in das Grundwasser ein.
Dauerhaft nachteilige Wirkungen und eine Verschlechterung des mengenmalfiigen Zu-
stands des Grundwasserkorpers konnen aufgrund der sehr kleinrAumigen Eingriffe
und der GesamtgroRe des GW-Korpers kbnnen ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte Wirkungen

Wahrend des Stral3enbetriebes sind potenziell nachteilige Wirkungen auf den chemi-
schen Zustand des Grundwassers in Bereichen denkbar, in denen das anfallende
StralBenwasser versickert wird. Beim vorliegenden Vorhaben sieht die Entwasse-
rungsplanung fir den nordwestlichen Stral3enabschnitt eine Versickerung tber die be-
lebte Bodenschicht der StralRenbdéschungen vor.

Zur Bewertung moglicher nachteiliger betriebsbedingter Wirkungen auf den GWK er-
folgte deshalb die Berechnung der Chloridfracht und der Chloridkonzentration (vgl.
Unterlage 18.3). Fur die reprasentative Chemiemessstelle des GWK wurde eine Kon-
zentration von 19,89 mg/l berechnet. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Schwellen-
wert von 250 mg/l gem. Anlage 2 GrwV. Eine betriebsbedingte Verschlechterung des
chemischen Zustandes kann mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden.
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Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Im Zuge des Planungsprozesses wurden verschiedenste MalRhahmen zur Vermei-
dung und Verminderung der vorhabenbedingten Wirkungen entwickelt. Eine genauere
Beschreibung ist dem technischen Erlauterungsbericht (Unterlage 1) und dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.1) sowie dem Kap. 3.1.4 der vorlie-
genden Unterlage zu entnehmen. Im Folgenden werden nur die fir die Belange des
Schutzgutes Wasser relevanten Malinahmen dargestellt.

Grundsatzlich gilt wahrend der gesamten Bauphase die Berlcksichtigung von Sicher-
heitsvorschriften zur Minimierung von Bodenverdichtungen und zur Verhinderung von
Oberflachen- und Grundwasserbelastungen gemaR ELAS. Dadurch werden Beein-
trachtigungen von Boden, Grund- und Oberflachenwasser im Gesamtbereich der ge-
planten Baumaflinahme minimiert.

Zum Schutz der Béden vor physikalischen und stofflichen Beeintrachtigungen werden
die Vorgaben der DIN 18915 und 19731 beachtet. Hierzu gehéren u.a. die fachge-
rechte Lagerung der Bdden, die Berlcksichtigung der Bodenfeuchte beim Bodenein-
/ausbau bzw. beim Einsatz von Baufahrzeugen, die fachgerechte Entsorgung von
Bauabfallen, der Schutz vor Schadstoffeintrag in die Boden etc.

Kritische Auffillungen mit schadstoffrelevanten Ablagerungen werden soweit moglich
im Zuge der Ausbaumalnahme beseitigt und ordnungsgeman entsorgt. Bei Antreffen
von weiterem sensorisch/organoleptisch auffalligem Aushubmaterial sind durch die
umweltfachliche Bautiberwachung weitere bodenschutzrechtliche MalRnahmen in Ab-
stimmung mit dem Vorhabenstrager und den zustéandigen Behoérden festzulegen.

Eintrage wassergefahrdender Stoffe in das Grundwasser werden vermieden. Die
technischen Regeln fiir den Gewéasserschutz werden beachtet. Hierzu gehéren u.a.
die Ausstattung von Lagerflachen mit Schutzvorrichtungen gegen Eintrag, die Ver-
wendung von doppelwandigen Tanks bzw. Behéltern fur wassergefahrdende Flussig-
keiten, das Betanken von Baumaschinen auf entsprechend abgedichteten Platzen,
das Bereithalten von Olbindemitteln, die Verwendung grundwasserschonendender
Verfahren und Baustoffe etc. Durch den Einbau von Bentonitmatten in die neuen
Beckenanlagen wird selbst eine geringfligige Versickerung aus dem Sedimentations-
becken Uber die belebte Oberbodenschicht in das Grundwasser verhindert

Bei Durchfiihrung von Bauwasserhaltungen, z.B. fir die Bauwerksgriindungen, erfolgt
keine direkte Einleitung von ungeklartem Wasser in die Oberflachengewéasser.

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Mit dem Ausbau der B 85 wird insbesondere die Stra3enoberflachenentwasserung
sowohl der B 85 als auch der BAB A 6 AS Amberg-Ost neu geordnet. Das anfallende
Fahrbahnoberflachenwasser wird kinftig nach aktuellen wasserwirtschaftlichen An-
forderungen gereinigt und zurtickgehalten. Damit werden wesentliche Verbesserun-
gen gegenuber den bestehenden Verhaltnissen erzielt, die nachgeordneten Vorfluter
deutlich entlastet und der Grundwasserschutz erhéht.

Fir das Schutzgut Wasser sind keine erheblichen negativen Auswirkungen innerhalb
des Schutzgutes zu erwarten, solange die unter Kap. 5.5.4 und im Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.1 und Unterlage 9) ndher erlauterten Mal3nah-
men zur Vermeidung und Minimierung ergriffen werden.

6 ELA: Empfehlungen fir die landschaftspflegerische Ausfiihrung im StrafRenbau, Forschungsgesell-
schaft fur StraBen- und Verkehrswesen — Ausgabe 2013
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Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Durch Details der technischen Planung und weiterer Minimierungsmafinahmen (siehe
Unterlage 19.1.1, Kap. 3 sowie Unterlagen 1 und 18) werden Auswirkungen auf
Grund- und Oberflachengewasser hinsichtlich Stoffeintragen und Auswirkungen auf
den Grundwasserkdrper wirkungsvoll vermieden.

Die unvermeidbaren erheblichen Beeintrdchtigungen im Schutzgut Wasser werden
durch die im landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebenen Malihahmen kom-
pensiert. Ein erganzender Kompensationsbedarf nach § 7 (3) BayKompV entsteht im
Schutzgut Wasser nicht.

Bei Durchfihrung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaf3nahmen entste-
hen keine erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Wasser.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Das Klima ist ein wesentlicher Bestandteil des landschaftlichen Gesamtsystems. Die
Notwendigkeit der Berticksichtigung des Klimas im Rahmen von Umweltvertraglich-
keitsstudien ergibt sich aus den Begriffsbestimmungen in § 2 UVPG und dem § 7 (1)
Nr. 2 BNatSchG. Dieser fordert, Beeintrachtigungen des Klimas, insbesondere des
Ortlichen Klimas, zu vermeiden. Im BImSchG 8 1 (1) wird zudem der Schutz der At-
mosphare vor schadlichen Umwelteinwirkungen zum Ziel des Gesetzes erklart. Ziel-
vorstellung bezlglich des Klimas und der Lufthygiene ist der Erhalt der Gebiete, in
denen frische und saubere Luft entsteht und gefiltert wird sowie der Frischluftschnei-
sen, die diese Luft weiterleiten, um so

— Reinluftentstehung in Waldbereichen zu erhalten
— Luftaustausch zwischen Kaltluft- und Warmluftgebieten zu gewéhrleisten
— die Luftbelastung in Siedlungs- und Gewerbegebieten zu reduzieren

Hinzu tritt das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). Zweck dieses Gesetzes ist es, zum
Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erflillung der nationa-
len Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der européischen Zielvorgaben zu gewéhr-
leisten und die 6kologischen, sozialen und 6konomischen Folgen zu bertcksichtigen.
Die Trager offentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den
Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Erfullung festgelegten Ziele zu bertcksich-
tigen (8 13 Abs. 1 Satz 1 KSG).

Planungsrelevant fiir die Betrachtung des Schutzgutes Luft/ Klima sind somit das glo-
bale Klima, lokalklimatische (mesoklimatische) und lufthygienische Verhaltnisse. Das
lokale Gelandeklima kann durch Veranderungen des Reliefs oder der Oberflachenbe-
schaffenheit (Bewuchs, Nutzung, Versiegelung) beeintrachtigt werden. Insbesondere
Reliefform, Hohe, Hangneigung und Exposition, Einstrahlung, Kaltluftabfluss und Nie-
derschlagsverteilung nehmen Einfluss auf lokale Klimagegebenheiten. Elemente der
Oberflachenbeschaffenheit (z. B. die Wald-Feld-Verteilung, Hecken, Siedlungsflachen
etc.) steuern und hemmen Luftstromungen am Boden und modifizieren den Energie-
haushalt. Dartiber hinaus beeinflussen sie in starkem Mal3e die Luftqualitat durch Her-
ausfiltern von staub- und gasférmigen Luftschadstoffen. Durch die Baumaflinahmen
kénnen Flachen mit Bedeutung als Reinluftentstehungsgebiete fur Siedlungen (grof3-
flachige Waldflachen) verloren gehen. Auswirkungen auf grof3klimatische Gegeben-
heiten und das globale Klima kénnen insbesondere durch klimaschadliche Treibhaus-
gasemissionen entstehen, welche durch den Bau- und Unterhalt der StrafRe und durch
verkehrsbedingte Emissionen verursacht werden.

Diejenigen klimatischen Merkmale sind hier von Bedeutung, die in direkter Beziehung
zu den Anspriichen des Menschen stehen und nicht Uber andere Schutzgiiter abge-
handelt werden. Entscheidend ist dabei die Fahigkeit von Teilraumen, Uber lokale und
regionale Luftaustauschprozesse und raumstrukturelle Gegebenheiten lufthygieni-
schen Belastungen entgegenzuwirken, sie zu verhindern oder zu vermindern. Als
Schutzziele werden daher formuliert:

1. Erhaltung des Bestandsklimas sowie der lokalklimatischen Regenerations-
und Austauschfunktion
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Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Wahrend der Bauzeit kommt es zu einer voriibergehenden Beeintrachtigung der Luft-
qualitat durch den Baustellenbetrieb im Baufeld, den Arbeitsstreifen, den Lagerplat-
zen, den BaustraRen sowie deren Umfeld. Es sind erhthte Staub- und Schadstoff-
emissionen zu erwarten, wodurch es zu einer temporaren lufthygienischen Belastung
bei der Realisierung des Vorhabens kommen kann. Die Herstellung neuer Bausub-
stanz fuhrt zu Emissionen von klimaschadlichen Treibhausgasen. Zudem kann es zu
Verlusten klimarelevanter Boéden und Vegetationsstrukturen kommen, welche eine
Funktion als Kohlenstoffspeicher tibernehmen.

Anlagebedingte Wirkungen:

Die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft bestehen darin,
dass Flachen mit Bedeutung fir das Klima (Frischluft- und Kaltluftentstehungsge-
biete), sowie deren Abfluss- und Verbundfunktion durch die baulichen Anlagen des
Vorhabens beeintrachtigt werden kdnnen. Zusatzlich kdnnen Strukturen mit Bedeu-
tung fur das lokale Klima (z.B. Walder, Gehdlze) durch das Vorhaben direkt betroffen
sein, was zu einem Verlust bzw. einer Beeintrachtigung deren lokalklimatisch, rele-
vanten Funktionen fuhren kann.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Erhéhungen der Schadstoffemissionen
gegeniber der derzeitigen Situation zu erwarten. Zudem sind betriebsbedingte Aus-
wirkungen durch Immissionen innerhalb des bereits verkehrlich durch StraRen und
Wege sowie siedlungstechnisch erschlossenen Untersuchungsgebiets nicht zu erwar-
ten. Mdgliche Belastungen durch Verédnderungen der lufthygienischen Situation und
Schadstofffreisetzungen werden innerhalb des Schutzgutes Mensch abgehandelt
(siehe Kap. 5.1), weshalb im Schutzgut Klima und Luft auf eine Darstellung dieses
Untersuchungsgegenstandes verzichtet wird. Die kiinftige Unterhaltung der erweiter-
ten StralRenflachen und die Verkehrslast fuhrt zu Emissionen von klimaschadlichen
Treibhausgasen.

Die klimatischen Belange werden daher durch folgenden Untersuchungsgegen-
stande innerhalb des UVP-Berichtes weiterbehandelt:

1. Veranderung der lufthygienischen Verhdaltnisse fur Siedlungen durch den
Verlust von Frischluftentstehungsgebieten oder Unterbrechung von bedeut-
samen Kalt- oder Frischluftbahnen

2. Verlust von Waldern mit Klimaschutz- Immissionsschutz- und Windschutz-
funktion und von Vegetationsstrukturen mit klimatischer Funktion

3- Auswirkungen auf die nationalen Klimaschutzziele
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Veranderung der lufthygienischen Verhéltnisse fir Siedlungen durch den Ver-
lust von Frischluftentstehungsgebieten oder Unterbrechung von bedeutsamen
Kalt- oder Frischluftbahnen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Als Datengrundlage zur Bestandserhebung- und Bewertung des Untersuchungsge-
genstandes wurden Informationen aus dem ABSP (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR
LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN, 2001), der Bauleitplanung Gemeinde Eber-
mannsdorf (GEMEINDE EBERMANNSDORF, 2020), sowie die projektbezogenen Bestandser-
hebungen zu den Biotop- und Nutzungstypen nach BayKompV im Rahmen des LBP
(Unterlage 19.1.1) und dessen Bestandsplan (Unterlage 19.1.2) herangezogen.

Aus lokalklimatischer Sicht sind im Plangebiet die angrenzenden Waldflachen des
Freiholser Forst und dessen Waldrénder von vorrangiger Bedeutung, da diese als Ge-
biete mit luftverbessernder Wirkung (Staubfilterung, Klimaausgleich) fungieren. Ge-
biete mit besonderer Bedeutung fiir das lokale Klima wie z.B. Gebiete mit geringer
Schadstoffbelastung, Luftaustauschbahnen (insbesondere zwischen unbelasteten
und belasteten Bereichen oder Kaltluft- und Frischluftleitbahnen), Flachen mit klimati-
scher und lufthygienischer Ausgleichs- und Schutzfunktion, sowie bedeutende Frisch-
luft- oder Kaltluftentstehungsgebiete mit Siedlungsbezug sind innerhalb des Untersu-
chungsgebietes nicht vorhanden. Grofklimatische Vorgange werden durch das Vor-
haben nicht betroffen, da das Projekt nicht geeignet ist, hier grundlegende Auswirkun-
gen zu verursachen.

Vorbelastungen

Vorbelastungen der lufthygienischen Situation bestehen durch die im Planungsraums
verlaufenden B 85 und die Bundesautobahn A 6 sowie die angrenzenden bestehen-
den bzw. im Bau befindlichen Gewerbegebiete. Die Konfliktintensitat innerhalb des fur
den Untersuchungsgegenstand ist als gering einzustufen, da es vorhabenbedingt
durch Verbesserung des Verkehrsflusses auf den Stral3en sowie der nur unwesentli-
chen Veranderungen der Verkehrszahlen insgesamt zu einer Verbesserung lufthygi-
enischen Situation und kommen wird.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Denkbare Auswirkungen wéaren, dass klimarelevante Strukturen vorhabenbedingt zer-
stdrt oder bedeutende Leitbahnen zusatzlich beeintrachtigt werden kdnnten, die eine
Bedeutung fur das Lokalklima besitzen (z.B. Gebiete mit geringer Schadstoffbelas-
tung, Luftaustauschbahnen (insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten Be-
reichen oder Kaltluft- und Frischluftleitbahnen), Gebiete mit luftverbessernder Wirkung
(Staubfilterung, Klimaausgleich), Flachen mit klimatischer und lufthygienischer Aus-
gleichs- und Schutzfunktion, sowie bedeutende Frischluft- oder Kaltluftentstehungs-
gebiete).

Allerdings sind innerhalb des Untersuchungsraumes keine bedeutsamen Frisch- und
Kaltluftsysteme (aufgrund von Reliefform, Hohe, Hangneigung, Exposition etc.) vor-
handen, welche der Durchliftung von Siedlungsbereichen dienen. Siedlungsbezo-
gene Kalt- und Frischluftsysteme sind durch das Vorhaben somit nicht betroffen.
Durch den bestandsnahen Ausbau der Trasse ist zudem keine erhebliche Verschlech-
terung aufgrund von Beeintrachtigungen der Kaltluft-/ Frischluftentstehungsgebieten
sowie deren Abflussgebieten zu erwarten, da diese durch den bestehenden StralRen-
anlagen bereits stark vorbelastet sind und die Flacheninanspruchnahme im Umfeld
der Wélder und den Waldréandern auf ein Minimum reduziert wird.
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Da fiur den Untersuchungsgegenstand keine Bestdnde mit besonderer Bedeutung fur
das Schutzgut Klima/ Luft betroffen sind, kdnnen erhebliche Auswirkungen durch das
Vorhaben auf den Untersuchungsgegenstand ausgeschlossen werden. Aufgrund des
Umfanges und der Art des Projektes sind keine negativen klimatischen Wirkungen
Uber die derzeitige Vorbelastung hinweg zu erwarten. Fur das Lokalklima ergibt sich
aufgrund der eher kleinflachigen Nutzungsanderungen bei bestehender Vorbelastung
keine erhebliche Neubeeintrachtigung.

Verlust von Waldern mit Klimaschutz-, Immissionsschutz- und Windschutzfunk-
tion und von Vegetationsstrukturen mit klimatischer Funktion

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Als Datengrundlage zur Bestandserhebung- und Bewertung des Untersuchungsge-
genstandes wurden Informationen aus den Waldfunktionskarten des LWF (AMT F. ER-
NAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN AMBERG-SULZBACH,2016), sowie die projektbezo-
genen Bestandserhebungen zu den Biotop- und Nutzungstypen nach BayKompV im
Rahmen des LBP (Unterlage 19.1.1) und dessen Bestandsplan (Unterlage 19.1.2)
herangezogen.

Walder besitzen vielféltige Funktionen fir den klimatischen, sowie lufthygienischen
Ausgleich und Schutz. Als Indikator fiir besonders schutzbedurftige Walder mit Funk-
tionen fuhrt das LWF eine Beurteilung der Bedeutung von Waldfunktionen durch. Hier-
bei sind fur das Schutzgut Klima insbesondere Waldflachen mit einer Funktion fir das
regionale und lokale Klima relevant. Walder mit Funktion fir das regionale Klima sind
grol3e, das Klima in Verdichtungsraumen gtinstig beeinflussende Waldgebiete, die in
Siedlungsbereichen und Freiflachen das Klima durch groRrdumigen Luftaustausch
verbessern. Walder mit lokaler Bedeutung fir das Klima werden in die Funktionen
"Klimaschutz lokal", sowie "Immissionsschutz lokal" unterschieden. Walder mit beson-
derer Bedeutung flr den lokalen Klimaschutz sind meist kleinere Waldgebiete in un-
mittelbarer Néhe der zu schiitzenden Objekte. Die besiedelten Bereiche, Kur-, Heil-
und Freizeiteinrichtungen, landwirtschaftliche Nutzflachen und Sonderkulturen vor
Kaltluftschaden, Temperatur- und Feuchtigkeitsextremen und nachteiligen Windein-
wirkungen schiitzen. Wald mit der Funktion des lokalen Immissionsschutzes, mindert
schadliche Einwirkungen und Belastungen durch Gase, Staube oder Aerosole und
verbessert dadurch die Luftqualitat fir die zu schitzenden Bereiche wie Siedlungen,
Erholungsgebiete sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzflachen.

Im Waldfunktionsplan ist 6stlich der B 85 und sudlich der A 6 Wald mit besonderer
Bedeutung fiir den lokalen Klimaschutz ausgewiesen. Dieser Wald ist mittlerweile ge-
fallt worden, da an dieser Stelle derzeit das Gewerbegebiet "Schafhof-Ost" entsteht.

Weitere Walder oder Vegetationsstrukturen mit besonderer oder allgemeiner Bedeu-
tung fur das Schutzgut Klima/ Luft sind innerhalb des UG nicht vorzufinden.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Mogliche Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand bestehen darin, dass
Walder mit klimarelevanten Funktionen, durch anlage- oder baubedingte Wirkungen,
beeintrachtigt werden kénnen. Im Waldfunktionsplan ist ¢stlich der B 85 und sudlich
der A 6 Wald mit besonderer Bedeutung fur den lokalen Klimaschutz ausgewiesen.
Dieser Wald ist mittlerweile gefallt worden, da an dieser Stelle derzeit das Gewerbe-
gebiet "Schafhof-Ost" entsteht. Da im Umfeld des Vorhabens keine Waldflachen mehr
zu Baubeginn vorhanden sind, welche nach der vorliegenden Waldfunktionsplanung
besonders wichtig fur das Lokalklima sind oder bedeutsame Reinluftentstehungs-
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gebiete darstellen, kdnnen erhebliche Auswirkungen auf den Untersuchungsgegen-
stand ausgeschlossen werden.

5.6.4 Auswirkungen auf die nationalen Klimaschutzziele

5.6.4.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Das am 18.12.2019 in Kraft getretene und zuletzt am 18.08.2021 geanderte Bundes-
Klimaschutzgesetz (KSG) soll die Erfullung der nationalen Klimaschutzziele sowie der
europaischen Zielvorgaben gewahrleisten. Das wesentliche Ziel ist, die bundesweiten
Treibhausgasemissionen gemal § 3 Abs. 1 KSG schrittweise zu reduzieren.

Die Ziele des Gesetzes sind bei Strallenbauvorhaben zu bertcksichtigen. Das KSG
enthalt mit § 13 ein allgemeines Beriicksichtigungsgebot. Danach haben "die Trager
offentlicher Aufgaben (...) bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck [des
KSG] und die zu seiner Erfiillung festgelegten Ziele zu bertcksichtigen" (§ 13 Abs. 1
S. 1 KSG).

Vor dem rechtlichen Hintergrund des § 13 KSG geht es also vor allem um eine Beur-
teilung, welche klimaschadlichen Treibhausgasemissionen mit einem Vorhaben ver-
bunden sind und mit welchen Maflinahmen sich diese ggf. vermeiden oder reduzieren
lassen. In Verbindung mit den Klimaschutzzielen ist beziiglich der Reduzierung von
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) in verschiedene Sektoren zu differenzie-
ren (8 4 KSG in Verbindung mit der Anlage 1 KSG). I. d. R. sind bei Stral3enaus- und
neubauvorhaben die Ziele aus den Sektoren "Industrie” (Bauwirtschaft, Betrieb, Un-
terhaltung), "Verkehr" (Verkehrsleistung / Transport), und "Landnutzung, Landnut-
zungsanderung" (Eingriff / Kompensation) berthrt. Die Ermittlung der THG-Emissio-
nen, aufgegliedert nach den relevanten Sektoren erfolgt entsprechend dem "Metho-
denpapier zur Berlicksichtigung des globalen Klimas bei der Stra3enplanung in Bay-
ern", herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Ver-
kehr (BAYSTMWBYV 2022). Im Dezember 2023 wurde von der Forschungsgesellschaft
fur Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV) das "Arbeitspapier Klimaschutz Stral3e, Ad-
hoc-Arbeitspapier zur Berlcksichtigung von grof3rdumigen Klimawirkungen bei Stra-
Renbauvorhaben" vertffentlicht. Die methodische Vorgehensweise entspricht dem
0.9. Methodenpapier des BAYSTMWBV.

Lebenszyklusemissionen - Sektor Industrie (bau- und betriebsbedingte Wirkun-
gen)

Die Herstellung und kunftige Unterhaltung neuer Bausubstanz fuhrt zu Emissionen
von Treibhausgasen (THG), die im weiteren Sinne dem Sektor Industrie nach § 4 KSG
zuzuordnen sind. Dabei werden neben den rein baubedingten Emissionen explizit
auch unterhaltungsbedingte Anteile berticksichtigt und beides zu den sog. "Lebens-
zyklusemissionen" zusammengefasst. Die spezifischen THG-Emissionen neu zu ver-
arbeitender Bausubstanz werden im "Methodenpapier zur Bericksichtigung des glo-
balen Klimas bei der Straenplanung in Bayern" (BAYSTMWBYV 2022) sowie im "Ar-
beitspapier Klimaschutz StraRe" (FGSV 2023) benannt. Fir die Erweiterung von Stra-
Renverkehrsflachen auf Autobahnen und zweibahnige Bundesstral3en wird gemaf
oben genannten Methodenpapiers fiir das CO2-Aquivalent (CO-eq) der Lebenszyklu-
semissionen ein Ansatz von 6,2 kg pro m? Strafl3enoberflache und Jahr angegeben.
Fur die Erweiterung von Brickenflachen sind 12,6 kg CO2-eq je m? und Jahr anzuset-
zen.

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx geanderter Seitenumbruch Seite 81 A



B 85 Amberg — Schwandorf Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151
UVP-Bericht (Unterlage 19.4)

Sektor Verkehr (betriebsbedingte Wirkungen)

Unvermeidbar bei dem Betrieb von Stral3en ist nach aktuellem Stand der Technik der
Ausstol3 des klimawirksamen Gases Kohlen(stoff)dioxid (CO,). Fur die Berechnung
der durch den Verkehr verursachten THG-Emissionen dient die Verkehrsprognose
(Verkehrstechnische Untersuchung) und die darin abgebildeten Verdnderungen der
Verkehrslast auf der neu beplanten Strecke sowie dem nachgeordneten Netz.

Sektor Landnutzungséanderung (bau- und anlagebedingte Wirkungen)

Bau- und Anlagebedingt hat das Vorhaben dauerhafte Auswirkungen auf derzeit be-
stehende Flachennutzungen und damit auf vorhandene Biotopstrukturen und Béden.
In der organischen Substanz im Boden und in der Vegetation (unterirdische und ober-
irdische Biomasse) ist CO, in Form von organisch gebundenem Kohlenstoff gespei-
chert. Verluste von Biotopstrukturen und Béden im Bereich geplanter Bauwerke wir-
ken sich i.d.R. negativ auf die Klimabilanz der Landnutzung aus. Zu betrachtende Ele-
mente des Naturhaushaltes sind hierbei klimarelevante Béden (Moorb&éden, minerali-
sche Bdden bei hoch anstehendem Grundwasser). Auch der Vegetationsausstattung
kommt eine besondere Bedeutung zu. Vorrangig sind Walder, Gehélze und extensiv
genutzte Grunlander als biomassereiche Biotope von Relevanz.

Nach den Vorgaben des "Methodenpapiers zur Beriicksichtigung des globalen Klimas
bei der StralRenplanung in Bayern" (BAYSTMWBY 2022) kénnen Informationen zu Kli-
marelevanten Boden der Ubersichtsbodenkarte (UBK25) oder der Bodenschatzungs-
Ubersichtskarte des bayerischen Landesamtes fur Umwelt enthommen werden. Die
UBK25 nutzt Daten aus der Geologischen Karte 1:25.000 (GK25), den forstlichen
Standortkarten, sowie der Bodenschatzung und entspricht dem Mafstab 1:25.000.
Die Bodenschatzungskarte ist ein Bestandteil des Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystems (ALKIS) und wird fiir landwirtschaftliche Flurstiicke erhoben. Fir
den Untersuchungsraum des Vorhabens liegt die Bodenschatzungskarte nur fur ver-
einzelte Flurstiicke vor, da Waldflachen, welche einen Grof3teil des Eingriffsbereiches
umfassen, innerhalb der Bodenschatzung nicht erhoben werden. Aufgrund dessen
wird die Bodenschatzung nicht als Datengrundlage herangezogen. Die Erfassung kli-
marelevanter Boden erfolgt auf Grundlage der UBK25. Zur Erfassung der Vegetati-
onskomplexe/Biotope mit Klimarelevanz wird die Biotop- und Nutzungstypenkartie-
rung aus dem Jahr 2019 (siehe Unterlage 19) genutzt.

Nach Angabe der UBK25 finden sich im Eingriffsbereich die Bodentypen "Gleye und
andere grundwasserbeeinflusste Boden (Einheit 76b)" und "Vorherrschend Pseu-
dogley-Braunerde und Braunerde-Pseudogley (Einheit 232)", welchen eine Klimare-
levanz zukommt. Bestdnde besonders hochwertiger Funktionsauspragungen von Ve-
getationskomplexen/Biotopen finden sich vor allem in Form von Laub- und Nadelwald,
sowie straRenbegleitender Gehdlze. Moorbéden, anmoorige Béden und Schutzwalder
mit besonderer Klimarelevanz sind im Eingriffsbereich nicht vorhanden.

5.6.4.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Lebenszyklus-Emissionen - Sektor Industrie (bau- und betriebsbedingte Wir-
kungen)

Im Sektor Industrie werden Emissionen aus dem Zeitraum der Herstellung sowie fir
die Unterhaltung der Stral3e beriicksichtigt und als sogenannte Lebenszyklusemissi-
onen der StralR3e ausgegeben. Lt. BAYSTMWBYV 2022 wird die Berechnung der Summe
der zu erwartenden Lebenszyklusemissionen anhand folgender Gleichung verdeut-
licht:
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THGyes [kg CO2-eg/a] = Flache Trasse [m?] X THGspe, [kg/m?#/a] +

Flache Bricken [m2] x THGgricke [kg/m?/a]

Wobei THGspez = 4,6 kg/m?/a flr Bundes- oder Staatsstraf3en und
6,2 kg/m?/a fur zweibahnige Bundesstral3en.

COz-eq = Kohlendioxidaquivalente, Mal3einheit zur Vereinheitlichung
der Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase

Tab. 13: Emissionen von Treibhausgasen im Sektor "Industrie”

Durch das Ausbauvorhaben zuséatzlich versiegelte StralRenflachen 39.211 m?
aus B 85, BAB A 6 (Verteilerfahrbahnen), Verbindungsrampen,
St 2151, Nebenstral3en (inkl. Briickenflachen)

Spezifische THG-Emission Stral3e (6,2 kg CO2-eq/ m2/ a) 243.108

Aufschlag fur Bruckenflachen (Briicken St 2151 tber B 85, B 85 Gber | 1.695 m2
BAB A 6, BAB A 6 (Verbindungsrampen Westquadrant) tber GRW,
BAB A 6 (Verbindungsrampen Sudquadrant) Uber GRW)

Spezifische THG-Emission Bricke (12,6 kg CO2z-eq/ m?/ a) 21.357
Gesamtsumme kg COz-eq/a 264.465

Sektor Verkehr (betriebsbedingte Wirkungen)

Gemal dem Verkehrsgutachten (siehe Unterlage 1, Kap. 4.2) bewirkt der geplante
Ausbau der B 85 im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151 keine grof3-
raumigen Verkehrsverlagerungen im betroffenen Stral3ennetz. Durch die Umgestal-
tung des Knotenpunktes der AS Amberg-Ost &ndern sich durch den Bau der neuen
Verbindungsrampen lediglich die einzelnen Rampenbelastungen. In der Gesamtbilanz
bleibt die Summe der Fahrleistungen jedoch praktisch unverandert. Die Verstetigung
der Verkehrsstrome an den Teilknotenpunkten (Vermeidung von Abbrems- und An-
fahrvorgangen) wirkt sich grundsatzlich positiv auf die CO,-Bilanz aus.

Daher ist das Ausbauvorhaben unter verkehrlichen Gesichtspunkten mit den gesetz-
lich vorgegebenen Klimaschutzzielen ohne Einschréankung vereinbar.

Landnutzungséanderung (bau- und anlagebedingte Wirkungen)

Grundsatzlich gilt es unter diesem Sektor, die Landnutzungsanderungen — insbeson-
dere Eingriffe in klimarelevante Bdden und Biotopstrukturen durch das Vorhaben zu
bewerten und zu bilanzieren. In der nachfolgenden Tabelle ist die dauerhafte Bean-
spruchung klimaschutzrelevanten Boden und Vegetationskomplexen sowie die Neu-
entwicklung entsprechender Vegetationsbestdnde im Rahmen von Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen dargestellit.
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Tab. 14: Auswirkungen auf Béden und Vegetationsbestande mit Funktion als

CO,-Speicher

Landnutzung

Eingriff (bau- / anlagebe-
dingte Flacheninanspruch-

Kompensation
(Ausgleichs- und Ersatz-

nahme malnahmen)
Eingriff / Kompensa-
tion e e
Dauerhafte Inanspruch-
nahme:
Boden Neuversiegelung: ........ 0,4 ha | Ausgleichsflachen auf bislang
. ) . . intensiv bewirtschafteten
mit beson__derer Funkti- Ut_)_erbauung unversiegelter landwirtschaftlichen Nutzfla-
onsauspragung Flachen: .......ccccccceiis 04ha|chen.. 12.7 ha
Voriber. Inanspruchnahme
unversiegelter Fl........... 0,9 ha
Wald und Gehdlze Dauerhafte Inanspruch-
davon ausgewiesene | NanMe: Ausgleichsflachen:
Kllma?]chutz—, (Iijmlgsr Yer&egelung: .............. 3,8 ha Davon Wald und Gehélze:
onsschutz- und Boden- | gperpauung: .......... 10108 | oo 6,6 ha
schutzwalder sowie na- i '
turliche und naturnahe Vorubergehende InansprUCh' Davon ext. Grinland und
Waldbestinde nanme: ..., 4,5ha | Saume: ......ccccveveevennnne 5,7 ha
Dauerhafte Inanspruch-
nahme: Gestaltungsflachen:
Granland Versiegelung ............... 0,7 ha | Davon Gehdlzpflanzung und
davon_gxtensw genutz- Uberbauung: woo....... 0.5 ha Waldwiederherstell.: ..... 7,9 ha
tes Grunland
Voruibergehende Inanspruch-
nahme.......ccooeeeveveennnee. 0,6 ha
Dauerhafte Inanspruch-
nahme: .....ccocoeeeeeeenenns 15,1 ha
Gesamtsumme* I oo st 20,2 ha
Vorubergehende Inanspruch-
nahme ........cococoveeeeeenn. 51 ha

*Eingriffe in Béden bzw. Wald und Gehdlzen sind lagegleich, daher in Summe nur einmal bericksichtigt.

5.6.5 Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Die Abwicklung des straBengebundenen Bauverkehrs erfolgt bevorzugt tiber das vor-
handene untergeordnete Straennetz. Damit soll dem Ziel eines moglichst flissigen
Verkehrsablaufs mit geringerem Treibstoffverbrauch Rechnung getragen werden. Alle
staubrelevanten Tatigkeiten werden so abgewickelt, dass es zu keiner stérenden
Staubentwicklung kommen kann. Insbesondere werden alle Bauflachen und Zufahr-
ten, auf denen eine Staubentwicklung entstehen kann, ausreichend befeuchtet wer-
den. Eine Verschlechterung der Lufthygiene ist durch die baubedingten Staub- und
Schadstoffimmissionen nicht zu erwarten, da sie nur temporar wahrend der Bauphase
auftreten.

Wahrend der Durchfiihrung der Bauablaufe nach dem neuesten Stand der Technik
werden direkte Beeintrachtigungen der Waldbestande durch bau- und anlagebeding-
ten Flacheninanspruchnahmen auf das Minimum reduziert.
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5.6.6 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Im Zuge des Vorhabens kommt es zu Treibhausgasemissionen durch unvermeidbare
Flacheninanspruchnahmen klimarelevanter Boden und Vegetationsstrukturen. Des
Weiteren entstehen schadliche Treibhausgasemissionen durch den Lebenszyklus der
MalRnahme.

Im Zuge des naturschutz- und waldrechtlichen Ausgleiches werden im umliegenden
Landschaftsraum Waldflachen neu gegriindet, welche mittelfristig beeintrachtigte kli-
matische Funktionen Ubernehmen kénnen. Die Funktionalitdt der im Untersuchungs-
raum vorhandenen Walder fur die Frischluftentstehung ist damit gesichert. Erhebliche
Auswirkungen bzgl. der Sicherung von Frischluftentstehungsgebieten verbleiben
nicht.

5.6.7 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Im Zuge des naturschutz- und waldrechtlichen Ausgleiches werden direkt angrenzend
an den bestehenden Wald Waldflachen neu gegriindet, die mittelfristig die klimati-
schen Funktionen Ubernehmen kénnen. Ein zusétzlicher Kompensationsbedarf nach
8 7 (3) BayKompV im Schutzgut Klima und Luft besteht daher nicht.

Ausgleichsflachen (siehe Kap.3.4) tbernehmen im allgemeinen positive Effekte auf
das globale Klima und eine Klimaschutzfunktion. Wesentliches Ziel der MaRBhahmen
zum Vorhaben ist die Begrindung neuer Waldflachen im Kontext mit vorhandenen
Waldern einschlieR3lich von Waldinnenrdndern, Waldmanteln und Saumen. Die vorge-
sehenen KompensationsmafRnahmen tragen aufgrund ihrer Aufwertung von Werten
und Funktionen des Naturhaushaltes (z.B. Aufforstungen und Nutzungsextensivierun-
gen fuhren zu erhdhter CO.. Bindung) zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
bei und haben eine Klimaschutzfunktion.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Die heutigen Landschaften sind das Ergebnis eines langandauernden Uberformungs-
prozesses und zeugen mit inren Erscheinungsformen von geologischen Ablaufen, von
klimatischen Veranderungen, von der Vegetationsgeschichte, aber letztlich auch vom
Wirken und von der Nutzung durch den Menschen. Zur Landschaft gehéren daher
einerseits die Oberflachengestalt und natirliche Landschaftselemente wie z. B. Ge-
wasser und Gehodlzbestdnde, andererseits auch spezifische Nutzungsmerkmale
menschlichen Einflusses (z. B Landnutzungsformen, Siedlungsformen).

Fur den UVP-Bericht leitet sich das Schutzziel fir das Schutzgut "Landschaft" aus
dem & 1 Abs. 4 BNatSchG ab, in dem als ein Ziel des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege die dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schdnheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft vorschreibt. Der Begriff der Landschaft
impliziert dabei sowohl die Naturlandschaften, als auch historisch gewachsene Kultur-
landschaften.

Als Schutzziel wird daher formuliert:
1. Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Wahrend der Bauzeit entstehen innerhalb des Baufelds an den Baustellen vortiberge-
hende Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds durch die Baustellenflichen an sich
und durch technische Gerate (z. B. Krane, Lagerflachen etc.). Diese Beeintrachtigun-
gen sind als vorubergehende Beeintrachtigung zu sehen und sind daher als unerheb-
lich einzustufen.

Anlagebedingte Wirkungen:

Das Bild einer Landschaft ist immer vom jeweiligen Betrachter abhangig. Wahrend
hohe Bauwerke in Offenlandbereichen weithin sichtbare Auswirkungen haben, sind
sie in dichten Waldgebieten oder durch begleitende Gehdlze verdeckt kaum sichtbar.
Dennoch haben sie auch dort Auswirkungen auf das Landschaftsbild, fir den Betrach-
ter, der bei seinem Spaziergang plotzlich davorsteht. Hier gilt es jedoch anzumerken,
dass der betroffene Landschaftraum bereits durch die bestehenden technischen An-
lagen der StraRenbauwerke sowie der vorhandenen bzw. im Bau befindlichen Indust-
riegebiete erheblich vorbelastet bzw. vorgepragt ist. Aufgrund des Ausbaus der beste-
henden StralRen kdnnen sich die negativen Wirkungen auf das Landschaftsbild jedoch
verstarken.

Vielfalt, Eigenart und Schonheit von Natur und Landschaft lassen sich Uber ver-
schiedenste Parameter beschreiben. An der Wahrnehmung der raumlichen Umwelt
bzw. fir das Landschaftserlebnis in seiner Gesamtheit sind verschiedene Sinne be-
teiligt. Allerdings nimmt dabei die visuelle Wahrnehmung eine zentrale Rolle ein. Diese
richtet sich vornehmlich auf die Struktur der Landschaft bzw. das Landschaftsbild. Die
Auswirkungen der geplanten Baumafinahme auf die Vielfalt, Eigenart und Schoénheit
der Landschaft werden daher anhand der optischen Veranderung des Landschaftsbil-
des beurteilt.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Betriebsbedingt ist im Schutzgut Landschaft mit keinen Auswirkungen durch den Stra-
Benbetrieb auf das Schutzgut zu rechnen. Der flieRende Verkehr belastet die
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Landschaft héchstens in der Zeit des Vorbeifahrens an dem Betrachter und ist daher
als unerheblich einzustufen. Larmbelastungen werden unter dem Schutzgut Mensch
erfasst (siehe Kap. 5.1).

— Unterbrechung, Durchschneidung, Beseitigung von optisch wirksamen und land-
schaftspragenden Elementen

— Die baubedingten Wirkungen auf das Landschaftsbild stellen in der Regel keine
nachhaltige Beeintrachtigung dar. Aufgrund ihrer voribergehenden Wirkdauer
sind sie nicht entscheidungserheblich und werden daher im Folgenden nicht un-
tersucht.

— Die betriebsbedingten Auswirkungen (optische Unruhe, Schallimmissionen) be-
eintrachtigen vorwiegend die Erholungseignung einer Landschaft und werden da-
her beim Schutzgut "Mensch" untersucht.

Daher ergibt sich folgender Untersuchungsgegenstand:
1. Veranderung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke

Verénderung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Fur die Beschreibung und Bewertung des Landschaftshildes wurden bestehende Un-
terlagen der Regionalplanung (REGIONALER PLANUNGSVERBAND OBERPFALZ NORD, 2018),
die Waldfunktionsplanung (AMT F. ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN AMBERG-
SuLzBACH, 2016) und die Bauleitplanung der Gemeinde Ebermannsdorf (GEMEINDE EBER-
MANNSDORF, 2020) herangezogen. Diese Informationen wurden durch die Biotopnut-
zungskartierung (siehe Unterlage 19.1.2), welche im Zuge des LBP (Unterlage 19.1.1)
erstellt wurde, erganzt.

Der Vorhabenbereich wird fast vollstandig gegeniber der umliegenden Landschaft
durch bestehende Waldstrukturen abgeschirmt und ist nur von wenigen Seiten ein-
sehbar. Bedeutsame Sichtachsen auf landschaftsprdgende Elemente sind nicht vor-
zufinden, da die Einsehbarkeit neben den Waldflachen durch die Stral3enanlagen und
die Gewerbegebiete zusatzlich beeintrachtigt ist. Bedeutsame Bestande fir das
Schutzgut Landschaft sind aufgrund der vorherrschenden technischen Uberpragung
des Landschaftsraumes nicht vorhanden.

Vorbelastungen

Eine Vorbelastung stellen die StraRenanlagen der BAB A 6 AS Amberg-Ost und der
B 85, sowie die bereits bestehenden bzw. in Bau befindlichen Industriegebiete dar.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Wahrend der BaumalRnhahmen ist mit verstarkten Auswirkungen auf die visuellen Qua-
litdten des betroffenen Landschaftsraumes zu rechnen; zum einen durch technische
Hilfseinrichtungen oder Materiallager, zum anderen durch den Baukorper selber auf-
grund der Tatsache, dass die Mal3nahmen zur dauerhaften Einbindung der Baumalf3-
nahme in die umgebende Landschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam sind.
Die temporéaren Veranderungen durch die Baustelle betreffen den gesamten Ausbau-
abschnitt. Aufgrund der nur temporaren Auswirkungen werden die temporaren Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild wéhrend der Bauphase als nicht erheblich bewer-
tet.
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Die Betrachtung der Landschaft als Wahrnehmungsbereich fiir den Menschen erfolgt
Uber die Untersuchung der visuellen Veranderung des Landschaftsbildes durch die
technischen Bauwerke der BaumafRnahme. Derartige Veranderungen kénnen in mehr
oder weniger groliem Umfang die Eigenart und Schénheit der Landschaft beeintrach-
tigen und sind deshalb Maf3stab fiir die Auswirkungsanalyse. Die Verdnderung eines
Landschaftsbildes hangt von der Art des Eingriffs und von der optischen Empfindlich-
keit der jeweiligen Landschaftsbildeinheit gegentiber dieser Ausformung des Bauwer-
kes ab.

Anlagebedingt ergeben sich entlang der Trasse Beeintrachtigungen durch den Stra-
Benkorper selbst, einschlie3lich Gelandeein- bzw. -anschnitte und Dammlagen, sowie
durch den Verlust von landschaftspragenden Strukturen wie Waldrander, Gehdlzen
und Einzelbdumen entlang der bestehenden Trasse. Fir das Schutzgut Landschafts-
bild entstehen durch den Umbau keine erheblichen Neubeeintrachtigungen, da die
landschaftliche Eigenart bereits im Bestand durch die StraRen tberpragt ist und durch
den Umbau keine pragenden Elemente oder bisher unbeeintrachtigten Blickachsen
betroffen sind. Die aus Grunden des Immissionsschutzes erforderliche Verlangerung
des Larmschutzwalles hat keine erheblichen visuelle Wirkungen auf das Landschafts-
bild, da diese sich nur nachteilig auswirkt, wenn der Betrachter sich direkt auf die
Larmschutzwand zu bewegt. Eine Beeintrachtigung der landschaftlichen Fernwirkung
ist durch das Vorhaben nicht zu beflirchten, da aufgrund der vorhandenen Gehdlz-
und Waldkulisse der Ausbauschnitt aus der Ferne nicht einsehbar ist.

Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Grundsatzlich wurde im Planungsprozess darauf geachtet, den Umfang der flachigen
MalRnahmen auf das notwendige Mindestmal3 zu beschranken. So wurden zunéchst
umfangreiche MinimierungsmaflRnahmen erarbeitet, um den Umfang der voriberge-
henden und der dauerhaften Eingriffe zu reduzieren. Die voriibergehend in Anspruch
genommenen Flachen werden nach Abschluss der Arbeiten wieder rekultiviert bzw.
renaturiert.

Bei der Gestaltung der Larmschutzanlagen an der BAB A 6 AS Amberg-Ost zum
Schutz des Dorfgebietes wird hinsichtlich der Bauart, des Flachenbedarfs und der
Konstruktionshthe der gewahlten Wall-Wand-Kombinationen bewusst auf eine op-
tisch mit der benachbarten Bebauung vertragliche Bauweise geachtet. Teilbereiche
der Dammbdschungen und Stral3ennebenflachen werden mit Gehdlzen gebietsheimi-
scher Herkunft bepflanzt, so dass mittelfristig landschaftsraumtypische Strukturen im
Umfeld der Stral3e entstehen.

Die vorgesehenen Vermeidungs- und Gestaltungsmafnahmen sind im Detail der Un-
terlage 9.2 bzw. der Unterlage 9.3 zu entnehmen.

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Aufgrund der oben genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen, sowie
der geplanten Gestaltungs- und Ausgleichsmafinahmen verbleiben keine erheblichen
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch die Ausbaumalnahme.

Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Durch die geplanten Gestaltungsmal3nahmen auf den StraRenbdschungen und —ne-
benflachen und die AusgleichsmalRnahmen, die nach dem Biotopwertverfahren her-
geleitet werden, kann die BaumalRnahme in ausreichendem Mal3e eingegriint und das
Landschaftshild neugestaltet werden. Sowohl die Gestaltungsmal3nahmen als auch
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die AusgleichsmafRnahmen werden unter dem Aspekt eines wirksamen Gesamtkon-
zeptes erarbeitet, in dem durch die Entwicklung 6kologisch wie auch asthetisch wirk-
samer Landschaftselemente eine Wiederherstellung oder Ergdnzung des landschaft-
lichen Gefliges angestrebt wird. Nach Verwirklichung der landschaftspflegerischen
MalRnahmen kdnnen die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem be-
troffenen Naturraum in gleichartiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neugestaltet werden. Es werden keine dariiber hinaus gehenden Aus-
gleichsmaflinahmen bzgl. des Landschaftsbildes notwendig.

Das vorgesehenen Malinahmenkonzept ist im Detail der Unterlage 9.2 bzw. der Un-
terlage 9.3 zu enthnehmen.

Auswirkungen auf das kulturelle Erbe

Kulturgiter sind als Zeichen menschlicher Zivilisation in alle Lebensbereiche einge-
bunden. Nicht alle Auspragungen dieses umfassenden Begriffs "Kulturelles Erbe" sind
jedoch empfindlich gegenlber einer Baumafl3nahme.

Was im Sinne des UVP-Berichts einerseits als schitzenswertes Kulturgut gilt, lasst
sich anhand der Leitlinien beantworten, die durch die Gesetze "zum Schutz und zur
Pflege der Denkmaéler" (DSchG) und "Uber den Schutz der Natur, die Pflege der Land-
schaft und die Erholung in der freien Natur" (BayNatSchG) vorgegeben sind. Das
Denkmalschutzgesetz in Art. 1 (1) definiert wie folgt: "Denkmaler sind vom Menschen
geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen
ihrer geschichtlichen, kunstlerischen, stéadtebaulichen, wissenschaftlichen oder volks-
kundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.". Auf die gesetzliche Mal3-
gabe, Denkmadler zu erhalten oder vor Gefahrdung zu schiitzen (Art 4 (1) DSchG),
geht der vorliegende UVP-Bericht ein, indem hier der Verlust an Bau- und Bodendenk-
malern einschlieBlich ihrer unmittelbaren Umgebung durch die geplante Baumaf3-
nahme gepruft wird.

Zusatzlich sind Wirkungen auf die charakteristische Kulturlandschaft zu prifen. Die
spezifische Eigenart einer jeden traditionellen Kulturlandschaft hat sich tber lange
Zeitraume entwickelt und ist aus der menschlichen Nutzung heraus entstanden, die
auf der Grundlage der naturraumlichen Gegebenheiten wie Relief, Klima und Boden
erfolgt ist. Nach 81 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG sind historisch gewachsene Kulturland-
schaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeintrachtigungen zu be-
wabhren.

Die Bedeutung von Kulturgitern ergibt sich aus denkmalpflegerischen, archaologi-
scher oder anderweitigen fachplanerischen Ausweisungen. Eine zusatzliche Bewer-
tung ist daher i. d. R. nicht erforderlich. Aus diesen Uberlegungen ergeben sich fol-
gende Schutzziele:

1. Erhaltung und Schutz von Denkmalern und deren unmittelbarer Umgebung
2. Sicherung der charakteristischen Kulturlandschaft

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Ein Flachen- und Funktionsverlust der Denkmaéler und deren Umgebung, durch den
Baubetrieb und der zugehdrigen BE-Flachen und Erschitterungen zu vorhandenen
Denkmalern nicht ausgeschlossen werden. Baubedinge Verdanderungen des Wasser-
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haushaltes sind im unmittelbaren Umfeld von Denkmalern nicht geplant. Beeintrachti-
gungen wie z.B. Fundamentstorungen durch Sauerstoffzutritt, sind aufgrund dessen
nicht zu befrchten.

Wahrend der Bauzeit entstehen innerhalb des Baufelds und an den Baustellen vo-
ribergehende Beeintrachtigungen der Kulturlandschaft durch visuelle und akustische
Beeintrachtigungen. Diese Beeintrachtigungen sind als voribergehende Beeintrachti-
gung zu sehen, verursachen keine Langzeitschaden und sind daher als unerheblich
einzustufen.

Anlagebedingte Wirkungen:

Anlagebedingte Wirkungen auf Denkmaler und deren unmittelbare Umgebung kdnnen
durch direkte Flacheninanspruchnahmen durch die zuklnftigen Stral3enanlagen ent-
stehen.

Anlagebedingte Wirkungen auf den Charakter der Kulturlandschaft entstehen, wenn
technisch-industrielle Elemente in einen traditionellen Kulturlandschaftsraum einge-
bracht werden. Aufgrund der Verbeiterung einer bereits bestehenden Stral3e und der
daraus resultierenden Vorbelastung sind kaum Wirkungen auf die Eigenart der Kultur-
landschaft zu erwarten.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Als betriebsbedingte Wirkungen sind, wie auch beim Schutzgut Landschaft, vom Ver-
kehr ausgehende akustische Wirkungen, Erschitterungen und optische Unruhe zu
nennen. Durch den Ausbau der Trasse ist hier eine Erhdhung der Wirkungen gegen-
Uber dem Bestand zu sehen und eine Beeintrachtigung bedeutsamer Objekte und En-
sembles, durch z.B. Erschitterungen moglich. Fur die Kulturlandschaft kénnen erheb-
liche betriebsbedingte Wirkungen ausgeschlossen werden.

Die Beurteilung der Auswirkungen auf das kulturelle Erbe erfolgt anhand von folgen-
dem Untersuchungsgegenstéanden:

1. Beeintrachtigung von Denkmalern und Denkmalverdachtsflachen

2. Beeintrachtigung der Kulturlandschaftseinheit "Mittlere Oberpfalz" und sei-
ner pragenden Merkmale

Beeintrachtigung von Denkmalern und Denkmalverdachtsflachen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Quialifizierte und katalogisierte Bau- und Bodendenkmaler sind im Wirkbereich des
Gesamtvorhabens bekannt (siehe Kap.2.3.2). Die Informationen und Abgrenzungen
zu vorhandenen Bau- und Bodendenkmalern wurden durch das bayerische Landes-
amt fir Denkmalpflege (BLfD) zur Verfiigung gestellt (BAYERISCHES LANDESAMT FUR DENK-
MALPFLEGE, 2020). Vorkommen von Naturdenkmadlern nach § 28 BNatSchG sind im
Wirkbereich des Vorhabens nicht vorhanden.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Auf Hohe der Ausfahrrampe der B 85 zur St 2151 befindet sich die sog. "Stun-
densaule”, ein historischer Meilenstein in Form eines Sandsteinobelisken, der in der
Auflistung der Boden- und Baudenkmaler des Bayerischen Landesamtes fur Denk-
malpflege (BLfD) als Baudenkmal klassifiziert ist, und offensichtlich im Jahr 1804 an
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diesen Ort versetzt worden ist. Im Zuge der Umgestaltung des Knotenpunkts der B 85
mit der St 2151 muss auch der Verlauf der Verbindungsrampe nach Mal3gabe der
aktuellen Planungsrichtlinien neu tberplant werden.

Das Bodendenkmal im dstlichen Quadranten der AS Amberg-Ost (neuzeitliche Koh-
lenmeilerflache) wird voraussichtlich vollstéandig Gberbaut. Der Bereich liegt am Stand-
ort der neu geplanten Verbindungsrampen der Autobahnanschlussstelle. Aufgrund
der zu erwartenden oberflachennahen Schichtenlage erscheint eine Erhaltung der re-
levanten Bestandteile durch schonende Uberbauung nicht méglich. Der Vorhabentra-
ger wird hier im Vorfeld der StraRenbaumal3nahme in Abstimmung mit dem BLfD ent-
sprechende Rettungsgrabungen veranlassen.

Beeintrachtigung der Kulturlandschaftseinheit "Mittlere Oberpfalz" und seiner
pragenden Merkmale

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes

Als Datengrundlage zur Ermittlung kulturhistorisch, bedeutsamer Strukturen wurde
das Projekt des LfU "Bedeutsame Kulturlandschaften in Bayern Entwurf einer Raum-
auswahl" (BayLfu, 2012) herangezogen. Zusatzlich dienen die projektbezogenen Be-
standserhebungen zu Biotop- und Nutzungstypen nach BayKompV im Rahmen des
LBP (Unterlage 19.1.1) als Bestands- und Bewertungsgrundlage.

Im Projekt des LfU werden insgesamt 61 Kulturlandschaften mit besonderer Wertigkeit
in Bayern identifiziert. Die kulturlandschaftlichen Empfehlungen stellen insbesondere
heraus, welche pragenden Kulturlandschaftsqualitaten erhalten werden sollten und
fokussieren damit vor allem auf Sicherungs- und Erhaltungsaussagen fir historisch
wertvolle Bereiche, welche eine besondere Bedeutung fir dieses Schutzgut besitzen.
Das Vorhabengebiet befindet sich innerhalb der Kulturlandschaft "Nr. 22 Mittlere
Oberpfalz". "Das Nebeneinander von vorwiegend agrarisch gepragten, landlichen Ge-
bieten und industriellen Zentren, das die Kulturlandschaft in besonderer Weise aus-
zeichnet, ist trotz des laufenden tiefgreifenden Strukturwandels der Region immer
noch ein wichtiges Merkmal des Raums und an zahlreichen Landschaftselementen
ablesbar. [...] Eine Verdichtung historischer Elemente und Strukturen, in der Form,
dass sie die Gestalt der Kulturlandschaft maf3geblich bestimmen, konnte allerdings
nur fir einen relativ kleinen Teilraum im Siden des Raums festgestellt werden."
(BayLfu, 2012)

Die Kulturlandschaft ist nach Informationen aus "Bedeutsame Kulturlandschaften in

Bayern — Entwurf einer Raumauswahl" (BayLfu, 2012) durch folgende Merkmale ge-

pragt:

— neben der land- und waldwirtschaftlichen Nutzung bereits seit mittelalterlicher Zeit
auch eine starke gewerblich-industrielle Pragung

— Lage an mehreren bedeutsamen historischen Handelswegen

— Teilgebiete mit weit in die Vergangenheit zurlickreichender Teichwirtschaft

— Reichtum an Burgen infolge territorialer Zersplitterung und besonderer strategi-
scher und wirtschaftlicher Bedeutung

— grol3e, geschlossene Waldgebiete

Vorrangig ist insbesondere den grof3en, zusammenhangenden Waldbereichen inner-
halb des Untersuchungsraumes eine Bedeutung fur die Kulturlandschaft beizumes-
sen. Diese sollten bestenfalls keine grof3flachige Reduktion in ihrer Flache erfahren
und insbesondere Kieferforste auf verarmten Standorten als Teil der landschaftlichen
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Eigenart und ihrer Bedeutung berucksichtigt werden. Weitere Bedeutsame Strukturen
innerhalb der Kulturlandschaft wie z.B. die Teichlandschaften, die traditionellen Offen-
landgebiete (Bodenwohrer Bucht, Hessenreuther und Manteler Wald mit Parkstein)
oder Relikte der montan-industriellen und gewerblichen Vergangenheit sind durch das
Vorhaben nicht betroffen. Grol3flachig bedeutsame Kulturlandschaften in der Kultur-
landschaftseinheit Nr. 22 Mittlere Oberpfalz sind im n&heren Umfeld des Vorhabens
nicht vorhanden.

Vorbelastungen

Eine Vorbelastung stellen die bestehenden Verkehrsanlagen, wie auch die Gewerbe-
gebiete dar. Sie bewirken eine technische Uberpragung des Vorhabengebietes, dass
stark in seiner naturraumlichen Eigenart gestort ist.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Im Rahmen des UVP-Berichts wird die Gefahrdung von Flachen mit Bedeutung fiir die
landschaftliche Eigenart der Kulturlandschaft "Mittleren Oberpfalz" durch Uberbauung
oder Versiegelung technischer Anlagen (Damme, Béschungen etc.) bewertet. Aussa-
gen zur Empfindlichkeit sind erforderlich, soweit Eingriffe in die oben genannten Merk-
male, der bedeutsamen Kulturlandschaft zu erwarten sind.

Durch den Baubetrieb und die StralRenanlagen sind temporare, sowie dauerhafte Ein-
griffe in die Walder und die Waldrénder erforderlich. Aufgrund der Charakteristik des
Vorhaben sind Eingriffe in bestehende Waldbesténde unvermeidbar. Im Zuge der Pla-
nung wurden, die Eingriffe in die Waldflachen auf ein Mindestmal’ reduziert.

Neben den Waldflachen sind keine weiteren kulturhistorisch bedeutsamen Strukturen
der Landschaftseinheit "Mittlere Oberpfalz" durch das Vorhaben betroffen.

Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Zu Vermeidung der Beeintrachtigungen des bekannten Baudenkmals "Kilometerstein
in Form eines Sandsteinobelisken" (Aktennummer D-3-71-118-7)wird soweit von der
durchgehenden Fahrbahn und den Verbindungsrampen abgeriickt, dass das Bau-
denkmal aufRerhalb des kritischen Abstandes von 12 m zu liegen kommt und auf Fahr-
zeugrlckhaltesysteme verzichtet werden kann. Die gesetzlichen Regelungen beim
Auffinden von Bodendenkmalern nach Art. 7 und Art. 8 BayDSchG werden beachtet.
Zusatzlich sind fur das Bodendenkmal im 6stlichen Quadranten der AS Amberg-Ost
(neuzeitliche Kohlenmeilerflache) Malinahmen zur Vermeidung vorgesehen. Diese
werden unter Kap. 3.1.6 naher erlautert. Grundsatzlich wurde im Planungsprozess
darauf geachtet, den Umfang der flachigen MaRnahmen auf das notwendige Mindest-
malfd zu beschranken. So wurden zunéchst umfangreiche Minimierungsmaflinahmen
erarbeitet, um den Umfang der Eingriffe zu reduzieren. Dabei werden sowohl zeitliche
als auch raumliche Einschrankungen definiert. Dieses Vorgehen reduziert potentielle
Eingriffe in pragende Merkmale der Kulturlandschaft auf das fur den stralennahen
Ausbau notwendige MalR3. Erhebliche Wirkungen auf die Kulturlandschaft verbleiben
nicht.

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)

Unter Bertcksichtigung der oben genannten Vermeidungs- und Minimierungsmal3-
nahmen sind keine erheblichen Beeintrachtigungen der Bau- und Bodendenkmaler,
sowie der Vermutungsflachen zu erwarten, wodurch erhebliche Wirkungen auf das
Schutzgut "kulturelles Erbe" ausgeschlossen werden kdnnen.
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Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Unter Bericksichtigung der Vermeidungsmafnahmen ist kein Ausgleich erforderlich.

Auswirkungen auf Sachguter

Neben den in den vorhergegangenen Abschnitten behandelten Schutzgiitern sind ge-
maf UVPG auch Sachguter im UVP-Bericht zu beriicksichtigen. Hierunter fallen die
umweltgebundenen Flachennutzungen der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft.

Daraus lassen sich folgende Schutzziele fir das Schutzgut "Sachguter" ableiten:

1. Sicherung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduk-
tion

2. Erhaltung des Waldes und Sicherung seiner Funktionen

Projektwirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)

Baubedingte Wirkungen:

Baubedingte Auswirkungen entstehen durch vortibergehende Inanspruchnahme von
Flachen. Diese werden nach Abschluss der Baumalnahme ihrem urspriinglichen Nut-
zen wieder zugefuhrt. Im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflachen werden die
durch Arbeitsstreifen beanspruchten Flachen rekultiviert, Waldflachen werden wieder
aufgeforstet. Relevante baubedingte Wirkungen werden nicht abgeleitet.

Anlagebedingte Wirkungen:

Die anlagebedingten Wirkungen des Projektes bestehen darin, dass Flachen in An-
spruch genommen werden bzw. Uberpragt werden, welche fur das Schutzgut von Be-
deutung sind und daher aus der urspriinglichen Nutzung herausfallen.

Betriebsbedingte Wirkungen:

Betriebsbedingte Wirkungen entstehen durch den vorhandenen Stral3enverkehr mit
den damit verbundenen Larm- und Abgasimmissionen sowie der Entwasserung der
StralRenkdrper. Auf die landwirtschatftlichen Flachen sind betriebsbedingte Wirkungen
nicht zu erwarten.

Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Sachguter erfolgt anhand von folgendem
Untersuchungsgegenstand:

1. Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflachen
2. Beeintrachtigung des Waldes und Sicherung seiner Funktionen

Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflachen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Bdden spielen fur die pflanzliche Produktion und somit fir den primaren Sektor, die
Landwirtschaft, eine wichtige Rolle. Durch den Ausbau von Stral3en ist mit Beeintrach-
tigungen von landwirtschaftlich genutzten Flachen zu rechnen. Um der gesamten
Bandbreite an vorhabenbedingten Beeintrachtigungen entsprechen zu kénnen, ist es
notwendig, folgende Auswirkungen der geplanten BaumalRnahme zu behandeln:

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx Seite 93



5.9.2.2

5.9.3

5.9.3.1

5.9.3.2

B 85 Amberg — Schwandorf Ausbau im Kreuzungsbereich mit der BAB A 6 und der St 2151
UVP-Bericht (Unterlage 19.4)

— teilweiser oder vollstandiger Verlust von Acker und Grinland durch Versiegelung
und Uberbauung

— Verlust von Ackern und Grinlandern als Produktionsflachen fur Nahrungsmittel
aufgrund des Nutzungsentzuges oder Nutzungseinschrankungen durch die An-
lage von Ausgleichsflachen

Potenziell geeignete landwirtschaftliche Nutzflachen wurden im Rahmen der Erfas-
sung der Biotopwertliste zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung
im Plangebiet miterfasst (siehe Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2).

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Im Rahmen des UVP-Berichts wird der Verlust von Flachen fir die nachhaltige und
langfristige landwirtschaftliche Nutzung durch Uberbauung und Versiegelung (Stra-
Renflachen sowie Béschungen etc.) berticksichtigt. Insgesamt werden durch das Vor-
haben landwirtschaftliche Nutzflachen im Umfang von ca. 1,9 ha in Anspruch genom-
men. Weiterhin werden bauzeitliche ca. 1,2 ha voribergehend beansprucht.

Bei den beanspruchten Flachen handelt es sich insbesondere um als Grinland ge-
nutzte Flachen sowie in geringem Umfang um Ackerflachen. Diese liegen direkt an-
grenzend an die B 85 und die A 6 im Umfeld der Siedlung Schafhof und des Gewerbe-
und Industriegebietes Schafhof-Sud.

Beeintrachtigung des Waldes und Sicherung seiner Funktionen

Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes

Im Kontext der Sachguter ist die Erhaltung des Waldes und Sicherung seiner Funkti-
onen als ein wesentliches Ziel anzusehen. Ein Waldbestand bendtigt viele Jahre von
seiner Begriindung bis zum Erreichen eines erntereifen Zustandes. Im Schutzgut
"Sachguter" stellt daher die Schonung von Waldbestdnden ein besonderes Ziel dar.
Um der gesamten Bandbreite an vorhabenbedingten Beeintrachtigungen entsprechen
zu konnen, ist es notwendig, folgende Auswirkungen der geplanten Baumafl3hahme
zu behandeln:

— teilweiser oder vollstandiger Verlust der Walder und Waldrander durch Versiege-
lung und Uberbauung

Die Waldflachen, sowie Waldrander wurden im Rahmen der Erfassung der Bio-
topwertliste zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung im Plange-
biet erfasst (siehe Unterlage 19.1.1 und Unterlage 19.1.2).

Walder mit besonderen Funktionen, welche im Waldfunktionsplan festgesetzt sind,
werden in anderen Schutzgitern abgehandelt und im Schutzgut Sachguter nicht be-
riicksichtigt.

Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

Das Vorhaben greift randlich in den Waldbestand des Freihdlser Forstes ein. Vorwie-
gend handelt es sich dabei nur um stral3ennahe Bereiche, welche durch die vorhan-
denen StralRen bereits vorbelastet sind. Der fur den Stralenumbau beanspruchte
Wald hat keine Funktion fur beispielsweise Klimaschutz, Larmschutz oder Erholung.

Durch das Vorhaben werden Waldflachen voriibergehend oder dauerhaft bean-
sprucht. Dauerhaft gehen Waldflachen mit einer Flache von 7,5 ha durch die
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Uberbauung mit dem StralRenkorper (versiegelte Flachen und Boschungen) im Sinne
des Art. 2 BayWaldG verloren (Rodung i.S. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG).

Weiterhin werden Waldflachen wahrend der Baumal3nahmen voribergehend in An-
spruch genommen. Diese Flachen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in
den Ausgangszustand zuriickgefiihrt. Dabei handelt es sich um Flachen in einer Gro-
Benordnung von 2,9 ha. Auf diesen Flachen wird nach Abschluss der Baumaflinahmen
Wald in Abstimmung mit dem Grundeigentiimer wiederhergestellt.

Vermeidung / Minimierung (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)

Grundsatzlich wurde im Planungsprozess darauf geachtet, den Umfang der flachigen
MalRnahmen auf das notwendige Mindestmald zu beschranken. So wurden zuné&chst
umfangreiche Minimierungsmaflnahmen erarbeitet, um den Umfang der Eingriffe und
damit den Kompensationsbedarf zu reduzieren. Dabei werden sowohl zeitliche als
auch raumliche Einschrankungen definiert. Die voriibergehend in Anspruch genom-
menen land- und forstwirtschaftliche Nutzflachen werden nach Abschluss der Arbeiten
wieder rekultiviert, d.h. sie werden wieder der landwirtschaftlichen bzw. forstlichen
Nutzung Ubergeben. Der Flachenanteil der fur das Baufeld in Anspruch genommenen
Flachen wurde soweit moglich minimiert.

Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UVPG)

Vom Vorhaben werden landwirtschaftliche Nutzflachen im Umfang von ca. 1,9 ha und
Waldflachen im Umfang von 7,53 ha dauerhaft durch die Uberbauung mit dem Stra-
Benkorper (versiegelte Flachen und Béschungen) in Anspruch genommen.

Weiterhin kommt es bauzeitlich zu einer voriibergehenden Inanspruchnahme von ca.
1,2 ha landwirtschaftliche Nutzflachen sowie von 2,9 ha Waldflachen

Weitere Verluste an landwirtschaftlichen Flachen ergeben sich durch die Inanspruch-
nahme durch naturschutz- bzw. waldrechtliche Ausgleichsmal3nahmen, wobei alle
hierfur relevanten Flachen bzgl. der Acker- oder Griinlandzahl nach den "Vollzugshin-
weisen zur Anwendung der Acker- und Griinlandzahlen gemaf § 9 Abs. 2 Bayerische
Kompensationsverordnung (BayKompV)" einen unter dem Landkreisdurchschnitt lie-
genden Wert aufweisen.

Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

Zur Erhaltung der mit den Waldflachen im Naturraum verbundenen 6kologischen
Funktionen ist die Neuanlage von Waldflachen vorgesehen. Im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen AusgleichsmaRnahmen werden daher auf insgesamt 6,8 ha natur-
nahe Waldbestande neu gegriindet, die als Wald gemaR Art. 2 BayWaldG gewertet
werden.

Wechselwirkungen

Die im 8§ 2 UVPG genannten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind in
zwei Bearbeitungsschritten behandelt und bericksichtigt:

1. Die Wechselwirkungen zwischen den behandelten Schutzgitern werden im Hin-
blick auf die Auswirkungen durch das geplante Ausbauvorhaben aufgezeigt.
Durch die Auswahl der Schutzziele und insbesondere der Untersuchungsgegen-
sténde in den einzelnen Schutzgitern sind Wechselwirkungen zwischen den ein-
zelnen Schutzgutern weitgehend abgedeckt.
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2. Wechselwirkungen, welche durch Schutzmaf3nahmen verursacht werden, kén-
nen zu Problemverschiebungen zwischen den Schutzgutern fihren: Mal3nah-
men, die zu einer Minderung der Belastungen bei einem Schutzgut fihren, koén-
nen bei einem anderen Schutzgut héhere Belastungen verursachen.

Wechselwirkungen sind zwischen Schutzgitern zu erwarten, deren Dynamik und Be-
stand aufeinander aufbauen bzw. voneinander abhangen.

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Schutzgitern sind in zahlreichen Kom-
binationen vorhanden. Im Folgenden sollen die wesentlichen, projektrelevanten
Wechselbeziehungen und die daraus abgeleiteten Wechselwirkungen dargestellt wer-
den.

Wechselwirkungen zwischen Schutzgutern

Larmimmissionen

Die Larmimmissionen, die in ihrer Be- und Entlastungswirkungen fir die Wohnqualitét
(Schutzgut Mensch) untersucht wurden, haben ebenso Auswirkungen auf die bioti-
schen Schutzguter.

Die mogliche Larmbelastung spielt innerhalb der Auswirkungen einer Ausbaumaf3-
nahme eine so bedeutende Rolle, dass dieser Aspekt fiir jedes der betroffenen
Schutzguter Gber die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes bericksichtigt wird:

Larmimmissionen Nacht Schutzgut Menschen "Stérung der Nachtruhe durch Ver-
kehrslarm™
Larmimmissionen Tag Schutzgut Menschen "Stérung von Erholungsflachen

durch Verkehrslarm"

Larmimmissionen Schutzgut Tiere und Pflanzen (Ausweisung von Belas-

tungskorridoren)

Fur die geplante BaumaRhahme ergeben sich somit als Wechselwirkungen flir das
Schutzgut Tiere und Pflanzen aufgrund der abschnittsweisen Betroffenheit von hoch-
wertigen Lebensraumen auch hohe Belastungen fir die Tierwelt durch La&rm. Durch
die Festlegung der Breite des Belastungskorridors in Abhangigkeit von den Empfind-
lichkeiten der betroffenen Arten und Lebensrdume im Schutzgut Tiere und Pflanzen
sind diese moglichen Wechselwirkungen mit abgedeckt. Mit der Analyse der Wech-
selwirkung ergaben sich daher keine neuen Erheblichkeiten.

Versiegelung von Flachen

Die Versiegelung von Boden wirkt sich aufgrund der vielfaltigen Verflechtungen des
Schutzgutes Boden mit anderen abiotischen und biotischen Ressourcen auch auf an-
dere Schutzguter aus. Veréanderungen der Bodenbeschaffenheit bedeuten immer
auch Veranderungen fur andere Ressourcen. Der Aspekt der Versiegelung spielt als
Umweltauswirkung im Rahmen des UVP-Berichts eine so bedeutende Rolle, dass er
fur jedes der betroffenen Schutzgiter separat dargestellt wird:

Verlust von Lebensrdumen im Schutzgut Tiere und Pflanzen
Verlust an Boden im Schutzgut Boden
Verlust von Flachen der Land- und Forstwirtschaft im Schutzgut Sachguter
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Die Wechselwirkungen sind somit bei der Wahl der Untersuchungsgegenstande be-
reits bertcksichtigt. Durch das Vorhaben ergeben sich Belastungen durch Wechsel-
wirkungen auf die genannten Schutzguter, da bisher unversiegelter Boden neu ver-
siegelt und Uberbaut wird. Diese Aspekte sind im Rahmen der Einzeluntersuchungen
in den genannten Schutzgitern hinreichend genau dargestellt, so dass sich aufgrund
von Wechselwirkungen keine neuen Erheblichkeiten ergeben.

Verlust und Beeintrachtigung von Strukturen und Landschaftselementen

Der Verlust und die Beeintrachtigung von Strukturen und Landschaftselementen durch
die geplante Baumaflihahme haben Auswirkungen auf biotische Bereiche, auf das
Landschaftsbild und damit auch auf die Erholungsqualitat des Raumes.

Dieser Aspekt der Verédnderung der vorhandenen Strukturen und Landschaftsele-
mente spielt als Umweltauswirkung auf die jeweiligen Schutzgiter eine so bedeutende
Rolle, dass diese Auswirkungen in dem jeweiligen Schutzgut dargestellt werden:

Verlust und Beeintrachtigung von Lebensraumstruktu- | im Schutzgut Tiere und Pflanzen
ren und -elementen

Verlust und Beeintrachtigung der raumwirksamen im Schutzgut Landschaft
Strukturen und Landschaftselemente
Verlust und Beeintrachtigung von erholungswirksa- im Schutzgut Menschen

men Strukturen und Elementen der Landschaft

Die Wechselwirkungen sind somit bei der Wahl der Untersuchungsgegenstande be-
reits bertcksichtigt. Als Ergebnis der Analyse der Wechselwirkungen ergeben sich
keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich etwaiger Synergieeffekte, d. h. die Wechselwir-
kungen fuhren nicht zu einer neuen Beurteilung.

Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser

Die zu erwartenden vorhabenbedingten Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Was-
ser sind im Falle des geplanten Vorhabens vielfaltig. Dabei spielt der Wasserhaushalt
die entscheidende Rolle.

Grundsatzlich sind Wechselwirkungen mit den Schutzgutern Luft/Klima, Boden, Tiere
und Pflanzen sowie Mensch-Erholung und dem Landschaftsbild sowie der Wasser-
korpers zu erwarten.

Vorhabenspezifisch kdnnen erhebliche Wechselwirkungen zwischen Luft/Klima und
dem Gebietswasserhaushalt ausgeschlossen werden, da vorhabenbedingte Anderun-
gen der Niederschlagsverteilung und Verdunstung nicht zu erwarten sind.

Die Ubrigen vorhabenspezifischen Wechselwirkungen (Wasserhaushalt mit Schutzgut
Tiere und Pflanzen, Wasserhaushalt mit Schutzgut Landschaft) sind bei der Betrach-
tung der einzelnen Schutzgiter bereits bericksichtigt.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern Tiere und Pflanzen, Landschaft
und Mensch

Die Wechselwirkungen zwischen den o0.g. Schutzgitern kénnen durch Beeintrachti-
gungen strukturreicher, das Landschaftsbild pragender Gehdlze und artenreiche Of-
fenlandstrukturen sowie strukturierter und artenreiche Zonen entlang der bestehenden
Verkehrsanlagen entstehen. Diese Vegetationsstrukturen kénnen unmittelbar mit der
menschlichen Erholung und dem Landschaftsbild verkntpfbar sein und gleichzeitig
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wertvolle (Teil-)Lebensraume fur Tiere sein. Wechselwirkungen, die tUber die bereits
im Rahmen der einzelnen Schutzguter erfolgten Betrachtungen und Analysen hinaus-
gehen, sind fur das Vorhaben jedoch nicht erkennbar.

Wechselwirkungen zwischen Luft/Klima und Tiere und Pflanzen

Vorhabenbedingte Eingriffe in die lokale Vegetation kbnnen zu Veré&nderungen des
jeweiligen Mikroklimas fuihren, welches besonders stark von Transpirationsprozessen
in der Vegetationsdecke gesteuert wird. Erhebliche Wechselwirkungen sind dadurch
vorhabenbedingt nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgut Mensch und Luft/ Klima

Das Schutzgut Luft/Klima zeigt Wirkungsbeziehungen auf das Schutzgut Mensch.
Hierbei wird durch das Klima das physische und psychische Wohlbefinden des Men-
schen sowohl in den Siedlungen, als auch innerhalb der freien Landschaft beeinfluss.
Hierbei beeinflusst das Klima die Eignung von Flachen fir bestimmte Nutzungen
durch den Menschen (z.B. Wohn- und Erholungsnutzung). Erhebliche Wechselwirkun-
gen sind dadurch vorhabenbedingt nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen innerhalb von Okosystemkomplexen

Wechselwirkungen, die innerhalb von komplexen Okosystemen entstehen, betreffen
neben den schutzgutbezogenen Guitern auch das Aussehen und die Funktion des
Raumes. Typische Okosystemkomplexe bilden z. B. Auenbereiche, die ein Land-
schaftsbild pragen, wichtige Lebensraume darstellen und Vernetzungsgeflige darstel-
len.

Vorhabenbedingte erhebliche Auswirkungen auf derartige Okosystemkomplexe kon-
nen bei Umsetzung geeigneter Vermeidungs- / Minimierungs- und Schutzmafinahmen
(MaBnahmen zur Renaturierung und Rekultivierung im Rahmen des LBP) ausge-
schlossen bzw. ausgeglichen werden.

Wechselwirkungen aufgrund von Vermeidungs- und Ausgleichsmaflnahmen

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern im Sinne des § 2 UVPG kdnnen auch
durch bestimmte Vermeidungs- oder Ausgleichsmalinahmen verursacht werden, wel-
che zu Problemverschiebungen fuhren kénnen.

So sind z. B. fir das Vorhaben naturschutzrechtliche und waldrechtlich Ausgleichs-
mafinahmen erforderlich. Die Anlage von Ausgleichsflachen erfolgt teilweise auf land-
wirtschaftlich genutzten Boden, teilweise auf Waldbdden. Aufgrund der vorgesehenen
Malnahmen wie Ansaat und/oder Nutzungsextensivierung sind jedoch tberwiegend
positive Auswirkungen in Bezug auf die biotischen und abiotischen Ressourcen sowie
auf das Landschaftsbild, Erholung und Naturgenuss zu erwarten. Die Beriicksichti-
gung agrarstruktureller Belange hinsichtlich 8 15 (3) BNatSchG bei der Festlegung der
KompensationsmafRnahmen ist im LBP Unterlage 19.1.1 erlautert.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern im Sinne des § 2 UVPG kénnen auch
durch bestimmte Vermeidungsmalnahmen verursacht werden, welche zu Problem-
verschiebungen fihren.

Die Errichtung von Larmschutzwéllen und -wanden als SchutzmalRnahme in den
Schutzgutern Menschen sowie Tiere und Pflanzen kann Auswirkungen auf andere
Schutzgiter haben.
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Mit der Anlage von Larmschutzwallen bzw. Seitenablagerungen kénnen Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes verbunden sein, welche durch die Nahe zu Siedlungen
optisch besonders wirksam sein kénnen. Hier kann durch ansprechende Gestaltung
und abwechslungsreiche Bepflanzung entlang der LarmschutzmalRnahmen eine Min-
derung der Beeintrachtigungen erfolgen. Die Unterbrechungen von Sichtbeziehungen
und die raumliche Einengung des optisch wirksamen Blickfeldes sind dagegen kaum
minimierbare Wirkungen. Des Weiteren verstarken die Larmschutzwélle und -wéande
zusatzlich die Trennwirkung von StralRen fur die Ausbreitung von Tierarten. Gleichzei-
tig stellen sie jedoch auch eine Uberflughilfe fiir Vogel und andere flugfahige Tierarten
dar, wodurch das Kollisionsrisiko verringert wird.

Schutzgutibergreifende Beurteilung der Auswirkungen

Das geplante StralRenbauvorhaben wirkt auf den bestehenden Naturraum schutzgut-
Ubergreifend. Nachfolgend sind diese Auswirkungen zusammenfassend dargestellt:

Bei StralRenbaumalRnahmen wirken vor allem die baulichen Anlagen selbst auf die
Umwelt ein. Zusatzliche Wirkungen ergeben sich durch Emissionen wahrend des Be-
triebs sowie den Anfall von StraBenabwasser. Fur die Beurteilung der Auswirkungen
auf die Umwelt werden daher anlage-, betriebs- und baubedingte Wirkungen des Vor-
habens unterschieden.

Um die Auswirkungen der baulichen Anlagen auf die Umwelt so gering wie mdglich
zu halten, wurde grundsatzlich im Planungsprozess darauf geachtet, den Umfang der
flachigen Inanspruchnahme auf das notwendige Mindestmald zu beschranken. So
wurden zunachst umfangreiche MinimierungsmalRnahmen erarbeitet, um den Umfang
der Eingriffe und damit auch den Kompensationsbedarf zu reduzieren. Hier sind ins-
besondere die Verringerung der voriibergehenden Inanspruchnahme von Waldfla-
chen zu nennen. Weiterhin werden die erforderlichen MaRnahmen, welche sich aus
dem speziellen Artenschutz sowie den wald- und wasserrechtlichen Vorgaben (not-
wendige Neuaufforstungen, Hochwasserretentionsflachen) herleiten, soweit moglich
mit den Erfordernissen aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung kombiniert.
Durch diese Mehrfachfunktion der KompensationsmaflRnamen wurde der Umfang der
Flacheninanspruchnahme auf das notwendige Mal3 beschrénkt. Die flachigen Ein-
griffe haben im Falle des gegenstandlichen Vorhabens Auswirkungen auf alle Schutz-
guter.

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch kdnnen die Schallimmissionen durch die vor-
gesehenen LarmschutzmalRnahmen reduziert werden. Fir einige Anwesen des Sied-
lungsgebietes Schafhof sudlich der A 6 besteht aber dennoch ein Anspruch auf pas-
sive Larmschutzmalnahmen zur Abdeckung der verbleibenden Grenzwertiiberschrei-
tungen.

Relevante Veradnderungen der Verkehrszahlen ergeben sich durch das Vorhaben
nicht. Durch eine Verringerung der Staubildung und der damit verbundenen stop-and-
go-Vorgange tritt jedoch aufgrund eines flissigeren Verkehrsflusses eine Verringe-
rung der Emissionen und somit eine Verbesserung der lufthygienischen Situation ein.

Im betroffenen Naturraum entstehen v.a. Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt, welche sich aus den flachenhaften Eingriffen in
Lebensraume mit teils hoher Wertigkeit und auch durch mittelbaren Wirkungen erge-
ben. Die Realisierung der vorgesehenen Vermeidungsmafnahmen sowie der CEF-
und Ausgleichsmafinahmen fihrt dazu, dass keine Verbote gegen die einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen ausgeldst werden.

Mit dem Verlust von Boden durch Versiegelung und Uberbauung auf einer Flache von
ca. 12,9 ha sind erhebliche Beeintrachtigungen fir dieses Schutzgut verbunden.
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Aufgrund der vorgesehenen bauzeitlichen und dauerhaften Vermeidungsmafnahmen
werden durch das geplante Vorhaben weder fir Oberflachengewasser noch fir das
Grundwasser erheblich negative Umweltauswirkungen unterstellt.

Durch Gestaltung der StralRennebenflachen und der Einbindung der technischen Bau-
werke werden Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes und der Kulturlandschaft mi-
nimiert. Damit werden die Inanspruchnahme bestehender stralenbegleitender Struk-
turen durch das Vorhaben ausgeglichen. Es verbleiben i. W. die vom Verkehr ausge-
henden Larmbelastungen, die sich im Nahbereich der geplanten Trasse negativ auf
die Wahrnehmung der Landschaft sowie die Erholungseignung des Raumes auswir-
ken.
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Anfalligkeit des Vorhabens fur die Risiken von schweren Unfallen oder
Katastrophen

Auswirkungen infolge von Unféllen

Generell besteht bei jedem baulich anspruchsvollen und verkehrlich wirksamen Pro-
jekt ein gewisses Unfallrisiko. Unfélle kbnnen baubedingt, anlage- und betriebsbedingt
entstehen. Die Wirkungen von Unféllen muss unterschieden werden in Auswirkungen
auf materielle Guter, auf die menschliche Gesundheit sowie auf die Umwelt. Im Rah-
men des UVP-Berichtes kdnnen allenfalls unfallbedingte Auswirkungen auf die Um-
welt betrachtet werden.

Baubedingte Unfallrisiken

Baubedingt ist das Unfallrisiko bei dem geplanten Bauvorhaben nicht héher einzustu-
fen als bei anderen Baustellen, auf denen Erd- und StraRenbauarbeiten verrichtet wer-
den. Die genutzten Baumaschinen und die angewandten Bauverfahren entsprechen
dem aktuellen Stand der Technik und wirken daher risikominimierend.

Anlagebedingte Unfallrisiken

Anlagebedingte Unfallrisiken werden nicht gesehen. Alle Materialien, die fur die Anla-
gen verwendet werden, sind zugelassen und geprift. Ein erhdhtes Unfallrisiko besteht
daher nicht.

Betriebsbedingte Unfallrisiken

In der Vergangenheit hatte es erhebliche Probleme bei der Verkehrssicherheit an den
plangleichen Einmindungen der Autobahnanschlussstelle gegeben. Die Unfallaus-
wertung der Jahre 2012 bis 2017 weist im Planungsabschnitt insgesamt 25 erfasste
Unfélle mit 2 Schwer- und 9 Leichtverletzten auf. Dabei nehmen vor allem im Bereich
der AS Amberg-Ost die Unfélle beim Ein- und Abbiegen deutlichen Raum ein. Mit dem
vorgesehenen planfreien Ausbaukonzept werden die den durchgehenden Verkehr
kreuzenden Ein- und Abbiegestrome eliminiert und damit ein wesentlicher Beitrag zur
Erhéhung der Verkehrssicherheit geleistet. Der zweibahnige Ausbau der B 85 bzw.
die verkehrswirksame Anbindung an die BAB A 6 AS Amberg-Ost erfordert den voll-
standig planfreien Umbau der Anschlussstelle in ein autobahnkreuzartiges sog. "vol-
les Kleeblatt", was sichere Fahrverldufe garantiert. Die bauliche Trennung der beiden
Richtungsfahrbahnen mit Einsatz qualifizierter Fahrzeugriickhaltesysteme (FRS) ist
angesichts eines Uberdurchschnittlich hohen Schwerverkehrsanteils von 14 bis 17 %
von besonderer Bedeutung. Die vorgesehenen neuen Schutzeinrichtungen gewéahr-
leisten ein hohes MalR an Durchbruchsicherheit zur Vermeidung schwerer Kollisions-
unfalle. Die Mitteltrennung wirkt sich auch positiv auf die Fahrbahnentwasserung der
einzelnen Richtungsfahrbahnen aus. Die separate Fassung und Ableitung bringt deut-
liche Vorteile bei der Begrenzung der Wasserfilmdicken. Mit den kurzen FlieBwegen
wird einer moglichen Aquaplaning-Gefahr zuverlassig entgegengewirkt.

Fir den nichtmotorisierten Verkehr wird ein entsprechender Lickenschluss zwischen
den an den Ausbauabschnittsenden vorhandenen bzw. konkret geplanten Radwegen
geschaffen. Kreuzungsstellen mit den geplanten StralRenasten werden entweder ho-
henfrei (Verbindungsrampen B 85 zur BAB A 6 AS Amberg-Ost) gefiihrt oder richtli-
niengerecht als hohengleiche Querungen mit Fahrbahnteiler (St 2151) ausgebildet.
Mit den genannten Ersatzwegen wird eine gut annehmbare Ausweichstrecke fur Ful3-
ganger und Radfahrer geschaffen und die Verkehrssicherheit fur diese besonders
schutzbedurftigen Verkehrsteilnehmer deutlich erhéht.
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Betriebsbedingte Unfallrisiken durch das Vorhaben werden somit nicht gesehen. Viel-
mehr ist eine Positivwirkung bei der Realisierung gegeniber der derzeitigen Situation
festzustellen.

Storfallbetriebe

Storfallbetriebe im Sinne der 12. BImSchV sind im Umfeld des Vorhabens nicht be-
kannt.

Vertraglichkeit des Vorhabens in Hinblick auf den Klimawandel

Bei der Betrachtung der Umwelteinfliisse auf die StraBenanlagen sind auch die Ande-
rungen im Umfeld zu bertcksichtigen, die wahrend der voraussichtlichen Lebens-
dauer der Anlage durch den Klimawandel ausgeldst werden. Hier spielen insbeson-
dere Uberschwemmungen, Erdbewegungen, Bergsenkungen, etc. und weitere Um-
weltrisiken eine mdgliche Rolle. Aber auch Veranderungen der Standortverhéltnisse,
sind bei der Ma3nahmenplanung zu bertcksichtigen.

Durch den Klimawandel und die im Zusammenhang damit prognostizierte Verande-
rung der Niederschlagsverteilung wird regional eine Haufung von Erdrutschen be-
furchtet, welche potentiell eine Gefahrdung der StralRenbdschungen ergeben. Der
Ausbau der Stral3enanlagen ist mit der Neuerrichtung von Erdbauwerken bzw. Boden-
sanierungsmaflnahmen verbunden, wodurch eine Verbesserung der Standfestigkeit
der Anlagen erreicht wird und sich eine Minimierung des Risikos von Erdrutschen ge-
genuber dem derzeitigen Bestand ergibt.

Durch den Klimawandel und die im Zusammenhang damit prognostizierte Verande-
rung der Niederschlagsverteilung wird regional eine Zunahme von Uberschwemmun-
gen, Hochwasserereignissen bzw. eine Haufung von Starkregenereignissen befirch-
tet. Der Zustand der derzeitigen Entwasserungseinrichtungen wurde auf der Basis der
friheren Bodenuntersuchungen und anhand von Ortsbegehungen eingeschatzt.
Demnach entsprechen die bestehenden Entwasserungsanlagen vielfach nicht dem
heutigen Stand der Technik. Die Regenspende wird abhéngig von der anzunehmen-
den Dauer des Regenereignisses und der Regenhaufigkeit bestimmt, anhand derer
die zukinftigen Entwasserungsanlagen (Durchlasse, Entwasserungsrohre, Rickhal-
tebecken etc.) dimensioniert werden. Durch den Austausch oder Modernisierung der
derzeit veralteten Entwasserungsanlagen ergibts sich eine Verbesserung innerhalb
des Wasserregimes und Wasserabflusses, wodurch durch den Ausbau eine Gefahr-
dung der Anlage durch Hochwasser- oder Starkregenereignissen verringert wird und
eine langfristige Sicherheit der Anlage gewéahrleistet werden kann.

Durch den Klimawandel kann es zu regionalen Veranderungen des abiotische Umfeld
kommen. Die vorgesehenen Ausgleichsmal3namen kdnnen auch in Hinblick auf diese
Veranderungen innerhalb ihres Entwicklungszeitraumes ihr vorgesehenes 6kologi-
sches Ziel erreichen.
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Auswirkungen auf Schutzgebiete sowie gesetzlich geschitzte Arten und
Flachen

Die Projektwirkung auf vorhandene Schutzgebiete und gesetzlich geschitzte Arten
sind im Wesentlichen Uber das Bewertungsverfahren im UVP-Bericht innerhalb der
Schutzgiter abgedeckt. Nachfolgend werden die Auswirkungen auf (potenziell) be-
troffene Schutzgebiete und gesetzlich geschitzte Arten gesondert dargestellt:

Auswirkungen auf europdisch geschitzte Arten

Fur das vorliegende Projekt wurde ein Artenschutzbeitrag (ASB) fur die naturschutz-
fachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung erstellt (Unterlage
19.1.3). Aus dem Spektrum der europaisch geschitzten Arten in Bayern wurden in
den Gruppen Saugetiere, Reptilien, Amphibien und Vogel Arten ermittelt, welche im
Untersuchungsraum zum Ausbauvorhaben der A 6 / B 85 vorkommen oder zu erwar-
ten sind. Die Prufung ergab, dass bei der Zauneidechse (Lacerta agilis) Verbotstatbe-
sténde des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfullt werden.

Far die Gbrigen vorkommenden oder zu erwartenden artenschutzrechtlichen Tiergrup-
pen /-arten kann eine Betroffenheit bei Durchfiihrung der genannten Vermeidungs-
und Minimierungsmaf3nahmen sowie der vorgezogenen MalRnahmen zur Sicherung
der 6kologischen Funktionalitat (CEF-Malinahmen) mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden.

Bei der Prufung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen flir eine ausnahmsweise
Zulassung des Vorhabens nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG ergibt sich, dass keine zumut-
bare Alternative vorhanden ist, die den Eintritt von Verbotstatbestdnden verhindern
wurde, und dass die Population der betroffenen Art in einem glnstigen bzw. unveran-
derten Erhaltungszustand verbleiben.

Auswirkungen auf weitere Schutzgebiete und -objekte

Schutzgebiete nach 88 23 — 29 BNatSchG sowie nach § 32 BNatSchG sind von der
Baumal3nahme nicht betroffen.

Weiterhin sind keine Trinkwasserschutzgebiete, Bannwaldbestande, Schutzwaldbe-
stande oder Geotope vom geplanten Vorhaben betroffen.

Auswirkungen auf gesetzlich geschiitzte Flachen und Biotope nach nationalem
Recht sowie weitere schitzenswerte Vegetationsbestande

Nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschiitzte Flachen

Im Zuge der Realisierung des geplanten Vorhabens entstehen Betroffenheiten von
nach § 30 BNatSchG geschiitzten Vegetationsbestanden. Durch die vorgesehenen
Malnahmen auf den Ausgleichs- und Gestaltungsflachen wird der Eingriff in diese
Besté&nde ausgeglichen.

Lebensraumtypen der FFH-RL und Arten des Anhangs Il der FFH-RL (aufRerhalb
von FFH-Gebieten)
Im Untersuchungsgebiet sind keine Lebensraumtypen der FFH-RL vorhanden.

Alle im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten des Anhangs Il der FFH-RL sind
auch im Anhang IV enthalten. Diese Arten werden daher im Artenschutzbeitrag (ASB,
Unterlage 19.1.3) abgehandelt.
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Lebensstatten nach 8§ 39 Abs. 5 BNatSchG / Art. 16 (1) BayNatSchG

Die Rodungen oder sonstigen Beeintrdchtigungen von Hecken, lebenden Z&aunen,
Roéhrichten, Feldgehodlzen oder -geblUschen etc. nach § 39 BNatSchG / Art. 16 Bay-
NatSchG werden gemalR VermeidungsmafRhahme 2 V unter Beachtung der vorge-
schriebenen zeitlichen Beschrankungen durchgefihrt. Entstehende Verluste solcher
Strukturen werden mit den vorgesehenen AusgleichsmalRhahmen kompensiert.

Auswirkungen im Hinblick auf die Eingriffsregelung gem. 8§ 15 BNatSchG

Gemal 8§ 15 BNatSchG gilt ein Eingriff dann als ausgeglichen, "wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge-
stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-
staltet ist." Die Wiederherstellbarkeit, d. h. die zeitliche Ersetzbarkeit der betroffenen
Besténde ist hierbei ein wichtiges Kriterium.

Unter Zugrundelegung des in Unterlage 19.1.1 dargestellten Ausgleichskonzeptes
ergibt sich folgende Beurteilung der Ausgleichbarkeit:

— Die Auswirkungen auf die Arten- und Biotopausstattung durch unmittelbare Ver-
anderungen und mittelbare Beeintréchtigungen, des landschaftlichen Funktions-
gefliges sowie die Auswirkungen auf die abiotischen Funktionen kénnen durch die
vorgesehenen landschaftspflegerischen Malinahmen auf den Kompensationsfla-
chen im Sinne von § 15 BNatSchG ausgeglichen werden.

— Die Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, der Erholung und des Naturge-
nusses kénnen durch die Mal3hahmen im direkten Umfeld des Vorhabens soweit
minimiert werden, dass keine zusatzlichen AusgleichsmalRnahmen erforderlich
werden. Dartber hinaus tragen die Ausgleichsflachen mit den darauf vorgesehe-
nen Malinahmen auch zu einer landschaftsgerechten Neugestaltung des Land-
schaftsbildes bei.

— Fur die nachgewiesenen, naturschutzfachlich bedeutsamen Arten, welche nicht
dem speziellen Artenschutz unterliegen, wurden umfangreiche Vermeidungsmali-
nahmen erarbeitet. Zentrale Lebensraume dieser Arten sind nicht betroffen. Ein
ergénzender Kompensationsbedarf Uber die beschriebenen Maf3nahmen hinaus
besteht fur diese Arten nicht.

Nach Verwirklichung der beschriebenen landschaftspflegerischen Malinahmen koén-
nen die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes im betroffenen Naturraum
in gleichartiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu ge-
staltet werden. Die Beeintrachtigungen sind somit im Sinne des § 15 BNatSchG aus-
geglichen.

Auswirkungen im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot gem. Wasser-
rahmenrichtlinie

Fir das vorliegende Projekt wurde ein Wasserrechtsbeitrag erstellt (Unterlage 18.3).
Im Rahmen dieses Fachbeitrags wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Be-
wirtschaftungszielen nach 88 27 und 47 WHG gepruft. Gemal 88 27 und 47 WHG
muissen Wasserkorper so bewirtschaftet werden, dass eine Verschlechterung des gu-
ten 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials (bei kiinstlichen oder erheblich verénder-
ten Flusswasserkorpern) und des guten chemischen Zustands vermieden wird (Ver-
schlechterungsverbot) und eine Verbesserung hin zu einem guten Zustand / Potenzial
und guten chemischen Zustand weiterhin erreicht werden kann (Verbesserungsge-
bot). Fir Grundwasserkorper ist zudem das Gebot der sog. Trendumkehr einzuhalten.
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Hinsichtlich des relevanten Grundwasserkorpers "Bodenwdhrer Bucht — Freihdlser
Forst" (GWK 1 G166) wird folgendes festgestellt:

Unter Berlcksichtigung aller geplanten Schutz-, Vermeidungs- und Minimierungs-
mafnahmen und in Hinblick auf den im Gegensatz zur Gesamtgréf3e des Grundwas-
serkorpers vergleichsweise punktuellen Eingriff, kann eine Verschlechterung des che-
mischen und mengenmafigen Zustandes (Verschlechterungsverbot gemai § 47 Abs.
1 Nr. 1 WHG) durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Des Weiteren wird durch das ge-
plante Vorhaben dem Gebot zur Trendumkehr gemaf 8 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ent-
sprochen. Das Vorhaben steht der Zielerreichung des guten chemischen und guten
mengenmafigen Zustandes (Verbesserungsgebot gemald § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG)
nicht entgegen.

Hinsichtlich des relevanten Flusswasserkodrpers FWK 1 F311 — "Bruckwiesengraben;
Elsenbach" wird folgendes festgestellt:

Fur alle Wirkungsebenen wurde festgestellt, dass es zu keinerlei Wirkungen auf den
gemeldeten Wasserkorper und entsprechend auch zu keiner Verschlechterung des
Okologischen Zustandes kommt.

Betriebsbedingte nachteilige Veranderungen des chemischen Zustandes und der bi-
ologischen Qualitatskomponenten wurden nicht festgestellt. Die Berechnung der
Chloridkonzentration des StBA Amberg-Sulzbach ergibt, dass im Jahresmittel der Ori-
entierungswert von Chlorid geman Anlage 7 Nr. 2.1.2 OGewV fir den Gewassertyp 6
nicht tberschritten wird. Eine Verschlechterung wird somit nicht eintreten. Auch fir die
biologischen Qualitditskomponenten kénnen dauerhafte nachteilige Veranderungen
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Das Verschlechterungsverbot fiir Oberflachengewasser gemafl § 27 Abs. 1 Nr. 1
WHG wird damit eingehalten. Das Vorhaben steht der Zielerreichung des guten 6ko-
logischen und chemischen Zustandes nicht entgegen (Verbesserungsgebot geman
§ 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG).
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Ausgleich der Umweltwirkungen

Die Erheblichkeit der Beeintrachtigungen wurde aus den Funktionsauspragungen der
betroffenen Schutzgiter sowie der Starke, Dauer und Reichweite (Intensitat) der bau-,
anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens bestimmt. (vgl. § 5 Bay-
KompV).

Der Bedarf an Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen (Kompensationsbedarf) wurde un-
ter Bertcksichtigung der zu treffenden Vermeidungsmaf3nahmen aus einem werten-
den Vergleich der Natur und Landschaft vor und nach dem Eingriff ermittelt (vgl. § 7
BayKompV).

Die Eingriffsermittlung gemalf3 der Bayerischen Kompensationsverordnung ergibt ei-
nen Kompensationsbedarf von 945.620 Wertpunkten.

Der Kompensationsbedarf kann auf den Ausgleichsflachen 14 A bis 18 A durch die
vorgesehenen Mafl3nahmen erfillt werden. Die Mal3Bhahmen werden auf einer Flache
von 13;27ha 12,33 ha umgesetzt. Der Kompensationsumfang der Kompensations-
malnahmen fir flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des
Schutzguts Arten und Lebensraume belauft sich auf 953.069-\Wertpunkte 945.947
Wertpunkte.

Zur Kompensation von Beeintrachtigungen nicht flachenbezogen bewertbarer Merk-
male und Auspragungen im Schutzgut Arten und Lebensrdume wurde ein erganzen-
der Kompensationsbedarf abgeleitet. Dieser Bedarf wird durch zusatzliche MalRnah-
men wie das Aufhangen von Fledermauskasten oder die Anlage von Ausweichhabi-
taten fir Zauneidechsen erfiillt.

Die Beeintrachtigungen der abiotischen Schutzguter Boden, Wasser, Klima/Luft sind
durch die Kompensationsmaflinahmen fir das Schutzgut Arten und Lebensrdume ab-
gedeckt.

Die entsprechend dem landschaftspflegerischen Gestaltungskonzept auf den Stra-
Rennebenflachen vorgesehenen Malinahmen sind dazu geeignet, das Vorhaben
landschaftsgerecht in die Umgebung einzubinden. Zugleich tragt die Berlicksichtigung
landschaftsésthetischer Kriterien bei der Gestaltung der Ausgleichsmal3nahmen dazu
bei, das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu zu gestalten. Eine Beeintrachtigung
der Landschaft einschlieRlich der Erholungseignung kann dadurch vermieden werden.

Mit Verwirklichung der beschriebenen landschaftspflegerischen Malinahmen kénnen
die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch das Vorhaben im Sinne des
8 15 BNatSchG ausgeglichen bzw. ersetzt werden.
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Beschreibung der Methoden und Schwierigkeiten, die bei der Zusammen-
stellung der Angaben aufgetreten sind (8 16 Abs. 3i. V. m. Anl. 4 Nr. 11 UVPG)

Beschreibung der Methoden

Die im UVP-Bericht angewandte Verfahrensweise prift Uber eine reprasentativ - indi-
katorische Methode jene Schutzerfordernisse bzw. Schutzaspekte, die sowohl die
Schutzgutbelange aus dem UVPG reprasentieren als auch die vorhandenen Empfind-
lichkeiten der Bestandssituation des Untersuchungsgebietes herausgreifen. Insofern
wird bei der Auswahl der Schutzziele und der zugeordneten Untersuchungsgegen-
stande darauf geachtet, dass sie

— alle wesentlichen Schutzerfordernisse des Schutzgutes weitgehend integrieren

— die zu erwartenden Beeintrachtigungen an der empfindlichsten Stelle ermitteln
und damit qualifizierbar bzw. quantifizierbar machen.

Dieser indikatorische Ansatz soll sicherstellen, dass alle entscheidungserheblichen
Konfliktsituationen oder Entlastungseffekte auch dann hinreichend genau dargestellt
sind, wenn nicht alle denkbaren Schutzgutparameter einzeln untersucht wurden.

Folgende Vorgehensweise wird innerhalb des UVP-Berichts angewandt:

— Formulierung von relevanten Schutzzielen fur die jeweiligen Schutzgutbelange
aus dem UVPG unter Heranziehung von bestehenden Umweltqualitatszielen aus
der Umweltgesetzgebung, aus Verordnungen und gutachterlichen Festlegungen;

— Formulierung von Untersuchungsgegensténden als konkrete Bearbeitungsin-
halte innerhalb der Schutzziele mit giinstiger Recherchier- und Bewertbarkeit fiir
die Darstellung von Bestand und den zu erwartenden Auswirkungen; fur ein
Schutzgut bzw. Schutzziel kbnnen ein oder mehrere Untersuchungsgegenstande
erforderlich sein.

Zusatzlich zu den Unterlagen des Umweltberichtes wurden ein landschaftspflegeri-
scher Begleitplan zur Bewaéltigung der Eingriffsregelung gemaf § 13 ff. BNatSchG
(Unterlage 19.1 sowie Unterlage 9), ein Artenschutzbeitrag nach 88 44 und 45
BNatSchG (Unterlage 19.1.3) sowie ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
(Wasserrechts-Beitrag, Unterlage 18.3) erarbeitet.

Darlber hinaus werden die je Schutzgut vorliegenden Fachgutachten externer Fach-
gutachter (vgl. Literaturverzeichnis sowie Quellenangaben im Rahmen der Abhand-
lung der einzelnen Schutzgiter) sowie die Angaben der Erlauterungsberichtes (Unter-
lage 1) im Rahmen des UVP-Berichts beriicksichtigt.

Schwierigkeiten, die bei der Erstellung aufgetreten sind

Dieser UVP-Bericht wurde auf Basis der bekannten Verfahrensweisen erstellt. Bei der
Erstellung der Unterlagen und der Bearbeitung der vorliegenden Unterlage sind keine
Unsicherheiten derart aufgetreten, dass sich durch eine andere methodische Bearbei-
tung eine erheblich andere Beurteilung der Umweltvertraglichkeit ergeben kdnnte.
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Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

BArtSchv
BayBodSchG
BayDSchG
BayKompV
BayNat2000V
BayNatSchG
BayWaldG

BaywG
BBodSchG

BImSchG

BImSchV
BNatSchG

UVPG
WHG

KSG

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bun-
desartenschutzverordnung - BArtSchV)

Bayerisches Gesetz zur Ausfihrung des Bundes-Bodenschutzge-
setzes (Bayerisches Bodenschutzgesetz — BayBodSchG)

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmaler (Bayerisches
Denkmalschutzgesetz — BayDSchG)

Verordnung Uber die Kompensation von Eingriffen in Natur und
Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung — BayKompV)

Bayerische Verordnung Uber die Natura 2 000-Gebiete (Bayerische
Natura 2000-Verordnung — BayNat2000V)

Gesetz Uber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und
die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz —
BayNatSchG)

Bayerisches Waldgesetz (BaywWaldG)
Bayerisches Wassergesetz (BayWwG)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Gerdausche, Erschitterungen und &hnliche Vor-
gange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz
- WHG)

Bundes-Klimaschutzgesetz

Vollzugshinweise zur BayKompV fir den staatlichen Stralenbau — Vollzugshinweise Stral3en-

Artenschutzverordnung

FFH-Richtlinie

Vogelschutzrichtlinie

bau

Verordnung des Rates vom 09.12.1996 tber den Schutz von Exemp-
laren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des
Handels

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der Europaischen Gemeinschaft (FFH-
Richtlinie, 92/43/EWG) des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen

Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 30. November 2009 uber die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (kodifizierte Fassung). ABI. EU Nr. L 20, S. 7-25 ("EU-
Vogelschutzrichtlinie")

18018-241031-U19.4-UVP-Bericht-Tektur.docx

geanderter Seitenumbruch, Seite 111 A
Beschreibungen verkiirzt



	- UVP-Bericht – Textteil -
	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	0 Allgemeinverständliche Zusammenfassung (§ 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG)
	1 Beschreibung des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UVPG)
	1.1 Allgemeine Projektbeschreibung
	1.2 Rahmenbedingungen
	1.3 Technische Daten des Vorhabens
	1.3.1 Straßenbauliche Beschreibung
	1.3.2 Streckengestaltung
	1.3.3 Ingenieurbauwerke
	1.3.4 Lärmschutz
	1.3.5 Böschungsgestaltung
	1.3.6 Bestehendes und zukünftiges Verkehrswegenetz
	1.3.7 Entwässerung
	1.3.8 Leitungen und Sparten
	1.3.9 Verkehrsverhältnisse

	1.4 Durchführung des Bauvorhabens
	1.4.1 Bauzeit
	1.4.2 Einschränkungen des Straßenverkehrs
	1.4.3 Bautabuflächen
	1.4.4 Grabenverlegung
	1.4.5 Bauwasserhaltung
	1.4.6 Umgang mit Altlasten und Kampfmittel

	1.5 Baulogistik
	1.5.1 Erschließung der Baustelle
	1.5.2 Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen

	1.6 Bedarf an Grund und Boden

	2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UVPG)
	2.1 Natürliche Grundlagen
	2.2 Flächennutzung, derzeitiger Zustand der Landschaft
	2.3 Rechtlich geschützte Arten und Gebiete
	2.3.1 Naturschutzrechtlich geschützte Arten, Gebiete und Bestandteile der Natur
	2.3.1.1 Naturschutzrechtlich geschützte Arten
	2.3.1.2 Natura 2000-Gebiete
	2.3.1.3 Geschützte Gebiete und Landschaftsbestandteile nach nationalem Recht
	2.3.1.4 Gesetzlich geschützte Flächen und Biotope nach nationalem Recht
	2.3.1.5 Lebensraumtypen der FFH-RL und Arten des Anhangs II der FFH-RL
	2.3.1.6 Lebensstätten nach § 39 Abs. 5 BNatSchG / Art 16 (1) BayNatSchG
	2.3.1.7 Biotope gemäß amtl. Biotopkartierung Bayern

	2.3.2 Sonstige Schutzgebiete und Schutzobjekte

	2.4 Vorgaben aus Regionalplanung, Bauleitplanung und weitere raumbedeutsame Planungen
	2.4.1 Regionalplanung
	2.4.2 Bauleitplanung
	2.4.3 Aussagen des Waldfunktionsplans
	2.4.4 Aussagen des Arten- und Biotopschutzprogramms
	2.4.5 Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm für Grundwasserkörper (GWK) und Flusswasserkörper (FWK) der WRRL


	3 Merkmale des Vorhabens, des Standorts und der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UVPG)
	3.1 Merkmale des Vorhabens zur Vermeidung und Minimierung von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen
	3.1.1 Aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen
	3.1.2 Sonstige immissionsschutztechnische Maßnahmen
	3.1.3 Erschütterungen
	3.1.4 Maßnahmen zum Gewässerschutz
	3.1.5 Altlasten
	3.1.6 Denkmalschutz

	3.2 Maßnahmen zur Gestaltung der Straßenanlagen und Böschungsflächen
	3.3 Geplante landschaftspflegerische Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 4 UVPG)
	3.4 Ausgleichsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) und zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen)

	4 Übersicht über anderweitige geprüfte Lösungsmöglichkeiten (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG)
	5 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit
	1. Erhaltung gesunder Wohnverhältnisse
	2. Erhaltung von Flächen für die Nah- und Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung
	5.1.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Beeinträchtigung gesunder Wohnverhältnisse
	2. Beeinträchtigung von Flächen für die Nah- und Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung

	5.1.2 Beeinträchtigung gesunder Wohnverhältnisse
	5.1.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.1.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.1.3 Beeinträchtigung von Flächen für die Nah- und Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung
	5.1.3.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.1.3.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.1.4 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.1.5 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.1.6 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
	1. Schutz wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere sowie deren Lebensgemeinschaften und Lebensräume in ihrer biologischen Vielfalt
	5.2.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Lebensraumverluste durch Überbauung und Isolation sowie randliche Störung von Lebensräumen

	5.2.2 Lebensraumverluste durch Überbauung und Isolation sowie randliche Störung von Lebensräumen
	5.2.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.2.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.2.3 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.2.4 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.2.5 Ausgleichbarkeit der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche
	1. Schutz und sparsamer Umgang mit Fläche als natürliche Ressource
	5.3.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Flächenverbrauch durch das Vorhaben

	5.3.2 Flächenverbrauch durch das Vorhaben
	5.3.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.3.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.3.3 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.3.4 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.3.5 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
	1. Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Vermeidung nachteiliger Einwirkungen auf den Boden sowie sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden
	5.4.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung und Überbauung
	2. Gefährdungen infolge von bau- und nutzungsbedingten Schadstofffreisetzungen
	3. Beeinträchtigungen von Bodenschutzwäldern, sowie Flächen mit morphogenetischen Formen (Geotope)

	5.4.2 Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung und Überbauung
	5.4.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.4.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.4.3 Gefährdung infolge von bau- und nutzungsbedingten Schadstofffreisetzungen
	5.4.3.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.4.3.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.4.4 Beeinträchtigung von Bodenschutzwäldern, sowie Flächen mit morphogenetischen Formen (Geotope)
	5.4.4.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.4.4.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.4.5 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.4.6 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.4.7 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser
	1. Reinhaltung und Erhaltung der Eigenschaften der Oberflächengewässer sowie Sicherung der Qualität und Quantität des Grundwassers
	5.5.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Beeinträchtigungen und Gefährdung von Oberflächengewässern durch bau- und anlagebedingte Wirkungen und Eintrag von Schadstoffen
	2. Beeinträchtigung und Gefährdung des Grundwasserkörpers durch bau- und anlagebedingte Wirkungen und Eintrag von Schadstoffen

	5.5.2 Beeinträchtigung und Gefährdungen von Oberflächengewässern durch bau- und anlagebedingte Wirkungen und Eintrag von Schadstoffen
	5.5.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.5.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.5.3 Beeinträchtigung und Gefährdung des Grundwasserkörpers durch bau- und anlagebedingte Wirkungen und betriebsbedingten Eintrag von Schadstoffen
	5.5.3.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.5.3.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.5.4 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.5.5 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.5.6 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft
	1. Erhaltung des Bestandsklimas sowie der lokalklimatischen Regenerations- und Austauschfunktion
	5.6.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Veränderung der lufthygienischen Verhältnisse für Siedlungen durch den Verlust von Frischluftentstehungsgebieten oder Unterbrechung von bedeutsamen Kalt- oder Frischluftbahnen
	2. Verlust von Wäldern mit Klimaschutz- Immissionsschutz- und Windschutzfunktion und von Vegetationsstrukturen mit klimatischer Funktion
	3- Auswirkungen auf die nationalen Klimaschutzziele

	5.6.2 Veränderung der lufthygienischen Verhältnisse für Siedlungen durch den Verlust von Frischluftentstehungsgebieten oder Unterbrechung von bedeutsamen Kalt- oder Frischluftbahnen
	5.6.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.6.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.6.3 Verlust von Wäldern mit Klimaschutz-, Immissionsschutz- und Windschutzfunktion und von Vegetationsstrukturen mit klimatischer Funktion
	5.6.3.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.6.3.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.6.4 Auswirkungen auf die nationalen Klimaschutzziele
	5.6.4.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.6.4.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.6.5 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.6.6 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.6.7 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft
	1. Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft
	5.7.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Veränderung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke

	5.7.2 Veränderung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke
	5.7.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.7.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.7.3 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.7.4 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.7.5 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.8 Auswirkungen auf das kulturelle Erbe
	1. Erhaltung und Schutz von Denkmälern und deren unmittelbarer Umgebung
	2. Sicherung der charakteristischen Kulturlandschaft
	5.8.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Beeinträchtigung von Denkmälern und Denkmalverdachtsflächen
	2. Beeinträchtigung der Kulturlandschaftseinheit "Mittlere Oberpfalz" und seiner prägenden Merkmale

	5.8.2 Beeinträchtigung von Denkmälern und Denkmalverdachtsflächen
	5.8.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.8.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.8.3 Beeinträchtigung der Kulturlandschaftseinheit "Mittlere Oberpfalz" und seiner prägenden Merkmale
	5.8.3.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgegenstandes
	5.8.3.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.8.4 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.8.5 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 UVPG)
	5.8.6 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.9 Auswirkungen auf Sachgüter
	1.  Sicherung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion
	2. Erhaltung des Waldes und Sicherung seiner Funktionen
	5.9.1 Projektwirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 UVPG)
	1. Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen
	2. Beeinträchtigung des Waldes und Sicherung seiner Funktionen

	5.9.2 Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen
	5.9.2.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.9.2.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.9.3 Beeinträchtigung des Waldes und Sicherung seiner Funktionen
	5.9.3.1 Bestandserfassung und Bewertung des Untersuchungsgenstandes
	5.9.3.2 Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand

	5.9.4 Vermeidung / Minimierung (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 4 UVPG)
	5.9.5 Zu erwartende erhebliche Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UVPG)
	5.9.6 Ausgleich der erheblichen Auswirkungen (§ 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UVPG)

	5.10 Wechselwirkungen
	5.10.1 Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern
	5.10.2 Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser
	5.10.3 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, Landschaft und Mensch
	5.10.4 Wechselwirkungen zwischen Luft/Klima und Tiere und Pflanzen
	5.10.5 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgut Mensch und Luft/ Klima
	5.10.6 Wechselwirkungen innerhalb von Ökosystemkomplexen
	5.10.7 Wechselwirkungen aufgrund von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen

	5.11 Schutzgutübergreifende Beurteilung der Auswirkungen

	6 Anfälligkeit des Vorhabens für die Risiken von schweren Unfällen oder Katastrophen
	6.1 Auswirkungen infolge von Unfällen
	6.2 Störfallbetriebe
	6.3 Verträglichkeit des Vorhabens in Hinblick auf den Klimawandel

	7 Auswirkungen auf Schutzgebiete sowie gesetzlich geschützte Arten und Flächen
	7.1 Auswirkungen auf europäisch geschützte Arten
	7.2 Auswirkungen auf weitere Schutzgebiete und -objekte
	7.3 Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Flächen und Biotope nach nationalem Recht sowie weitere schützenswerte Vegetationsbestände
	7.4 Auswirkungen im Hinblick auf die Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG
	7.5 Auswirkungen im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot gem. Wasserrahmenrichtlinie

	8 Ausgleich der Umweltwirkungen
	9 Beschreibung der Methoden und Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind (§ 16 Abs. 3 i. V. m. Anl. 4 Nr. 11 UVPG)
	9.1 Beschreibung der Methoden
	9.2 Schwierigkeiten, die bei der Erstellung aufgetreten sind

	10 Literatur- und Quellenverzeichnis (Anlage 4, Nr. 12 UVPG)

